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L iebe L eserin, lieber Leser,
dieses Heft widmet sich ganz dem Thema Kriegsdienst-

verweigerung . Anlass ist der 5 0 . Geburtstag der Zentral-

stelle KDV, der am 2 . März mit einer Feier in B erlin b egan-

gen wurde . Wir dokumentieren diese Veranstaltung, er-

gänzt um einen einleitenden B eitrag des Politologen Nor-

man Ciezki , der die Arbeit der Zentralstelle KDV wissen-

schaftlich untersucht hat.

5 0 Jahre Zentralstelle KDV: Einerseits eine Erfolgsge-

schichte , betrachtet man die zwischenzeitlich zur Norma-

lität gewordene Kriegsdienstverweigerung . Angesichts

der deutschen Vergangenheit mit zwei b egonnenen Welt-

kriegen im letzten Jahrhundert und der staatlichen Er-

mordung von über 2 0 . 0 0 0 D eserteuren und Kriegsdienst-

verweigerern im »Dritten Reich« b eileibe keine Selb stver-

ständlichkeit.

Und denno ch : »D as Erreichte ist zu wenig« , wie es Ul-

rich Finckh, der frühere Vorsitzende der Zentralstelle

KDV, in seinem Vortrag in B erlin auf den Punkt brachte .

Die Etablierung des Grundrechts auf Kriegsdienstverwei-

gerung war eine der Antworten auf die Verbrechen der

Nazi-B arb arei . Gegen das damalige Unrecht sollte Recht

ge setzt werden. Wie brüchig dieses Selb stverständnis der

1 949 gegründeten Bundesrepublik im Kern wohl ist, be-

wies dieser Tage der b aden-württemb ergische Minister-

präsident O ettinger in der Trauerrede beim Staatsakt ( !)

für seinen verstorbenen Vorgänger Filbinger. Dieser

»furchtb are Jurist« , der an mindestens drei To desurteilen

gegen D eserteure mitgewirkt hatte , beharrte nach sei-

nem erzwungenen Rücktritt 1 978 darauf: »Was damals

rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein . « D ass so j e-

mand hö chste Staatsämter b ekleiden und seine (neue)

Partei zu ab soluten Mehrheiten führen konnte , ist be-

zeichnend . D ass O ettinger aus dem Nazi-Verbrecher Fil-

binger einen » Gegner des NS-Regimes« zu machen ver-

sucht, ist ebenso b ezeichnend .

Bundestagsvizepräsident Thierse hat in seiner Rede

bei der Feier die Gründung der Zentralstelle KDV als

» Symbol der Hoffnung« bezeichnet. Recht hat er: E s gibt

neb en der Traditionslinie , die aktuell bis zu O ettinger

reicht, auch die gegen Gewalt, Militär und Krieg . Für den

Versöhnungsbund , die DFG-VK und die anderen Mit-

gliedsverb ände der Zentralstelle KDV bleibt viel zu tun.

Jeden Tag aufs Neue .

Anderes Thema: E s wurde der Wunsch geäußert, inF o-
r u m Pazi fi s mus auch LeserInnenbriefe zu veröffentli-

chen . Diesem wollen wir zukünftig gerne nachkommen.

Greifen Sie also zur »Feder« (und schicken Sie uns den-

no ch Ihre Zu schriften bitte am lieb sten per eMail zu) .

Stefan K. Ph ilipp
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as Menschenrecht, das am ehe sten mit
staatlicher Ordnung und Machtausübung

kollidiert, ist das zentrale Recht der Glaubens- und
Gewissensfreiheit. Vor allem mit der Gewissens-
freiheit der Kriegsdienstverweigerer können sich
die Verwalter staatlicher Gewalt in aller Welt nur
schlecht abfinden . « Die s schrieb Ulrich Finckh, der
langj ährige Vorsitzende der »Zentralstelle für
Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer au s
Gewissensgründen e .V. « (Zentralstelle KDV) an-
lässlich de s 2 5-j ährigen B estehens der Zentralstelle
KDV im Jahre 1 9 8 2 .

Seitdem sind wiederum 2 5 Jahre vergangen,
und die ser Tage wurde das 5 0-j ährige B estehen der
Zentralstelle KDV und ihr Eintreten für die Rechte
der Kriegsdienstverweigerer in einer Jubiläums-
veranstaltung in B erlin gewürdigt. Dies ist sicher-
lich ein guter Anlass , die bisherige Arb eit der Zent-
ralstelle KDV einer kritischen B ewertung zu unter-
ziehen und ihren Einfluss und ihre B edeutung für
das Recht auf Kriegsdienstverweigerung (KDV) in
D eutschland zu untersuchen .

Die Gründungsphase

Die Zentralstelle KDV wurde am 2 . März 1 9 5 7 von
verschiedenen kirchlich-religiö sen Gruppen und
Friedensverb änden gegründet. Sie ist aus dem b e-
reits am 2 3 ./2 4 . Mai 1 9 5 3 gebildeten »D eutschen
Ausschuß für Fragen der Wehrdienstverweige-
rung« hervorgegangen . Dieser Ausschuss war der
»Arb eitsgemeinschaft D eutscher Friedensverb än-
de« (ADF) , einer damaligen D achorganisation p azi-
fistischer Verb ände , angegliedert und hatte sich
zur Aufgab e gemacht, die Intere ssen von Kriegs-
dienstverweigerern (KDVer) in der Bundesrepu-
blik D eutschland gegenüber Regierung, Parlament
und Öffentlichkeit zu vertreten . D as wurde neben
der B eratung und direkten Unterstützung von
KDVern auch eine wichtige Aufgab e der Zentral-
stelle KDV, die mittlerweile eine gemeinsame Ein-
richtung von 2 6 Mitgliedsverb änden au s dem
kirchlich-religiö sen, p azifistischen, gewerkschaft-
lichen sowie aus dem (jugend)politischen und ju-
ristischen B ereich geworden ist.

Die Arb eit de s Vorläufers der Zentralstelle KDV,
der »D eutsche Ausschuß für Fragen der Wehr-
dienstverweigerung« , war im B ereich der ge setzli-
chen Au sführungsb estimmungen zu Artikel 4
Ab satz 3 Grundgesetz (GG) nur b edingt erfolg-
reich . Er konnte einige zentrale Forderungen (z . B .
ein eigenständige s KDV-Gesetz, Anerkennung der
situationsbedingten und politischen KDV, kein
Zwangsersatzdienst) nicht durchsetzen . Trotzdem
fällt die Gesamtb ewertung po sitiv aus , da e s gelang,
weitaus restriktivere Vorstellungen zur ge setzli-
chen Regelung der KDV zu verhindern (z . B . KDV
nicht in Friedenszeiten, keine KDV von Wehr-
dienstleistenden) .

No ch wichtiger ist ab er, dass der Ausschuss sich
als allgemein ge achteter und akzeptierter Interes-
senvertreter und als »Schutz- und Informationsstel-
le« für die KDVer etablieren konnte . D er Ausschuss
ermöglichte eine kontinuierliche Zusammenar-
b eit von hö chst unterschiedlichen Mitgliedsver-
b änden und verb esserte somit auch deren Effekti-
vität und Einflussmöglichkeiten . Zu einem Groß-
teil war dies dem persönlichen Einsatz und den
vielfältigen Kontakten von Prof. Siegmund-Schult-
ze , dem ersten Präsidenten der Zentralstelle KDV,
zu verdanken . Ab er auch die Selb stb eschränkung
des Ausschusse s (keine Werbung für die KDV zu
machen) , die die Zusammenarb eit der verschiede-
nen Mitgliedsverb ände erst ermöglichte und zu-
dem sein Engagement vor dem Vorwurf der »kom-
munistischen Steuerung« b ewahrte , war eine wich-
tige Voraussetzung für seine effektive Arb eit. (Die
S atzung der sp äteren Zentralstelle KDV erlaubt bis
heute keine »Prop aganda« für die Kriegsdienstver-
weigerung .) Die se Selb stb e schränkung war mit
Blick auf die B onner B ehörden nicht »unpolitisch« ,
sondern taktisch . Sie brachte dem Au sschuss aller-
dings den Vorwurf ein, einer Einschränkung de s
Grundrechts auf KDV eher entgegenzukommen als
ihr entgegenzuwirken . Hierüber entzündete sich
auch ein interner Konflikt innerhalb des Au sschus-
se s zwischen der IdK (Internationale der Kriegs-
dienstgegener) und den Vertretern der anderen
Mitgliedsverb ände .

Norman Ciezki

Fünfzig Jahre
»Zentralstelle für Recht und Schutz
der Kriegsdienstverweigerer
aus Gewissensgründen«
Eine kritische Analyse
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Von seinem Selb stverständnis wollte der Au s-
schuss ein »Vermittler« zwischen der konservativen
Bundesregierung und den eigenen Mitgliedsver-
b änden sein .

Trotzdem trat er deutlich Restriktionen der
KDV entgegen . Er war gegen einen Zwangsersatz-
dienst für KDVer und wollte stattdessen die Mög-
lichkeit für einen freiwilligen Friedensdienst eröff-
nen . Er hat sich klar für den Schutz j eder Gewis-
sensentscheidung gegen den Kriegsdienst, also
auch z . B . der so genannten » situationsbedingten
KDV« , au sge spro chen . Schließlich protestierte der
Ausschu ss auch öffentlich mit scharfen Worten ge-
gen die Pläne der Bunde sregierung zur Regelung
der KDV, die sp äter in den § § 2 5-2 7 Wehrpflichtge-
setz (WPflG) umgesetzt wurden . D er Vorwurf, dass
die Selb stb e schränkung und der Pragmatismus des
Ausschu sses der Einschränkung von Art. 4 Ab s . 3
GG entgegengekommen wäre , lässt sich meines Er-
achtens so nicht aufrecht erhalten, da er in den
oben ange spro chenen Punkten klare und eindeuti-
ge Po sitionen vertrat. Lediglich in der Frage der
Prüfungsverfahren könnte man darüb er streiten,
ob die Haltung des Au sschusse s gegenüb er der
Bundesregierung zu kompromissb ereit war. D azu
ist allerdings anzumerken, dass er zu die sem Zeit-
punkt nicht grundsätzlich gegen ein Prüfungsver-
fahren war ! D er Ausschu ss setzte sich (lediglich)
dafür ein, dass die Verfahrensregelungen be stimm-
te Kriterien erfüllen sollten . Dies lag auch daran,
dass nicht alle seine Mitgliedsverb ände die KDV als
eigenständigen B eitrag für ein antimilitaristisches
Engagement ansahen, sondern z . B . (nur) als
Schutzbe stimmung für die Gewissensfreiheit des
Einzelnen . Somit war auch eine gewisse Kompro-
misspo sition vorprogrammiert, die ab er z . B . auch
den Schutz von »Ersatzdienstverweigerern aus Ge-
wissensgründen« beinhaltete .

Einflussnahme der Zentralstelle KDV
auf die Ersatzdienstgestaltung

Im Ersatzdienstb ereich hat die au s dem Ausschuss
hervorgegangene Zentralstelle KDV einen großen
Einflu ss ausgeübt und an der Ausgestaltung des Er-
satz-/Zivildienstes wesentlich mitgewirkt. Ihr Vor-
läufer hatte b ereits konkrete Vorstellungen für ei-
nen »Alternativ- bzw. Friedensdienst« entwickelt,
die er in Verhandlungen mit den zuständigen B e-
hörden erörterte . Aufgrund der Empfehlung des
Ausschu sses wurde die Federführung für den Er-
satzdienstb ereich vom Verteidigungsministerium
(B MVg) auf das Arbeitsministerium (BMA) üb er-
tragen . D ort war man auf die sen neuen Aufgab en-
b ereich no ch nicht vorb ereitet und dankb ar für die
Vermittlungs- und Lobbytätigkeit der sp äteren
Zentralstelle KDV. D a die KDV-Antragszahlen Ende
der 1 9 5 0er und Anfang der 1 9 60er Jahre sehr nied-
rig waren, hatte die Bunde sregierung keine Eile ,
ein Ersatzdienstgesetz (ED G) zu verab schieden .

D er Informationsarbeit der Zentralstelle KDV
ist e s u . a. zu verdanken, dass damals die Möglich-
keit der Kriegsdienstverweigerung in großen Tei-
len der B evölkerung b ekannt gemacht wurde . Mit
der Verab schiedung des ED G im Jahre 1 9 60 war e s
der Zentralstelle KDV in vielen Verhandlungen ge-
lungen, Pläne , die den Ersatzdienst als Lager-Ar-
b eitsdienst ge stalten wollten, zu verhindern . D arü-
b er hinau s hatte der Ersatzdienst in vielen Punkten
seinen ursprünglich geplanten, unmittelb ar militä-
rischen B ezug verloren . (Streichung des Luft-/Zivil-
schutze s als Aufgab engebiet der EDL, Ersatzdienst
in der Regel bei gemeinnützigen Organisationen
etc .) Wichtig war auch, dass die Zentralstelle KDV
eine weitgehende Gleichstellung von EDL und
Wehrdienstleistenden durchsetzen konnte , die
auch die gleiche D auer von Ersatzdienst und
Grundwehrdienst b einhaltete .

Allerdings mu ss eingeräumt werden, dass die
niedrige Anzahl von KDVern den Ge setzgeber
wohl auch zu einer nachgiebigeren Haltung gegen-
üb er der Zentralstelle KDV bewegt hat. Unb eweg-
lich zeigte sich die Legislative in den Punkten »Frie-
densdienst« und Strafb estimmungen gegen Ersatz-
dienstverweigerer. Hier gelang es der Zentralstelle
KDV nicht, ihre »Grundsatzforderungen« durchzu-
setzen . Vor dem Hintergrund de s sich verschärfen-
den »Kalten Kriege s« wäre dies auch üb erraschend
gewesen . Die Zentralstelle KDV nahm in die sem
Zu sammenhang die KDVer gegenüber öffentli-
chen Diffamierungen in Schutz und hat hier wichti-
ge Öffentlichkeitsarbeit geleistet.

D as in diesen Jahren für KDVer ungünstige poli-
tische und ge sellschaftliche Klima führte in der Fol-
gezeit dazu , dass die Zentralstelle KDV, abgesehen
von kleinen Verbe sserungen wie z . B . der Ausbil-
dung von EDL, keine weiteren Fortschritte im Er-
satzdienstb ereich in den Verhandlungen mit dem
BMA, dem Bunde sverwaltungsamt und zuständi-
gen Politikern erreichen konnte . Sie musste viel-
mehr wieder Verschlechterungen des Ersatzdiens-
tes entgegentreten . Die Zentralstelle KDV verfolgte
in dieser Situation die Strategie , das öffentliche An-
sehen der EDL zu verb e ssern . Vorstandsmitglieder
b emühten sich auch persönlich darum, dass Ersatz-
dienstplätze für EDL ge schaffen wurden, indem sie
potenzielle Ersatzdienststellen b esuchten und dort
vorsprachen . D amals waren die Vorb ehalte gegen-
üb er den »Drückeb ergern« und »Angsthasen« no ch
weit verbreitet, und man hatte B edenken, die se
Menschen in einer sozialen Einrichtung einzu set-
zen .

Die Zentralstelle KDV rief die EDL zu einer vor-
bildlichen Ableistung ihres Dienstes auf, die die
Ernsthaftigkeit ihrer Gewissensentscheidung un-
ter B eweis stellen sollte . Dies führte dazu , dass die
Ersatzdienststellen sich nach den po sitiven Erfah-
rungen mit den EDL schnell um Ersatz für au sschei-
dende EDL b emühten . Hier b eginnt eine Entwick-
lung, die dazu führte , dass die KDVer üb er die Ab-
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leistung des Ersatz-/Zivildienste s auch gesellschaft-
liche Akzeptanz und Achtung erreichten .

Umstrittener Pragmatismus

Dieser Weg war, wie b ereits angedeutet, auch in-
nerhalb der Zentralstelle KDV nicht unumstritten .
Hier wird das damalige , auf Zu sammenarb eit mit
den staatlichen Stellen angelegte Selb stverständnis
der Zentralstelle KDV deutlich. M an ließ sich durch
Rückschläge nicht entmutigen und b emühte sich
selb st dann no ch um Einfluss auf Entscheidungen
bei B ehörden und Politikern, wenn einzelne Mit-
gliedsverb ände aus grundsätzlichen Erwägungen
zu keinerlei Kompromissen mehr b ereit waren
o der schon die Hoffnung aufgegeb en hatten, dass
wesentliche Verb esserungen erreicht werden
könnten . Die se pragmatische Herangehensweise
hatte den Vorteil, dass schließlich do ch einige Fort-
schritte im Ersatzdienstb ereich erzielt bzw. Ver-
schlechterungen verhindert wurden, so dass im
Laufe der Zeit zentrale Forderungen umge setzt
werden konnten (z . B . b ei der 3 . Novelle de s ED G) .

Nachteilig war b ei die ser Strategie , dass eine
breite Disku ssion üb er die politische B edeutung
der mit der Ersatzdienstregelung vorgenommenen
Einschränkung de s Grundrechts auf KDV verhin-
dert wurde . Dies mag auch ein Grund für die Unter-
stützung der »Vermittlerrolle« der Zentralstelle
KDV durch die zuständigen B ehörden gewe sen
sein, die bis zur Schaffung des »B eirate s für den Zi-
vildienst« regelmäßig Vertreter des BMA zu den
Zentralstellensitzungen entsandten .

E s ist ab er eher unwahrscheinlich, dass die Zent-
ralstelle KDV in diesem Punkt viel hätte bewegen
können . Abgesehen davon, dass sie immer wieder
erklärte , eb enfalls grundsätzlich gegen einen
Zwangsersatzdienst zu sein, nahmen Mitgliedsver-
b ände wie z . B . die IdK eine radikalere Haltung ein
und vertraten diese gegenüb er der Öffentlichkeit
und Politik.

Man kann dies auch als eine Art »Aufgabentei-
lung« ansehen . Jedenfalls verzichtete die IdK mit ih-
rer kompromisslo sen Haltung auf eine unmittelb a-
re und konkrete Einflussnahme auf die Ausgestal-
tung de s Ersatzdienste s . Eine breite politische Dis-
kussion über die grundsätzliche Rechtmäßigkeit,
von KDVern die Ableistung eine s Ersatzdienste s zu
fordern, konnte sie damit allerdings auch nicht er-
reichen . Unter diesem Gesichtspunkt isolierte und
blo ckierte sie sich vielmehr selb st. Durch die Zent-
ralstelle KDV, in der auch Verb ände vertreten wa-
ren, die die Möglichkeit au sloten wollten, üb er den
Ersatzdienst einen Friedensdienst zu realisieren,
konnte die IdK in diesem B ereich ab er denno ch
Einfluss au süben . Somit nahm die Zentralstelle
KDV hier eine wichtige Kommunikations- und In-
tegrationsfunktion wahr, indem es ihr gelang, un-
terschiedliche Ansichten und Politikstile zu verbin-
den .

Politisierung der KDV

Mit der quantitativen Zunahme von KDVern seit
1 9 68 war auch eine qualitative Veränderung ver-
bunden . D em erheblichen Rückgang des religiö-
sen Motivationsfaktors, der bei den KDVern der An-
tragsj ahre 1 9 5 8 bis 1 9 67 no ch eine relativ b edeu-
tende Rolle ge spielt hatte , entsprach eine sprung-
hafte Zunahme politischer Verweigerungsgründe .
Die u . a. durch Studentenb ewegung und Vietnam-
krieg »politisierten« EDL, die nicht selten unter
schlechten B edingungen Hilfsarbeiterdienste leis-
ten mussten, b egannen nun, gegen die Missstände
im Ersatzdienst zu protestieren .

In der Zentralstelle KDV b eob achtete man diese
Entwicklung mit gemischten Gefühlen, da man b e-
fürchtete , dass durch den EDL-Protest die Vorb e-
halte gegenüber KDVern verstärkt werden könn-
ten . Zu diesem Zeitpunkt war die Zentralstelle KDV
eher kein »Sprachrohr« der KDVer/EDL, auch wenn
sie sich in Konfliktfällen für die Intere ssen der Ver-
weigerer einsetzte und die B erechtigung der Pro-
te ste anerkannte . Sie distanzierte sich ab er deut-
lich von Strategien, die in der KDV während de s
Grundwehrdienste s und durch eine entsprechen-
de Agitation die Möglichkeit sahen, die Bundes-
wehr zu »schwächen« .

Durch die 3 . Novelle des ED G wurden schließ-
lich viele alte Forderungen der Zentralstelle KDV
erfüllt (B eirat und Bunde samt für den Zivildienst,
Namensänderung von Ersatz- zu Zivildienst, Heim-
schlaferlaubnis etc .) . Die stark ge stiegenen KDV-
Antragszahlen waren für diesen Fortschritt, eb en-
so wie der Regierungswechsel, förderlich. B eson-
ders die Schaffung des B eirates für den Zivildienst
wurde von der Zentralstelle KDV als wichtiger Er-
folg ange sehen, da damit ihre Kontakte mit den für
den Zivildienst zuständigen B ehörden institutiona-
lisiert wurden . In der Praxis wurden damals ab er
oft Entscheidungen am B eirat vorbei getroffen, der
dann nur no ch nachträglich b eraten sollte , was b e-
reits be schlo ssen worden war. D er für diese Politik
mitverantwortliche (erste) Bundesb eauftragte für
den Zivildienst, Hans Iven, hatte zunächst versucht,
die Ausge staltung des Ersatzdienste s erheblich zu
verschlechtern . Die Zentralstelle KDV wandte sich
eindrücklich gegen die se Pläne . Die se »Verschlech-
terungsversuche« des Ersatzdienstes führten auch
zu kritischen Selb streflexionen der Zentralstelle
KDV.

Sie argumentierte in der Folgezeit politischer
und begann zunehmend , ihre kompromissb ereite
Haltung zu hinterfragen . Weiterhin schürte sie
zwar keine Konflikte und blieb ihrer »Vermittler-
rolle« treu , ab er sie b erücksichtigte z . B . b ei ihren
Verb e sserungsvorschlägen zum Zivildienst o der
zum KDV-Anerkennungsverfahren nicht mehr die
politische Po sition ihres Gegenüb ers und b eachte-
te nun stärker als bisher die Anliegen der KDVer.
Diese Entwicklung wurde auch durch den neuen
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Vor dem Hintergrund sinkender Anerkennungs-

quoten, einer Erhöhung der B eweisanforderungen
in den Ausschüssen für KDV, durch die Rechtspre-
chung des Bunde sverwaltungsgerichts, die straf-
rechtliche Verfolgung von (no ch) nicht anerkann-
ten KDVern, die manche zur Flucht ins Au s-
land/West-B erlin o der gar in den Suizid trieb en,
und vor dem Hintergrund von weiteren Diffamie-
rungen und Diskriminierungen/B erufsverb oten
der KDVer im Zuge de s so genannten »Radikalener-
lasses« verschärfte sich auch die öffentliche Kritik
der Zentralstelle KDV, die sich in die ser B eziehung
nun sehr deutlich als Interessenvertreter der
KDVer präsentierte und ihr anfängliche s Selb stver-
ständnis als »neutrale Stelle« endgültig ablegte .

In einer damaligen Stellungnahme der Zentral-
stelle KDV heißt e s : »Für Kriegsdienstverweigerer
ist Gewissensfreiheit bei uns so etwas geworden
wie das Recht auf freie Meinungsäußerung in einer
Diktatur. (. . . ) E s [ das Recht auf KDV] ist in Wahrheit
nur no ch die Karikatur eine s Menschenrechte s .
(. . . ) Wer Preise für die Gewährung von Menschen-
rechten verlangt, die in der Verfassung garantiert
sind , macht die Verfassung zum Spielb all der Inte-
re ssen de s Staate s und den Staat damit zum Un-
rechtsstaat. «

Die Zentralstelle KDV machte die Unzulänglich-
keiten der Prüfungsverfahren öffentlich . Von Ul-
rich Finckh stammte die Charakterisierung als »In-
quisitionsverfahren« , die in der Öffentlichkeit, den
Kirchen und weiteren Verb änden aufgenommen
wurde und den Legitimationsverlust der Anerken-
nungsverfahren verstärkte . D er Druck auf den Bun-
de stag, die KDV in D eutschland zu reformieren,
wurde damit erhöht. Nach der »Politisierung« der
KDVer erfolgte nun die »Politisierung« der Zentral-
stelle KDV, die we sentlich durch den Unwillen de s
Ge setzgebers verursacht worden war, eine Novelle
vorzulegen, die die KDV unter dem Gesichtspunkt
eines »Menschenrechts auf Gewissensfreiheit« li-
b eralisierte und sich statt dessen an dem Aspekt
der »Verteidigungsfähigkeit« , dem »B edarf der Bun-
de swehr« sowie den hohen KDV-Antragszahlen ori-
entierte .

Die Politisierung und »Radikalisierung« der
Zentralstelle , die durch das Urteil des Bunde sver-
fassungsgerichts (BVerfG) von 1 978 , einem der
umstrittensten Urteile in der Geschichte der Bun-
de srepublik, verstärkt wurde , führte ab er nicht da-
zu , dass sie ihre B emühungen um unspektakuläre
Vermittlung zwischen B ehörden und KDVern und
ihre pragmatische Lobbyarb eit einstellte . Ab er sie
intensivierte nun ihre Öffentlichkeitsarb eit, die
durchaus scharfe Kritik beinhalten konnte .

Die s lag auch am Wechsel des Vorsitzenden der
Zentralstelle KDV. Hatten Siegmund-Schultze und
danach Kloppenburg durch ihre persönlichen
Kontakte und ihren B ekanntheitsgrad viel b ewir-
ken können und entsprechende B e achtung erhal-
ten, so fehlte dies Finckh zu B eginn seiner Arb eit

Vorsitzenden Ulrich Finckh und durch eine engere
Anbindung der Zentralstelle KDV an die Mitglieds-
verb ände in Gang gesetzt. Auf den Mitgliederver-
sammlungen nahm die politische Diskussion über
aktuelle Entwicklungen der KDV nun einen größe-
ren Raum ein .

Obwohl die Zentralstelle KDV Ende der
1 9 60er/Anfang der 1 970er Jahre extreme Ver-
schlechterungen de s Ersatzdienste s zu verhindern
half und durch das neue ZD G viele ihrer alten For-
derungen erfüllt wurden, die auch zu einer deutli-
chen B eruhigung der Ersatzdienstdiskussion führ-
ten, konnte sie mit dem Erreichten nicht zufrieden
sein . Die s lag daran, dass neue B enachteiligungen
der KDVer in Kauf genommen werden mussten (z .
B . Verlängerung des Zivildienste s) .

Ihrer konstruktiven, kompetenten und kontinu-
ierlichen Arb eit für das Recht auf KDV verdankte
die Zentralstelle KDV auch ihre b eginnende öffent-
liche Anerkennung. Sie zeigte sich zunächst in dem
Empfang des Zentralstellenvorstandes b eim Bun-
de spräsidenten und anschließend in der B e set-
zung des B eirate s für den Zivildienst, in dem »sechs
Vertreter von Organisationen, die sich mit der Ver-
tretung der Interessen der Kriegsdienstverweige-
rer und der Zivildienstleistenden befassen« ( § 2 a
ZD G) sein müssen, die von der Zentralstelle KDV
vorge schlagen werden .

D arüb er hinaus war sie nun ein »natürlicher« An-
sprechp artner für Politiker aller Parteien in B ezug
auf die geplante Reform des Anerkennungsverfah-
rens . Sie wurde von den staatlichen Stellen als kom-
petenter und kritischer Partner/Gegner ernstge-
nommen, was sich u . a. daran b elegen lässt, dass sie
als sachverständige Organisation zu den Anhörun-
gen b ei den KDV-Novellierungsverfahren eingela-
den wurde und dass Politiker in ständigem Brief-
wechsel mit der Zentralstelle KDV standen bzw. an
ihren Mitgliederversammlungen und sonstigen B e-
sprechungen teilnahmen .

B e schränkte sich die Zentralstelle KDV in den
1 9 5 0er und 1 9 60 er Jahren no ch darauf, den Ablauf
und die Ausge staltung des Anerkennungsverfah-
rens zu kritisieren (z . B . Verhandlungsführung und
Parteilichkeit de s Vorsitzenden) sowie Verb esse-
rungsvorschläge zu machen, so forderte sie seit An-
fang der 1 970er Jahre grundsätzlich die Ab schaf-
fung des Prüfungsverfahrens für KDVer. Trotzdem
war sie b ereit, auf die Reformvorschläge des Bun-
de stages zu warten und ganz konkret darauf einzu-
gehen, anstatt einen eigenen Gesetzentwurf au szu-
arb eiten .

Die s schlo ss ab er nicht au s, dass sie die vorgeleg-
ten Ge setzentwürfe heftig kritisierte und sich mit
Grundsatzerklärungen an die Öffentlichkeit wand-
te . Die s hatte zur Folge , dass ihr von ihren An-
sprechp artnern aus dem Politikb ereich vorgewor-
fen wurde , dass sie mit no ch so berechtigten »Maxi-
malforderungen« keine Verb esserungen der kon-
kreten Situation der KDVer erreichen könne .
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für die Zentralstelle KDV. In der Folgezeit erreichte
er j edo ch einen Grad an öffentlicher B ekanntheit,
der den seiner Vorgänger übertraf. Finckh setzte
die s b ewusst ein und konnte sicher sein, dass seine
kritischen Äußerungen in der Presse aufgenom-
men und somit auch Wirkung auf die zuständigen
B ehörden und Politiker entfalten würden .

Von au sschlaggeb ender B edeutung für die ge-
steigerte Öffentlichkeitswirkung Finckhs und der
Zentralstelle KDV war die Normenkontrollklage
vor dem BVerfG 1 978 . E s ist Finckh und der Zentral-
stelle zu verdanken, dass die fragwürdigen, wenn
nicht sogar manipulativen Statistiken des BMVg
aufgedeckt und öffentlich gemacht wurden (Kon-
trollfunktion der Zentralstelle) . Sie konnte sich da-
mit in der Öffentlichkeit und b ei Fachleuten als
kompetente und zuverlässige Anwältin für die KDV
profilieren . Dies führte auch zu einem Zuwachs an
Mitgliedsverb änden . B ei aller Kritik, die die Zent-
ralstelle KDV an der KDV-Novelle von 1 97 7 ge äu-
ßert hatte , hätte diese Reform do ch einige Wün-
sche der Zentralstelle KDV erfüllt und zu einer we-
sentlichen Erleichterung de s KDV-Anerkennungs-
verfahrens und vor allem zu einer Entkriminalisie-
rung der KDV geführt. Nach dem Scheitern der
KDV-Novelle war j edo ch die Reformb edürftigkeit
des KDV-Rechts allgemein anerkannt, woran die
Zentralstelle KDV ebenfalls ihren Anteil hatte .
Nach dem Urteilsspruch de s BVerfG entstanden
viele Rechtsunsicherheiten und Verfahrensunklar-
heiten . Hier hat die Zentralstelle KDV einen wichti-
gen B eitrag geleistet, die se Probleme in Verhand-
lungen mit den zuständigen B ehörden und der di-
rekten Hilfestellung für die b etroffenen KDVer aus-
zuräumen .

Erfolgreiche Lobbyarbeit

Ende der 1 970er Jahre äußerte die Zentralstelle
KDV sich immer häufiger öffentlich zu aktuellen
Fragen der KDV im In- und Ausland . Im Zuge der
stärker werdenden Friedensb ewegung, die auch
die offene Frage der KDV-Reform weiter politisier-
te , b etonte sie b ei der KDV nicht »nur« den Schutz
der Gewissensfreiheit des KDVers, sondern auch
den Prote st gegen Rüstungspolitik.

Zu diesem Zeitpunkt knüpfte sie verstärkt Kon-
takte zu au sländischen KDV- und Friedensorganisa-
tionen und wandte sich z . B . auch mit Briefen und
Eingab en an die Vereinten Nationen, den Minister-
rat des Europ arate s und an das Europ äische Parla-
ment. Sie setzte sich in einem Schreib en an den
neuen Präsidenten der USA, Jimmy C arter, sogar
für eine B egnadigung von US-amerikanischen Viet-
nam-D eserteuren ein . Ihr Hauptanliegen blieb
ab er eindeutig die weitere Einflu ssnahme auf eine
Reform de s KDV-Rechts in D eutschland .

Die Lobbytätigkeit der Zentralstelle KDV hat we-
sentlich dazu beigetragen, dass der Bundestag am
3 . Juli 1 9 8 0 sowohl den CDU/CSU-, als auch den mo-

difizierten SPD/FDP Gesetzentwurf zur KDV-Neu-
regelung ablehnte , da b eide Gesetze die Situ ation
der KDVer verschlechtert hätten . Durch eine ver-
stärkte Öffentlichkeitsarb eit vergrößerte sie den
Druck auf die Legislative , einen neuen Reformver-
such der KDV zu unternehmen . Sie mischte sich in
den Bundestagswahlkampf 1 9 8 0 ein, veröffentlich-
te viele Pre sseerklärungen und veranstaltete Pres-
sekonferenzen sowie einen großen Kongress im
Frühj ahr 1 9 8 1 und eine öffentlichkeitswirksame
Veranstaltung anläßlich ihre s 2 5-j ährigen Jubilä-
ums . Sie trat für die völlige Ab schaffung de s Prü-
fungsverfahrens ein, ohne den Politikern eigene
Kompromissvorschläge vorzulegen .

Die Regierungsko alition sah sich j edo ch von
zwei Seiten in ihrem Handlungsspielraum einge-
schränkt. Einerseits gab e s das BVerfG-Urteil von
1 978 , das es nicht erlaubte , das Prüfungsverfahren
au szu setzen, ohne den Zivildienst als »gewissens-
prüfende« Alternative zu verschlechtern . Anderer-
seits hatte die CDU/CSU im Bundesrat eine Mehr-
heit, so dass die Regierung b ei Veränderungen de s
Zivildienstes auf deren Zustimmung angewie sen
war. D e shalb entsprach die SPD-Ge setzesvorlage
vom März 1 9 8 2 in vielen Punkten schon dem sp äter
von CDU/C SU und FDP verab schiedeten KDV-Neu-
ordnungsgesetz . Die se s im »Schnellverfahren« ver-
ab schiedete »Prob egesetz« (weil zeitlich befristet)
b edeutete eine klare Verschlechterung der Rechts-
lage der KDVer, da es von KDVern sowohl die Ablei-
stung eines um ein Drittel verlängerten und »verlä-
stigten« Zivildienste s und ein schriftliches bzw.
mündliche s Prüfungsverfahren abverlangte . D a-
rum wurde e s b ei der Anhörung im Bundestag
auch weitgehend kritisiert und allgemein abge-
lehnt.

Nach der Verab schiedung der KDV-Neurege-
lung war es wieder die Zentralstelle KDV, die in vie-
len Gesprächen und Verhandlungen mit der Exe-
kutive die gesetze stechnischen M ängel und Verfah-
rensunklarheiten zu be seitigen half. Die ständige
konstruktive Kritik an dem neuen Gesetz hat si-
cherlich auch zu seiner liberalen Praktizierung ge-
führt, da man die Funktionstüchtigkeit des »Prob e-
gesetze s« unter B eweis stellen wollte . D as KDV-
Neuregelungsgesetz (KDVNG) hätte auch diskri-
minierender ausfallen können, zumal viele Politi-
ker innerhalb der CDU/C SU angesichts der Ho ch-
zeit der Friedensb ewegung der Auffassung waren,
dass wirksame Sperren gegen einen Missbrauch
des Rechts auf KDV errichtet werden müssten .
D ass derartige Pläne nicht re alisiert wurden, lag u .
a. an der FDP, ab er zu einem gewissen Anteil auch
an der bisherigen Tätigkeit der Zentralstelle KDV,
die in der Vergangenheit die Öffentlichkeit immer
wieder üb er die Missstände des alten KDV-Aner-
kennungsverfahrens , z . B . anhand von Fallschilde-
rungen nicht anerkannter KDVer, informiert hatte .

Die Zentralstelle KDV rief nicht zu den Protest-
aktionen gegen das KDVNG auf, sondern b e-
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schränkte sich darauf, den ZDL, die sich an Streik-
aktionen b eteiligt und nun S anktionen zu b efürch-
ten hatten, zur Seite zu stehen . Sie setzte ihre Hoff-
nung auf eine Korrektur de s KDVNG durch die
Normenkontrollklage vor dem BVerfG und unter-
stützte hierzu die Kläger. Allerdings erklärte das
BVerfG nun die KDV-Neuregelung in den we sentli-
chen Punkten mehrheitlich für verfassungskon-
form . Auch diesmal konnte die Zentralstelle KDV,
b estätigt durch den Bundesrechnungshof, nach-
weisen, dass vor Gericht vom BMVg mit zumindest
»missverständlichem« Zahlenmaterial gearb eitet
wurde . Die Zentralstelle KDV unterzog das BVerfG-
Urteil einer harten Kritik und b ezeichnete es als ei-
nen »Staatsstreich der Ju stiz« . Sie verfiel j edo ch
nicht in eine polemische Urteilsschelte , sondern
setzte sich konstruktiv mit der Urteilsb egründung
auseinander und b enutzte e s zu weiterer Öffent-
lichkeitsarb eit.

Anders als die Jahre zuvor fand ab er Mitte/Ende
der 1 9 8 0er Jahre die scharfe öffentliche Kritik der
Zentralstelle KDV, die no ch 1 9 84 für ihr Engage-
ment mit dem Gustav-Heinemann-Bürgerpreis und
dem Fritz-B auer-Preis ausgezeichnet worden war,
wenig B e achtung . D er entscheidende Grund hier-
für lag in der lib eralen Handhabung de s schriftli-
chen Anerkennungsverfahrens und den hohen An-
erkennungsquoten des Bunde samtes für den Zivil-
dienst (BAZ) . Die s bewirkte eine we sentliche »Ent-
problematisierung« und damit auch eine »Entpoli-
tisierung« der Kriegsdienstverweigerung. (E s ist
nur b edingt richtig, von einer »Entpolitisierung«
der KDVer zu sprechen . D as KDVNG hat weniger
die KDVer »entpolitisiert« , als vielmehr die »Politi-
sierung« weiterer KDVer erschwert.)

Verstärkt wurde die ser Effekt durch die ge sell-
schaftliche Anerkennung und Akzeptanz der KDV
durch die Leistungen der »Zivis« , während p arallel
dazu B erichte über sinnlo se Routinedienste und Al-
koholexze sse während der Grundwehrdienstzeit
de ssen öffentliches Ansehen minderte . Repräsen-
tative B evölkerungsumfragen ergaben, dass zum
ersten Mal im Jahr 1 9 8 5 die po sitive B ewertung der
KDV üb erwog und 1 9 8 8 mu sste das BMVg zur
Kenntnis nehmen, dass das Ansehen eine s KDVers
das eine s Wehrdienstleistenden üb ertraf. D er Zivil-
dienst erschien gesellschaftlich mindestens eb en-
so »wichtig« wie der Wehrdienst, da der B etrieb vie-
ler sozialer Einrichtungen ohne ZDL nicht mehr
vorstellb ar erschien . Selb st aus den Reihen der
CDU wurde den ZDL Re spekt gezollt.

Kehrseite der »Normalisierung«

D as »Politikum Kriegsdienstverweigerung« wurde
in den 1 9 8 0er Jahren wieder mehr zu einer »indivi-
duellen Problematik« . D adurch wurde die bisher
uneingelö ste Forderung der Zentralstelle KDV
nach einer rechtlichen Regelung, die das Recht auf
Kriegsdienstverweigerung uneinge schränkt ge-

währleistet, nicht nur in der Öffentlichkeit, son-
dern auch bei den KDVern selb st immer weniger
registriert.

Die se Entwicklung hatte ihren Ursprung in der
schon angesprochenen Praxis des BAZ, das schrift-
liche Anerkennungsverfahren großzügig zu hand-
haben und damit hohe Anerkennungsquoten zu er-
zeugen . D as pragmatische Eintreten für die Intere s-
sen der KDVer durch die Zentralstelle KDV unter-
stützte diese Entwicklung. Sie trug somit wesent-
lich dazu b ei, dass die KDV für die meisten KDVer
auch keine »individuelle Problematik« , sondern
nur no ch eine »individuelle Angelegenheit« dar-
stellte . Durch ihre Alternativberichte zum KDVNG
und ihre auf den Anhörungen der Bundestagsau s-
schüsse geäußerte Kritik leistete sie einen wichti-
gen B eitrag, dass nachträglich weitere Verb esse-
rungen de s KDVG vorgenommen wurden (z . B . D a-
tenschutzb estimmung, Ab schaffung der »Drittel-
automatik« und aktuell wieder gleiche D auer von
Wehr- und Zivildienst) .

Obwohl die CDU/CSU-geführte Bunde sregie-
rung der KDV deutlich mehr Vorb ehalte entgegen-
brachte als die frühere SPD-geführte Bunde sregie-
rung, änderte dieser Punkt nichts an den Ein-
flussmöglichkeiten der Zentralstelle KDV. Dies lag
daran, dass sie mittlerweile etabliert war, ihre Kon-
takte zu den B ehörden teilweise institutionalisiert
waren und dass in der B evölkerung die KDVer in-
zwischen akzeptiert wurden . B e sonders auch die
weiter steigenden KDV-Antragszahlen b ewirkten,
dass der Einfluss der Zentralstelle KDV nicht ab-
nahm . Er machte sich ab er nun in erster Linie in der
konkreten Hilfe für KDVer, die manchmal auch zu
grundsätzlichen Verb esserungen im KDV-/Zivil-
dienst-B ereich führte , deutlich . Ihre Hauptforde-
rungen nach der Ab schaffung des Prüfungsverfah-
rens und Ersetzung des Zwangs-Zivildiensts durch
die Möglichkeit, freiwillig einen Friedensdienst zu
leisten, spielten in der politischen Auseinanderset-
zung und auch innerhalb der Zentralstelle KDV
(fast) keine Rolle mehr.

Die Öffentlichkeit nahm die grundsätzliche Dis-
kriminierung der KDVer, die durch die längere Zi-
vildienstdauer no ch am ehesten deutlich wurde , ei-
gentlich nicht mehr wahr. In dieser Situation b e-
gann sich die Zentralstelle KDV verstärkt mit ande-
ren KDV-Entwicklungen zu b e schäftigen . D azu ge-
hörten z . B . die Intensivierung von europ äischen
KDV-Kontakten und die B eschäftigung mit der spe-
ziellen Situation von Asylb ewerbern und Au s- und
Übersiedlern .

Im Vordergrund der sonstigen Arb eitsb ereiche
stand b esonders die Hilfe für die Totalverweigerer.
Die Zentralstelle rief nicht zur Totalverweigerung
auf, ab er sie machte auf b esonders krasse Einzelfäl-
le aufmerksam und wandte sich b esonders gegen
die D oppel- und Mehrfachb estrafung . Auch die in-
direkte Einflußnahme des BMVg auf die Justiz wur-
de von ihr heftig kritisiert.
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Wehrpflicht und Totalverweigerung

Durch die Au seinandersetzung mit dem Thema
»Totalverweigerung« entwickelte sich in der Zent-
ralstelle KDV langsam auch ein grundsätzlich kriti-
sches Verhältnis zur »Allgemeinen Wehrpflicht« .
Seit dem Ende de s Kalten Krieges fordert die Zent-
ralstelle KDV die Ab schaffung der Wehrpflicht, da
sie ihre Legitimation verloren hab e . Ihre Forde-
rung nach Ersetzung des Prüfungsverfahrens
durch ein Fe ststellungsverfahren und nach einem
freiwilligen Friedensdienst statt eine s Zwangs-Zi-
vildienste s wird dagegen nicht mehr offensiv ver-
treten, da die Ab schaffung der Wehrpflicht diese
Probleme und auch die Problematik der Totalver-
weigerung lö sen würde .

Die Zentralstelle KDV entwickelte nun eine
»D oppelstrategie« : Auf der einen Seite setzte sie ih-
re pragmatische Arb eit für die Gewissensfreiheit
der KDVer fort und half so vielen jungen M ännern,
ihre Rechte durchzusetzen . Sie leistete Anfang der
1 9 9 0er Jahre wertvolle Informationsarb eit für die
» Golfkriegsverweigerer« und b e sonders für die
KDVer aus den neuen Bundesländern . Die Zentral-
stelle KDV deckte die fehlende Wehrgerechtigkeit
auf und sorgte damit auch für die Aussetzung der
geplanten Wehr- und Zivildienstverlängerung . Auf
der anderen Seite wandte sie sich nun verstärkt der
Frage der Allgemeinen Wehrpflicht zu und b ear-
beitete darüb er hinaus z . B . auf Fachtagungen die
Themen »Allgemeine Dienstpflicht« und Totalver-
weigerung .

Mit der Argumentation, dass die Wehrpflicht die
Gewissensfreiheit der KDVer einschränke , setzte
sie sich nun grundsätzlich mit dem Ausgangspunkt
aller KDV- und Zivildienstprobleme auseinander.
Im Sinne von »bis auf die Wurzel gehend« ist die
Zentralstelle KDV radikaler geworden . Sie stellt
zwar nicht das Militär in Frage , das war nie ihre Auf-
gab e , auch wenn einige Mitgliedsverb ände b etont
antimilitaristisch sind , ab er sie b eeinflusst die poli-
tische Disku ssion grundlegender als j emals zuvor.
Auch auf dieser Eb ene konnte die Zentralstelle
KDV Erfolge verbuchen .

Ulrich Finckh bilanzierte 1 9 97, dass »wir b ei al-
len drei Themenbereichen [Wehrpflicht, Dienst-
pflicht, Totalverweigerung ] einiges erreicht ha-
ben . Die Idee , eine allgemeine Dienstpflicht an
Stelle der Wehrpflicht einzuführen, scheint vom
Tisch zu sein . (. . . ) Die Kritik an der Wehrpflicht
ging auch von uns aus , angefangen mit der lange
Zeit fehlenden Wehrgerechtigkeit. (. . . ) Gegenüb er
dem Zwangsinstrument Wehrpflicht zugunsten
der im Grundge setz verankerten Gewissensfrei-
heit und Friedensverpflichtung hab en wir viele
Menschen kritisch gemacht, ab er no ch nicht das
Ziel erreicht. (. . . ) Die dritte Frage − Totale Kriegs-
dienstverweigerung − hängt natürlich eng mit der
Wehrpflicht zusammen . Ohne Wehrpflicht käme
niemand in die Situation, eine ge setzlich geregelte

Die Mitgliedsverbände
der Zentralstelle KDV
Aktionsgemeinschaft Dienst
für den Frieden (AGDF)

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
in der Bundesrepublik D eutschland e .V. (aej)

Arbeitsstelle Frieden
und Abrüstung e .V

Bund freireligiö ser
Gemeinden D eutschlands

D eutsche Friedensgesellschaft −
Internationale der Kriegsdienstgegner (DFG/IdK)

D eutsche Friedensgesellschaft − Vereinigte Kriegs-
dienstgegnerInnen e .V. (DFG-VK)

D eutscher Bundesjugendring (DBJR)

D eutscher Gewerkschaftsbund ,
Abteilung Jugend (D GB-Jugend)

D eutsches Mennonitisches
Friedenskommitee

EIRENE − Internationaler Christlicher
Friedensdienst e .V.

Evangelische Arb eitsgemeinschaft zur B etreuung
der Kriegsdienstverweigerer (EAK)

Evangelische Jugend Thüringen

Evangelische StudentInnengemeinde
in der Bundesrepublik D eutschland (E SG)

Grüne Jugend

Internationale der Kriegsdienstgegner e .V. (IDK)

Internationaler Versöhnungsbund −
D eutscher Zweig

Jungsozialisten in der SPD

Kamp agne gegen Wehrpflicht,
Zwangsdienste und Militär

Komitee für Grundrechte
und D emokratie e .V.

Pax Christi

Pfarramt für Kriegsdienstverweigerer,
Zivildienstleistende und Friedensarbeit
der Evang . Lande skirche in Württemberg

Religiö se Gesellschaft der Freunde (Quäker)
D eutsche Jahre sversammlung e .V.

Republikanischer Anwältinnen
und Anwälteverein e .V. (RAV)

Service Civil International −
D eutscher Zweig

Sozialistische Jugend D eutschlands −
Die Falken

Vereinigung Evangelischer Freikirchen,
AG 8 − B etreuung der KDV und ZDL

Zentralstelle KDV
Sielstraße 40 , 2 6345 Bockhorn
Telefon 04453-986 48 88 , Fax 986 48 90
eMail Zentralstelle. KDV@t-online. de
Internet www. zentralstelle-kdv. de

Spendenkonto 10 0 08 5 0
Sp arkasse Bremen, BLZ 2 90 5 01 01
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Pflicht abzulehnen und deswegen kriminalisiert zu
werden . Immerhin hab en wir (. . . ) mitgeholfen, die
Problematik deutlich zu machen . (. . . ) Die öffentli-
che Disku ssion üb er Dienstpflicht, Wehrpflicht
und Totale Kriegsdienstverweigerung ist in unse-
rem Sinne vorangekommen . «

Die Bunde stagswahl 1 9 9 8 führte zu einem Re-
gierungswechsel und in der Folgezeit gab e s weite-
re Fortschritte für die KDVer (z . B . gleiche D auer
von Wehr- und Zivildienst; Ab schaffung der Au s-
schüsse und Kammern für KDV) . Allerdings wurde
die Hoffnung, dass die rot-grüne Bundesregierung
die Wehrpflicht ab schaffen würde , enttäuscht. Tat-
sächlich scheint die Erfüllung dieser Forderung
der Zentralstelle KDV in weite Ferne gerückt zu
sein, da die aktuelle Bunde sregierung au s CDU/
C SU und SPD die Wehrpflicht scheinb ar so lange
wie möglich aufrecht erhalten mö chte .

2 0 0 1 startete die Zentralstelle KDV die Informa-
tionskamp agne »Wehrdienst? − Zivildienst − NULL-
Dienst ! « , mit der sie dazu rät, einen KDV-Antrag erst
dann zu stellen, wenn tatsächlich eine Einb erufung
zur Bundeswehr vorliegt. Durch die zunehmende
Einberufungsungerechtigkeit b estehe so eine gro-
ße Chance , gar keinen Dienst leisten zu müssen .
Nach Erhalt des Einb erufungsbe scheides könne
dann ein schneller KDV-Antrag die Einb erufung
verhindern und das KDV-Verfahren mit großer
Aussicht auf Erfolg gestartet werden . (Tatsächlich
sank im Laufe der kommenden Jahre die Anzahl der
KDV-Anträge von Ungedienten .) Wie b ereits er-
wähnt, hatte die Zentralstelle KDV 4 0 Jahre zuvor
die KDVer noch zu einer vorbildlichen Ableistung
de s Ersatzdienste s aufgerufen, um die Ernsthaftig-
keit ihrer Gewissensentscheidung unter B eweis zu
stellen . Die s zeigt deutlich, welche Entwicklung
die Zentralstelle hier genommen hat.

Fazit

Zu sammenfassend darf bilanziert werden, dass die
Zentralstelle KDV die Entwicklung des KDV-Rechts
in der Bunde srepublik D eutschland wesentlich b e-

einflu sst und mitge staltet hat. Sie ist als kompeten-
ter, kritischer Partner und Kontrahent von Verwal-
tung, Politik und Parlamenten anerkannt und wird
ernstgenommen . Auch von den Medien und der Öf-
fentlichkeit wird sie in Hinsicht auf Informationen
und Stellungnahmen als zuverlässige Institution
angesehen und von den KDVern selb st als qu alifi-
zierte und erfolgreiche Helferin erfahren . Ulrich
Finckh b ezeichnete die Zentralstelle als »Lobby in
dem Sinne , wie es das Amt de s Wehrb eauftragten
für die Soldaten ist« , als »Ombudsmann ohne offizi-
ellen Auftrag« und als »Bundesklagemauer« . D arü-
b er hinaus war sie sowohl ein »Vermittler« , als auch
ein »Sprachrohr« der KDVer und ZDL. Ein Vermitt-
ler war sie insoweit, als die Anliegen der KDVer den
B ehörden deutlich gemacht wurden und umge-
kehrt. Ein Sprachrohr war sie , weil sie immer die In-

tere ssen der KDVer vertrat und sich sp ätestens seit
Anfang der 1 9 60er Jahre auch nicht mehr als »neut-
rale« Stelle verstand . Durch ihre B eratungsarb eit
für die KDVer hat sie eine »B asisanbindung« , die die
mancher ihrer Mitgliedsverb ände übertrifft. Sie ist
zwar eine Institution für die Interessen der KDVer,
aber nicht der KDVer, sondern eine gemeinsame
Einrichtung ihrer Mitgliedsverb ände . D eshalb wa-
ren ihre inhaltlichen Grundsatzpo sitionen immer
die Punkte , denen alle Mitglieder zu stimmen konn-
ten . D er gemeinsame Ansatzpunkt als einem brei-
ten Bündnis von unterschiedlichsten Mitgliedsver-
b änden, die teilweise selb st wiederum D achorga-
nisationen anderer Verb ände sind , war und ist die
Gewissensfreiheit der KDVer. Die se menschen-
rechtliche Herangehensweise mit den Handlungs-
eb enen Einzelfallhilfe , Öffentlichkeitsarbeit und
Lobbyarb eit war effektiver als z . B . eine rein antimi-
litaristische Herangehensweise . Die Zentralstelle
KDV als ein nicht diskreditiertes Bündnis ermög-
lichte damit eine kontinuierliche Intere ssenvertre-
tung, was für langfristige Fortschritte im KDV/ZD-
B ereich notwendig war. Partiell wurde die pragma-
tische Herangehensweise der Zentralstelle KDV,
die eine ihrer Stärken darstellt, auch als ihre Schwä-
che ange sehen, da sie zugleich » systemstabilisie-
rend« wirke , weil die Durchführung des Anerken-
nungsverfahrens und des Zivildienstes »entproble-
matisiert« werde . Tatsächlich ist es ihr ab er gelun-
gen, viele praktische Schwierigkeiten im KDV/ZD-
B ereich zu lö sen, so daß die KDV heute für die meis-
ten KDVer keine Probleme mehr beinhaltet. Ohne
die Zentralstelle KDV würde sich die Situation der
KDVer heute sicherlich schlechter darstellen .

Und was p assiert mit der Zentralstelle KDV,
wenn eine s Tage s in D eutschland doch no ch die
Wehrpflicht abgeschafft werden sollte ? Sie wäre
auch dann no ch nicht üb erflüssig. Sicherlich wäre
sie nicht mehr in dem heutigen Umfang aktiv, aber
solange e s eine Armee in D eutschland gibt, deren
Soldaten j ederzeit das KDV-Recht in Anspruch neh-
men können, wäre sie die Organisation, die deren
Interessen vertritt und Rechte schützt. Erst wenn
das KDV-Grundrecht eine Selb stverständlichkeit
geworden ist, wird e s der Zentralstelle KDV nicht
mehr b edürfen .

Dr. Norman Ciezki ist Dipl. -Politologe und seit
1983 Mitglied der DFG- VK. Er ha t 1999 m it dieser

A rbeit über die Zen tralstelle KDV an der Un iversi-
tät Marburg pro m o viert. Heute arbeitet er bei ei-
ner Un ternehmensbera tung als Dozen tfür Orga-
n isa tio ns- und Projektma nagemen t.

DieserA rtikel ist ein gekürzter, leich t überarbei-
teter und aktualisierter A uszug a us dem Buch
»Für das Rech t a ufKriegsdienstverweigerung. Ein-

fluß und Bedeutung der Zen tralstelle für Rech t
und Sch u tz der Kriegsdienstverweigerer a us Ge-
wissensgründen e. V. « vo n Norman Ciezki (Agen-
da- Verlag, Münster 1999).



Kr
ie

gs
di

e
ns

tv
er

w
ei

g
er

u
n

g

1 1

1 3
I / 2 0 0 7

er Rückblick ist eigentlich einfach . Früher
verfemte Kriegsdienstverweigerer werden

problemlo s anerkannt. Aus Drückeb ergern sind
liebe Zivis geworden . Die neun Zusatzmonate Er-
satzdienst sind weg. Statt 1 1 gibt e s 2 6 Mitgliedsver-
b ände . Wir können feiern . E s ist unglaublich, fast
unheimlich, wenn man sich erinnert.

Eine Geschichte der Verfolgung
und der Suche nach Frieden

1 8 68 wanderten Tausende Mennoniten aus , weil
durch die Wehrpflicht des Norddeutschen Bunde s
in Preußen ihr teuer erkauftes Privileg der Freiheit
von militärischen Aushebungen abge schafft wur-
de . Im Ersten Weltkrieg galten Kriegsdienstverwei-
gerer als verrückt. 1 9 3 3 wurden Pazifisten von den
Nationalsozialisten sofort brutal verfolgt, in KZs
gequält, die Geflohenen ausgebürgert, ihre Litera-
tur au s den Bibliotheken entfernt und als un-
deutsch verbrannt. Die Menschen wurden in Uni-
formen gesteckt und 1 9 3 5 die Wehrpflicht zur
Kriegsvorbereitung wieder eingeführt. Führer-
prinzip , B efehl und Gehorsam, Freund-Feind-D en-
ken militarisierten das Land . Im Krieg wurden
Zehntausende , die nicht b edingungslo s mitmach-
ten, zum To de verurteilt, Ungezählte wurden hin-
gerichtet, b estenfalls zu Zuchthausstrafen b egna-
digt und in den Strafb ataillonen der Wehrmacht
schwersten Schikanen und Gefahren ausgesetzt.

Nach den Schrecken und unerhörten Verbre-
chen des Zweiten Weltkrieges gab es ein Umden-
ken, und der Parlamentarische Rat schuf ein
Grundgesetz mit friedensstaatlicher Ausrichtung,
um »dem Frieden der Welt zu dienen« (Präamb el) ,
nannte Menschenrechte »Grundlage j eder
menschlichen Gemeinschaft, de s Friedens und der
Gerechtigkeit in der Welt« (Art. 1 , 2 GG) , garantier-
te Gleichheit und Glaubensfreiheit (Art. 3 und 4
GG) , machte Kriegsdienstverweigerung zum
Grundrecht (Art 4 , 3 GG) . Hinzu kam die Achtung
des internationalem Rechts (Art. 2 4 - 2 6 GG) . D o ch
Adenauer hielt sich nicht an die Entmilitarisierung .
Heute − Sprache ist verräterisch − »bekennt« man
sich zur Bunde swehr trotz ihrer kriegerischen In-
terventionen in aller Welt.

Eine Zentralstelle für Kriegsdienstver-
weigerer − Antwort auf die Wehrpflicht

Nicht alle folgten Adenauers Remilitarisierung .
1 9 49 gründeten Pazifisten auf Initiative de s aus der

Emigration heimgekehrten Professors Dr. Fried-
rich Siegmund-Schultze vom Versöhnungsbund zu-
nächst die Arb eitsgemeinschaft deutscher Frie-
densverb ände und 1 9 5 3 den deutschen Ausschuss
für Fragen der Wehrdienstverweigerung. Als die
Wehrpflicht wieder eingeführt wurde , organisier-
te der Ausschuss B eratungsstellen und Informati-
onsschriften und am 2 . März 1 9 5 7 − heute vor 5 0
Jahren − be schlo ss er in D ortmund einstimmig die
Gründung einer deutschen »Zentralstelle für Recht
und Schutz der Kriegsdienstverweigerer au s Ge-
wissensgründen e .V. « . Die D elegierten der elf Mit-
gliedsverb ände wählten gleich den ersten Vor-
stand . Präsident wurde Profe ssor Dr. Siegmund-
Schultze , erster Stellvertreter der sp ätere Präsident
Ob erkirchenrat Dr. Heinz Kloppenburg. Die Ar-
b eit fing klein und ehrenamtlich an . Die ersten
Hau shalte umfassten trotz EKD-Zuschuss nur
1 2 . 0 0 0 M ark im Jahr.

Die Gründerväter suchten in der heiklen Situati-
on des Kalten Kriege s ein gutes Verhältnis zu den
staatlichen Stellen . Sie verb oten sich die Werbung
für Kriegsdienstverweigerung und be schränkten
sich auf die rechtliche und politische Unterstüt-
zung der Verweigerer. Die Wehrverfassung wurde
politisch entschieden abgelehnt, gefordert wur-
den Friedensdienste . Eine Verfassungsb eschwerde
von zwei SPD-Abgeordneten wurde zwar mit Sym-
p athie b egleitet. D o ch als das Bundesverfassungs-
gericht die Wehrpflicht 1 9 60 für international üb-
lich und im Grundgesetz vorge sehen erklärte , war
die S ache erledigt. E s wurde nicht weiter disku-
tiert, dass die Wehrverfassung für die B etroffenen
fast alle Grundrechte aufhob o der deren We sens-
gehalt radikal b e schnitt − gegen Art. 1 9 , 2 GG .

Kaum problematisiert wurde die Gewissens-
prüfung. D ab ei war Professor Siegmund-Schultze
gewarnt. Er hatte vor den angehenden Prüfungs-
vorsitzenden referiert und b erichtete dem Vor-
stand , diese sähen ihre Aufgab e darin, vom Verwei-
gern abzubringen . Die Atmo sphäre sei aggre ssiv
gewesen . Man forderte daraufhin eine faire Geset-
zesanwendung. D ass in den Prüfungsgremien vor
allem Leute sitzen würden, die selb st Soldaten o der
gar Kriegsrichter unter Hitler waren und j ede Ver-
weigerung als persönlichen Angriff empfanden,
machte man sich anscheinend nicht klar. Gutgläu-
b ig hoffte man auf be ssere Information der Prüfen-
den und wollte den Kriegsdienstverweigerern hel-
fen, ihre Gewissen zu erklären . Nur Hans de B o er
wies auch auf die radikale Po sition totaler Kriegs-
dienstverweigerer hin und fragte , was man für die

Ulrich Finckh

»Das Erreichte ist zu wenig«
Ein Rücblick auf 5 0 Jahre Zentralstelle KDV
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tun wolle , die Kriegsdienst für ein Verbrechen hal-
ten, für das man keinen Ersatz leisten kann . Sein Vo-
tum blieb ohne Echo , ebenso sp äter ähnliche Vor-
stöße von Profe ssor Nikolaus Ko ch.

Die Wehrpflicht entschuldigt Verbrechen

Die militärische Seite begründete die Wehrpflicht
mit dem Zitat von Theo dor Heuß »die Wehrpflicht
ist das legitime Kind der D emokratie« , m . E . nicht
wie b ei Heuß für eine Grundsatzdisku ssion son-
dern als fatale Rechtfertigung der Wehrmacht. Et-
wa 1 8 Millionen D eutsche hatten im Zweiten Welt-
krieg Militärdienst geleistet. Sie hatten den An-
griffs-, Erob erungs- und Vernichtungskrieg geführt
und andere Staaten üb erfallen . Sie hatten zahllo se
Verbrechen mitb ekommen o der gar verübt. Sie wa-
ren mitverantwortlich, wenn au s den erob erten
Ländern Menschen verschleppt und ermordet
wurden . Norbert Blüm hat das charakterisiert : »So-
lange die Front hielt, wurde in Au schwitz gemor-
det. «

Wenige Jahre nach Kriegsende sollten nun Hit-
lers Generäle , die die Feldzüge geplant und geführt
hatten, wieder Militär aufb auen . Sie machten Un-
schuldserklärungen zur B edingung und bekamen
sie . Verteidigungsminister Blank sprach von der
»sauberen Wehrmacht« , die von der politischen
Führung »missbraucht« worden sei . D er an deut-
schen Soldaten interessierte US-Präsident Eisenho-
wer und Bunde skanzler Adenauer gab en ähnliche
Erklärungen ab . Zusätzlich mu ss man wohl sagen :
War Wehrdienst eine demokratische Pflicht, konn-
te man niemand vorwerfen, dass er dieser Pflicht
nachgekommen war. Die Verantwortung für die
Verbrechen wurde auf die politische Führung und
Nazi-Einheiten wie die Waffen-S S abgeschoben .

D ass e s keine demokratische Pflicht sein kann,
andere Staaten zu üb erfallen, j egliches Recht zu
missachten, Menschen wie Ungeziefer zu ermor-
den, wurde verdrängt, und die B eteiligten schwie-
gen . Erst die umstrittene Wehrmachtausstellung
hat vielen die Augen geöffnet. Von heute aus ge se-
hen, ist e s schwer verständlich, dass die Pazifisten
zwar generell gegen Krieg und Kriegsdienst wa-
ren, ab er die wieder eingeführte Wehrpflicht nicht
gezielter angriffen . D ie Wehrpflicht war Hitlers
Mittel der Kriegsvorb ereitung und nun verharm-
lo ste sie die B eteiligung an den Kriegsverbrechen .

Beweisen, was nicht zu beweisen ist

Hart traf die Wehrgesetzgebung die Kriegsdienst-
verweigerer. Nicht etwa ein Ge setz zum Schutz der
Gewissensfreiheit, sondern das Wehrpflichtge setz
regelte das Nähere nach Verwaltungsrecht. Als An-
tragsteller muss der Verweigerer beweisen, dass
sein Gewissen ihm die Kriegsdienstverweigerung
gebietet. Aber innere Vorgänge sind nicht zu b e-
weisen . Zweifel gehen zu Lasten des Verweigerers,

der schlechter dasteht als ein Angeklagter, de ssen
Grundrechte nur eingeschränkt werden dürfen,
wenn schuldhaftes Verhalten zweifelsfrei erwie-
sen ist. Außerdem wurde Kriegsdienstverweige-
rung auf die generelle Ablehnung von Krieg einge-
schränkt. Viele , die um ihre s Gewissens willen auf-
b egehrten, die »Weiße Ro se« , die »Rote Kapelle« , die
Leute vom 2 0 . Juli, könnten heute nicht als Kriegs-
dienstverweigerer anerkannt werden, weil sie
nicht gegen j eden Krieg waren, sondern nur gegen
den verbrecherischen Krieg Hitlers .

Eigentlich müsste ich j etzt lange von den Erfah-
rungen mit diesen Verfahren berichten . Von dem
Studenten, der sein Studium als Taxifahrer finan-
zierte und nicht anerkannt wurde , weil er im Stra-
ßenverkehr auch j emand töten könnte . Von dem
Soldaten, der b ei einer Geburtstagsfeier auf seiner
Stub e mitgeulkt hatte und mit den anderen in lan-
ger Unterho se , Koppel umgeschnallt, Drillichj acke
an und Stahlhelm auf singend durch das Kasernen-
gelände gezogen war. Er musste bis vors Bunde s-
verwaltungsgericht gehen, um anerkannt zu wer-
den, obwohl er − angeblich gewissenlo s − mit Uni-
formteilen scherzen konnte . O der von den Verfah-
ren, b ei denen die Prüfenden vor der Fensterfront
saßen und 1 0 Stunden einen einzigen Verweigerer
in die Mangel nahmen, der ständig gegen das Licht
schauen mu sste . O der von dem Soldaten, der sich
gerade erst für vier Jahre verpflichtet hatte und
dann in eine Flugabwehreinheit kam, die üb er ato-
mare Sprengköpfe verfügte . Die Explo sion eine s
solchen »Nuk-p äckchens« über einer der b enach-
b arten Großstädte war für ihn so undenkb ar, dass
er verweigerte . Ab er die Prüfenden ritten auf sei-
ner erst vor kurzem erfolgten Verpflichtung he-
rum . Üb er die B escheide , die einfach erklärten, Ab-
scheu gegen Krieg sei normal und kein Grund zur
Kriegsdienstverweigerung. O der üb er die zahllo-
sen Ablehnungen mit der einfachen B egründung
»er vermo chte nicht zu üb erzeugen« . Und , und ,
und . Ab er das würde den Rahmen sprengen, und
das Unrecht ist vielfach dokumentiert.

Hinzu kam, dass nicht einmal die Formalien kor-
rekt eingehalten wurden, z . B . nicht selten verwei-
gererfeindliche B eisitzer häufiger zu den Sitzun-
gen geholt wurden . In Bremen konnte ich das di-
rekt b eob achten, weil meine Frau zwei Amtszeiten
in der Prüfungskammer war und zufällig b ei der
Auslo sung der Reihenfolge für die Einladung zu
den Sitzungen einmal die Nummer 1 und einmal
die Nummer 2 erhalten hatte . Solange sie an j eder
Sitzung teilnahm, konnte also niemand häufiger ge-
laden sein als sie . Einige alte Herren, die ausgespro-
chen gegen Kriegsdienstverweigerer einge stellt
waren, waren ab er b ald häufiger als sie geladen .
Auf B eschwerden hin gab es dann faule Ausreden.
Die seien b ei Ausfällen leichter zu erreichen und
als Rentner auch j ederzeit abkömmlich gewesen .
D a meine Frau als Hausfrau auch fast immer er-
reichb ar und abkömmlich war, waren das offen-
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sichtlich nur Ausreden . Solche Vorfälle gab es ab er
nicht nur in Bremen sondern leider verbreitet.

Genauso ist natürlich auf die hö chstrichterliche
Rechtsprechung hinzuweisen, die manchmal gera-
dezu lächerlich wirkte . Wer nur einen möglichen
Atomkrieg ablehnt, darf nicht als Verweigerer an-
erkannt werden, denn er lehnt j a nicht j eden Krieg
ab . Wer dagegen wegen der Möglichkeit eine s
Atomkrieges j eden Krieg ablehnt, ist als Verweige-
rer anzuerkennen . Solche Spitzfindigkeiten gab e s
vielfach, etwa auch in der Frage eine s deutschen
Bruderkrieges o der sonst im Blick auf be stimmte
Kriege . Richtig grundgesetzwidrig war die B e-
hauptung, die Wehrpflicht sei eine grundlegende
staatsbürgerliche Pflicht, obwohl sie im Grundge-
setz nur als Möglichkeit nachträglich eingefügt
wurde , während das Grundrecht der Kriegsdienst-
verweigerung von Anfang an garantiert ist. Gerade-
zu ein Eiertanz war stets die Frage , wie eine Gewis-
sensentscheidung zu erkennen und zu werten ist.
Die spitzfindige Rechtsprechung war de shalb so
problematisch, weil viele Kriegsdienstverweigerer
im Grunde nicht j eden Krieg ablehnten sondern
wegen der A-, B- und C-M assenvernichtungsmög-
lichkeiten eb en j eden Krieg heute . E s kam ab er da-
rauf an, das so zu formulieren, dass j eder Krieg hier
und heute verweigert wurde . Im Gegensatz zu den
meisten anderen Problemb ereichen war das Bun-
desverfassungsgericht für Kriegsdienstverweige-
rer wenig hilfreich .

Die Bilanz der Prüfungsverfahren war verhee-
rend . Mit Sicherheit kamen weit über eine Million
Kriegsdienstverweigerer zunächst nicht zu ihrem
Recht und Hunderttausende üb erhaupt nicht. D er
Staat organisierte Unrecht und junge Menschen
wurden durch die Rechtsprechung hoffnungslo s
überfordert. Zahllo se Verweigerer wurden letzt-
lich nicht anerkannt. Auch wenn viele üb er erneute
Anträge , andere Dienste oder Dienstausnahmen
do ch no ch dem Wehrdienst entkamen, war das ka-
tastrophal . Üb er 1 0 0 . 0 0 0 flohen nach B erlin, Tau-
sende ins Au sland , Ungezählte wurden krank, Ein-
zelne nahmen sich aus Verzweiflung das Leb en,
Hunderte verweigerten den Militärdienst auch
ohne Anerkennung trotz Schikanen und Freiheits-
strafen . B egleitet war die Missachtung des Grund-
rechte s von ständigen Diffamierungen, Vorwürfen
der Drückeb ergerei und Angriffen auf B eratungs-
stellen unter B erufung auf das Rechtsb eratungs-
missbrauchsgesetz aus der NS-Zeit. E s ehrt die Zent-
ralstelle KDV, dass sie im Gegensatz zu vielen staat-
lichen Stellen nie das Vertrauen in die Kriegsdienst-
verweigerer aufgegeben hat, sondern immer an ih-
rer Seite stand .

Bundesklagemauer unerwünscht

Auch das Ersatzdienstgesetz missachtete das
Grundrecht der Kriegsdienstverweigerung mit
neun Zusatzmonaten gegenüb er dem Wehrdienst.

Die Zentralstelle KDV konnte zunächst nur errei-
chen, dass die Zusatzzeit nicht gleich an den
Grunddienst angehängt wurde . D och verlangte sie
immer wieder, die Ersatzdienstleistenden nicht
schlechter zu stellen als die Wehrdienstleistenden .
Zudem informierte sie die Wehrpflichtigen und ih-
re B erater umfassend . Inzwischen läuft die Infor-
mation weitgehend über das Internet. Zu Tausen-
den hab en sich junge Männer Rat und Hilfe geholt
und sich b eschwert, wenn ihre Anträge zu Unrecht
abgelehnt o der sie im Dienst überfordert wurden .
Die Zentralstelle KDV wurde für sie zur Bun-
desklagemauer. In vielen Fällen hat sie helfen kön-
nen, oft im Einzelfall geraten o der B eistand vermit-
telt, mit den B ehörden verhandelt und die Öffent-
lichkeit alarmiert, manchmal auch generelle Ver-
b e sserungen erreicht − übrigens gelegentlich auch
für Wehrpflichtige . Ab er natürlich konnte sie das
generelle Unrecht nicht ausgleichen, auch wenn
sie immer wieder protestierte .

Die Hilfe für Verweigerer war unerwünscht. Als
1 97 1 Ersatzdienststellen ge sucht wurden, hatten
die Zentralstelle KDV und die Evangelische Ar-
b eitsgemeinschaft zur B etreuung der Kriegs-
dienstverweigerer j e eine Stelle eingerichtet. 1 97 7
wurde der Bundesb eauftragte Iven darauf auf-
merksam und hat die Stellen gestrichen : »Ich wäre
do ch mit dem Klammerb eutel gepudert, wenn ich
mir eine solche Lau s in den Pelz setzen würde . E s
geht do ch nicht, dass der Staat Leute b ezahlt o der
unterstützt, die gegen seine Interessen arbeiten . «
Einsatz für ein Grundrecht als Arb eit gegen den
Staat ! Sp äter wurde dem Sozialen Friedensdienst
B remen die Zuweisung von Dienstleistenden ein

Jahr lang verweigert, weil er eine vernünftige Ein-
führung in den Dienst und fachliche Praxisb eglei-
tung anb ot. Schließlich ist es für junge Männer
nicht leicht, plötzlich mit B ehinderungen, D auer-
leiden, Alter, Sterb en, To d und Trauer konfrontiert
zu werden . (Neb enb ei : Heute gilt die B egleitung als
vorbildlich, Teile diese s Konzeptes sind gesetzlich
vorgeschrieb en und alle wollen Zivildienst zum
Lerndienst machen .) Die Akten, die b ei einem Pro-
zess zugänglich wurden, zeigten, dass hinter den
unsinnigen Angriffen auf den Sozialen Friedens-
dienst Bremen, der die Praxisbegleitung anfing
und durchsetzte , der Ärger über dessen Mitglied-
schaft in der Zentralstelle KDV stand .

Andererseits kamen die staatlichen Stellen nicht
darum herum, die Zentralstelle KDV ernst zu neh-
men . So konnte diese nach dem Zivildienstgesetz
ab 1 974 ein Drittel der Mitglieder de s B eirates für
den Zivildienst vorschlagen und wurde mehrfach
vor Ausschüsse des Bundestages geladen . Lustig
war das im Verteidigungsau sschuss , als ein Richter
des Bundesverwaltungsgerichte s der Wehrverwal-
tung die Leviten las, ihre Informationen für die Prü-
fungsgremien in Grund und B o den verdammte
und vorschlug, die Informationen der Evangeli-
schen Arbeitsgemeinschaft zu verteilen, die seien
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schen zur Verfügung steht. Schließlich wurden die
Zivis zur angeblichen Lö sung des Problems , das ihr
Einsatz in sozialen Aufgab en durch Verdrängen
hauptamtlicher Kräfte erst geschaffen hatte . Die
Zentralstelle KDV hat die Problematik diskutiert,
wusste ab er auch keine Lö sung, solange das nötige
Geld fehlt.

Schmutzige Statistiktricks

Tarnen und Täuschen gehört zur militärischen Tak-
tik. Ab er wie weit darf man das? Im Nachhinein wis-
sen wir, wie oft die Öffentlichkeit und sogar das
Bundesverfassungsgericht im Intere sse de s Mili-
tärs b etrogen wurden . Anfangs verweigerten an-
geblich j ede s Jahr nur einige Tausend Wehrpflich-
tige . Professor Siegmund-Schultze sprach die un-
glaubwürdigen Zahlen in einem offenen Brief an
Bundespräsident Heuß an und verwie s auf Mani-
pulationen b ei den Zurückstellungen, von denen
die B erater und Verweigerer berichteten . D as Miss-
trauen führte ab er nicht zur Frage , warum immer
so umständlich von den »registrierten Anträgen«
ge spro chen wurde . Heute wissen wir: E s wurde
no ch viel mehr manipuliert. Viele Verweigerer
wunderten sich, wie leicht sie untauglich geschrie-
b en wurden . Eb enso fiel weg, wer nicht verfügb ar
war, auch das wurde großzügig gehandhabt. D as
hielt die Zahlen klein . Nur die trotzdem verblieb e-
nen Tauglichen und Verfügb aren wurden schließ-
lich »registriert« und öfentlich gemeldet.

Die Manipulation erlaubte der Regierung, die
Verweigerer als winzige Gruppe von Außensei-
tern und Sektierern hinzustellen, als Drückeberger
und » Ohne-Mich-el« . Als das Lazarettschiff »Helgo-
land« nach Vietnam entsandt wurde und viele ver-
weigerten, ging das nicht mehr. D a schalteten die
Regierenden im Zuge de s Kalten Kriege s um auf
» 5 . Kolonne de s O stens« o der b ehaupteten, es wür-
de nicht aus » Gewissensgründen« sondern aus »ge-
wissen Gründen« verweigert, weil der zivile Ersatz-
dienst leichter als der Wehrdienst sei . D er Schwin-
del mit den manipulierten Registrierungen flog
erst auf, als die Union gegen die weitgehende Au s-
setzung der mündlichen Prüfungen 1 97 7 in Karls-
ruhe geklagt hatte . Während des Prozesse s wurde
die Statistik heimlich umgestellt. Nun wurden alle ,
selb st unsinnige Anträge von Rentnern o der für B a-
bys, gezählt und eine Verweigererflut vorge-
täu scht. D en B etrug konnte die Zentralstelle KDV
erst aufdecken, als der Leiter eines Kreiswehrer-
satzamte s b erichtete , dass er widersprochen habe :
»Wenn das herauskommt, wird man es uns als B e-
trug um die Ohren hauen« . Schließlich habe er
förmlich remonstriert, sei ab er angewiesen wor-
den, so zu verfahren . Für sich hab e er weiter im al-
ten Stil registriert und fe stge stellt, dass sich fast
nichts ge ändert hatte .

D as Verfassungsgericht ist auf den B etrug he-
reingefallen, hat aber festgelegt, dass die Bunde s-

im Gegensatz dazu korrekt und verständlich. Tat-
sächlich meinte er die Info s der Zentralstelle KDV.

Zivis − nützlich und problematisch

Anfangs wurden die Dienstleistenden misstrauisch
b eäugt, brachten ab er auch frischen Wind in man-
che Einsatzstellen mit menschenunwürdigen Zu-
ständen . D a hab en Ersatzdienstleistende sich an
die zuständigen Aufsichtsb ehörden gewandt o der
die Öffentlichkeit alarmiert und Verb esserungen
erreicht. Die Zentralstelle KDV mu sste dann mehr
als einmal gegen ungerechte Repressalien helfen .
D as negative Bild vom Drückeb erger verschwand
mit den guten Erfahrungen . Als die Dienstzeit 2 0
Monate b etrug, wurden die Zivis fast Stammperso-
nal, weil Praktikantinnen und Freiwillige des Sozia-
len Jahre s viel kürzer mitarb eiteten . Heute gibt es
b ei den kurzen Dienstzeiten weniger Kritik, da
wird die Zeit halt »abgerissen« wie b eim Bund , wo
sich auch vor allem die , die länger dienen, mit B e-
schwerden an den Wehrb eauftragten wenden .
Wahrscheinlich wirkt sich auch aus , dass Kriegs-
dienstverweigerer nicht mehr um ihr Recht kämp-
fen müssen und weniger kritisch in ihren Dienst ge-
hen .

Natürlich gab e s auch erhebliche Kämpfe um
den Ersatzdienst. D er Bundesb eauftragte Iven ver-
suchte , Dienstleistende zu kasernieren . D er erste
Versuch in Schwarmstedt ging völlig daneb en . Von
einem eingezäunten militärischen Munitionslager
wurde ein Teil abgetrennt, und in den B aracken
sollten Zivis wohnen, die 4 0 Kilometer entfernt in
Hannover in Kliniken arb eiteten . D as führte zu ei-
nem Streik, der nur zu b erechtigt, ab er natürlich ge-
setzwidrig war. Die Streikenden wurden von allen
Seiten, natürlich auch von der Zentralstelle KDV,
unterstützt, die Bilder von dem eingezäunten Mili-
tärb ereich in den Zeitungen taten ein Übrige s, die
»Verb ö serung« − so nannte Iven das − musste aufge-
geb en werden . Ähnlich erging e s ihm mit einem
weiteren Versuch auf dem Vinckehof, einem Lehr-
lingsheim, das aufgegeb en worden war, weil es
nicht mehr normalen Ansprüchen genügte .

Zwie sp ältig war und ist der Einsatz von Zivis in
der ambulanten Arbeit. D er ermöglicht alten und
b ehinderten Menschen, den Heimaufenthalt hi-
nauszuschieb en o der gar zu vermeiden . D as ist für
sie wichtig und hilfreich . Ab er für die Altersheime
b edeutet das, dass ihre Klientel immer schwächer
und pflegeb edürftiger wird . Die Heime wurden in
einem doppelten Sinn »der letzte Ort« , in dem das
Personal, auch die Zivis , üb erfordert werden . D as
ursprüngliche Ziel, mit dem ambulanten Einsatz
neue B erufsfelder für gering Qualifizierte zu er-
schließen, wurde längst aufgegeben, weil die billi-
gen und willigen Zivis so praktisch sind , vom Bund
wegen der Wehrpflicht subventioniert werden
und in D eutschland mehr Geld für die Rep aratur
kaputter Auto s als für auf Hilfe angewiesene Men-
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wehr als Wehrpflicht- o der als Freiwilligenarmee
organisiert werden kann, dass Wehrpflicht aller-
dings wegen Art. 3 GG »Wehrgerechtigkeit« voraus-
setzt. D avon kann b ekanntlich derzeit keine Rede
sein . Von den üb er 4 4 0 . 0 0 0 jungen Männern eine s

Jahrganges braucht die Bundeswehr nur 1 5 Pro-
zent. Nicht einmal die Hälfte wird einschließlich al-
ler anderen ge setzlichen Dienste einb erufen und
hat erhebliche Nachteile . Die Ungleichb ehandlung
wird dadurch organisiert, dass in den letzten Jah-
ren ca. 8 0 . 0 0 0 gar nicht gemustert und von den Ge-
musterten üb er ein Drittel untauglich eingestuft
wurden . D a inzwischen Verwaltungsgerichte die
Ungleichb ehandlung kritisieren und in Karlsruhe
vorgelegt hab en, wird das Thema wohl im nächsten
Jahr das Bunde sverfassungsgericht be schäftigen .
Wir können nur hoffen, dass e s b ei seiner Recht-
sprechung bleibt und sich nicht wieder von den Mi-
litärpolitikern in die Irre führen lässt.

Auch beim Ersatzdienst
wurde statistisch betrogen

Ein anderer Schwindel war, der Ersatzdienst müsse
zum Au sgleich von Wehrübungen länger als der
Grundwehrdienst sein . D ab ei gab e s nie mehr als
durchschnittlich zwei Wo chen Wehrübungszeit,
weil zwar Einzelne längere Übungen leisten muss-
ten, viele ab er gar keine . 1 972 wurde b ei der sozial-
liberalen Regierung erreicht, dass au s den zusätzli-
chen neun Ersatzdienstmonaten, die no ch kaum
eingefordert worden waren, nur einer j e angefan-
gener Monat tatsächlicher Wehrübungszeit der
wehrpflichtigen Soldaten wurde . D er Weg dahin
ist eine eigene Abhandlung wert von der schwieri-
gen Anhörung, b ei der allein die Erwähnung der
Verfolgung von Pazifisten in der NS-Zeit als Skandal
gewertet wurde , üb er den Widerstand der Unions-
p arteien und ihren Versuch, das Thema im Wahl-
kampf ho chzuziehen, bis hin zur Billigung durch
Stimmenthaltung der unions-regierten Länder
nach verlorener Wahl . D as 1 973 verab schiedete Zi-
vildienstge setz trat am 1 . Januar 1 974 in Kraft. D o ch
1 9 8 4 verlängerte die christlich-lib erale Ko alition
den Zivildienst wieder um ein Drittel gegenüb er
dem Grundwehrdienst. Erneut wurde das Verfas-
sungsgericht b elogen, als die SPD gegen das Gesetz
klagte . Um die Zusatzmonate zu rechtfertigen, wur-
den die Wehrübungen angeführt, dab ei aber die
freiwilligen Übungen und die der Freiwilligen mit-
gezählt, die für den Vergleich mit Zivildienstleis-
tenden ohne j ede B edeutung sind . Außerdem soll-
ten die Übungen angeblich verdreifacht werden .
Sie wurden nach dem Urteil ab er sofort verringert.

D er krasseste B etrug war der statistische Ver-
gleich der wö chentlichen Dienstzeiten . Im Zivil-
dienst zählt allein die echte Arbeitszeit vergleich-
b arer B eschäftigter laut Tarifvertrag, b ei B ereit-
schaftsdienst nur der Anteil der im Durchschnitt
anfallenden Arb eit. Tätigkeiten in der Dienstunter-

kunft zählen bis zu zwei Stunden täglich gar nicht.
D agegen rechnete die Bunde swehr alles , was auf
dem Dienstplan stand , selb st Aufstehen, Waschen
und Anziehen . Zu sätzlich gab es Zeitgutschriften
von 2 4 Stunden pro Tag im Manöver, auf dem Trup-
penübungsplatz , auf See und im Wachdienst. Solda-
ten konnten im Extremfall auf dem Truppen-
übungsplatz 60 Stunden an einem Tag ableisten : 1 2
Stunden Dienst laut Dienstplan, 2 4 Stunden laut
Gutschrift für den Übungsplatz und b ei Wach-
dienst no chmals 2 4 Stunden . D as wurde natürlich
nicht aufgeschlü sselt, sondern gelogen, die Dienst-
zeiten seien b ei Soldaten und Zivildienstleistenden
gleich b erechnet. Auch diesen B etrug konnte die
Zentralstelle KDV erst nachträglich aufzeigen, als
ein Komp aniechef die Art der Dienstzeitb erech-
nung erläutert hatte . D ab ei war man misstrauisch,
weil der » Spiegel« kurz vorher b erichtet hatte , dass
selb st Feiern und freiwillige Lehrgänge als Dienst
gewertet wurden . Aber der ganze B etrug war selb st
ihm entgangen .

Ob die Minister von dem B etrug wussten, ist
schwer zu sagen . B ei Minister Leb er hatte ich 1 978
den Eindruck, dass auch er hintergangen wurde .
B ei Dr. Geisler fällt es mir schwer anzunehmen,
dass er den Schwindel nicht durchschaut hat. Er hat
1 9 8 5 im Prozess auffallend ge schwiegen und ande-
re die Lügen vortragen lassen .

Kampf gegen Inquisition
und Kriminalisierung

No ch einmal etwas zurück. Gegen die Diffamierun-
gen und Diskriminierungen hat die Zentralstelle
KDV stets den Verweigerern geholfen . Sie infor-
mierte die Kriegsdienstverweigerer und ihre B era-
ter zeitnah . Sie war Lobby in Ge setzgebungsverfah-
ren und bei den zuständigen B ehörden . Ab 1 974
konnten die Vertreter im B eirat mitwirken, man-
che s verhindern und wichtige Informationen b e-
kommen . Zudem lieferten Anwälte und B eistände
laufend viele Informationen, die dann weitergeb en
werden konnten . Ab er die generelle Situation blieb
katastrophal .

Vorrangig wurde der Protest gegen die Prü-
fungsverfahren, die als Inquisition angegriffen
wurden . Die Mitgliedsverb ände machten das mit
eindrücklichen Karikaturen, Flugblättern, In-
fo ständen, D emonstrationen und Kongre ssen . Wie
fatal die Prüfungen waren, kann nur ermessen, wer
sie erlebt hat. E s gab keine Zusammenkunft von
B eiständen und Anwälten der Kriegsdienstverwei-
gerer, b ei der nicht zuerst das gegenseitige B erich-
ten der letzten Gemeinheiten und die B etroffen-
heit über die Folgen für abgelehnte Verweigerer
die Aussprache be stimmten o der erzählt wurde ,
wie sich üb erstimmte Mitglieder der Prüfungsgre-
mien b ei Anwälten und B eistanden au sweinten .
Die letzte Instanz, das Bundesverwaltungsgericht
forderte hilflo s eine »wohlwollende« B eurteilung
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der Anträge . D er Appell ans Wohlwollen des Ge-
richtes ist das Letzte , wenn ein Anwalt nichts zur
Entlastung eine s Angeklagten vorbringen kann .
Für den Schutz eine s Grundrechtes ist das keine ge-
eignete Kategorie .

Ein B eispiel für den Protest gegen die Willkür
nach dem fatalen Karlsruher Urteil von 1 978 war
1 9 8 1 der Kongre ss der Zentralstelle KDV »Men-
schenrecht Gewissensfreiheit« in Köln, der letzte
Versuch, die sozial-lib erale Ko alition zur Abhilfe zu
b ewegen . D o ch wurde sich die Ko alition nicht ei-
nig. Erst die christlich-lib erale Ko alition erließ das

Kriegsdienstverweigerungsneuordnungsge setz .
D as erleichterte ab 1 9 84 viele Prüfungsverfahren,
aber verlangte eb en einen um ein Drittel verlänger-
ten Zivildienst.

1 9 8 2 feierte die Zentralstelle KDV ihr 2 5-Jahre-
Jubiläum . Neb en der anhaltenden Empörung über
das fatale Urteil von 1 978 kam die Kriminalisierung
der totalen Verweigerung stärker in den Blick. Die
Zeugen Jehovahs hatten damit schon länger zu tun,
hielten sich ab er von der Zentralstelle KDV fern,
wohl wegen der kirchlichen B eteiligung . Sie ertru-
gen die Freiheitsstrafen als Martyrium für ihren
Glauben . D o ch j etzt gab es radikale politische Ver-
weigerer, die erklärten : »Für das Nichtbegehen ei-
nes Verbrechens leiste ich keinen Ersatz« . Sie b erie-
fen sich öffentlich auf die Gewissensfreiheit in Art.
4 , 1 GG und argumentierten, dass sie niemand scha-
den, sondern im Gegenteil e s gerade ablehnen, an-
dere Menschen zu töten oder zu verkrüppeln . D as
Bundesverfassungsgericht hatte zwar seine an-
fängliche Billigung mehrfacher Verurteilungen
korrigiert, lässt ab er eine einmalige B e strafung und
Arreststrafen der Bundeswehr von vier mal 2 1 Ta-
gen trotz des Verb otes von D oppelbe strafungen
(Art. 1 0 3 , 3 GG) zu . D as Engagement der Zentral-
stelle KDV für die Totalverweigerer hat bisher nur
dazu geführt, dass die B ehörden möglichst auf Ein-
b erufungen von Totalverweigerern verzichten,
weil sie die B erichte und die öffentliche Empörung
fürchten .

Fortschritte

Nach der erwähnten Verlängerung des Zivil-
dienstes um ein Drittel gelang es , die Zu satzzeit peu
à peu wieder zu kippen . Die Ko alition hatte 1 9 8 8
b eschlo ssen, den Grundwehrdienst von 1 5 auf 1 8
Monate zu verlängern, sob ald nicht mehr genug
Wehrpflichtige verfügb ar sind . Für den Zivildienst
hätte das 2 4 Monate , sechs Zu satzmonate , b edeu-
tet. Diesmal wurde der statistische Schwindel
durchschaut. Als man das Ge setz in Kraft setzen
wollte , standen nämlich no ch 70 0 . 0 0 0 Wehrpflich-
tige zur Verfügung . Ein Tipp an die »Frankfurter
Rundschau« , die das meldete , mobilisierte die Ab-
geordneten . Nach einigem Hin und Her musste das
Ministerium klein b eigeben . D er Zu sammenbruch
de s O stblo cks sorgte sogar dafür, dass die Dienst-

zeit verkürzt wurde , so dass der Erfolg nicht auffiel .
Weil Verteidigungsminister Stoltenb erg in der
Pre ssekonferenz zur verkürzten Dienstzeit vor-
rechnete , dass 1 2 Monate plus ein Drittel 1 5 Mona-
te Zivildienst ergeben, fiel dabei ein erster Zusatz-
monat weg.

D er Wegfall der Feindbilder des Kalten Kriege s
und die Erleichterung der Anerkennungsverfah-
ren entschärften das Thema Kriegsdienstverweige-
rung, der Zivildienst trat wieder in den Vorder-
grund . An die Stelle der Ab sage an Krieg und Rü s-
tung trat faktisch eine Art Dienstpflicht der Män-
ner, die in der Bundeswehr, im Zivildienst oder in
anderen Ersatzdiensten erfüllt werden konnte . Im-
mer wieder forderten Politiker eine solche Dienst-
pflicht. Ab er internationale Konventionen und Art.
1 2 , 2 GG verbieten generelle Zwangs- und Pflicht-
dienste , ausgenommen sind allein die Wehrpflicht
und gegebenenfalls der Ersatzdienst. In vielen Dis-
ku ssionen hat die Zentralstelle KDV darauf hinge-
wiesen . Politiker, die heute no ch eine allgemeine
Dienstpflicht fordern, zeigen nur, dass sie keine Ah-
nung vom Grundgesetz und den internationalen
Verpflichtungen D eutschland hab en .

Nach der Wende in der DDR half die Zentralstel-
le KDV, die Zivildienstverordnung zu erstellen . Sie
wurde durch die deutsche Einheit üb erholt, und
plötzlich sollte das westliche Recht im Gebiet der
ehemaligen DDR gelten . Nun war in B onn zu errei-
chen, dass die B ausoldaten und Zivildienstleisten-
den der DDR als Kriegsdienstverweigerer üb er-
nommen wurden . Andererseits war »drüb en« zu er-
klären, wie das aus dem Westen üb ergestülpte
Recht funktioniert. D ass man sich auf Rechte b eru-
fen kann, dab ei ab er Formalien Ernst nehmen
muss , war dort fremd , wo e s lange nur auf Linien-
treue und B eziehungen ankam . Tausendfach wur-
den Info s gedruckt und verteilt, ehe die staatlichen
Stellen zu Potte kamen .

Interessant war, welche B edeutung die Zentral-
stelle KDV in den Augen der Stasi gehabt hatte . Die
DDR hielt sie für einen Handlanger de s Westens,
der sie angeblich wehrlo s machen wollte . Im We s-
ten war e s umgekehrt. Nur die Aufforderung »geht
do ch nach drüben ! « gab es lediglich auf dieser Seite
der Mauer. Andererseits wurde auch deutlich, wie
viele Verweigerer in der DDR auf die Zentralstelle
KDV ge schaut hatten .

Fortschritte brachte die rot-grüne Regierung.
Sie ko stete zwar die Präsidentin, weil die Nachfol-
gerin von Dr. Simon, Bundestagsvizepräsidentin
Renate Schmidt, für den Zivildienst zuständige Mi-
nisterin wurde . D o ch gelang e s , als neue Präsiden-
tin die Lande sbischöfin Dr. M argot Käsmann zu ge-
winnen . Nach und nach wurden die Zusatzdienst-
zeiten vollends gekippt, teils mit Hinweisen auf die
Ko sten, teils mit Druck der zum Protest aufgerufe-
nen Zivis .

Eb enso wurden Vorschriften für die Einwei-
sung in den Zivildienst erlassen, die halfen, den
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natürlich nicht be sser, erklärt allenfalls , wie leicht
es auch in einer D emokratie ist, Kriege anzuzetteln .
B edrückend ist allerdings , dass fast alle Soldatin-
nen und Soldaten auch no ch mitmachen, wenn die
Lügen und der Bruch de s Völkerrechts offensicht-
lich sind . D o ch unter der Hand zweifeln inzwi-
schen selb st die Militärs am Nutzen kriegerischer
Interventionen und im kleinen Kreis werden Politi-
ker vorsichtiger. Nur traut sich keiner der »tapfe-
ren« Militärs und Militärpolitiker, das öffentlich zu
sagen, weil man Angst vor den Verbündeten hat.
Die p azifisti-schen Gründungsväter sind au s gutem
Grund für das Recht der Kriegsdienstverweige-
rung und Alternativen zu Krieg und Militär einge-
treten .

D ank und Bitte

Wer das Friedensengagement und so viel Hilfe für
B edrängte unterstützt, hat D ank verdient, und dem
dient j a auch dieser Tag. D er D ank gilt zuerst den
Gründervätern und dann allen, die im Vorstand , in
der Geschäftsstelle , als Mitglieder, als Spender, mit
rechtlichem Rat und mit Hinweisen in diesen 5 0
Jahren geholfen hab en . Ganz b esonders zu danken
ist den Kriegsdienstverweigerern, die sich von den
Schikanen der Prüfenden und allen Diffamierun-
gen und Diskriminierungen nicht hab en irre ma-
chen lassen . Sie hab en entscheidend dazu beigetra-
gen, dass Zivi zum po sitiven B egriff geworden ist
und die Öffentlichkeit aufmerkt, wenn totale Ver-
weigerer verfolgt werden . B e achtenswert ist auch,
dass die Mitgliedsverb ände , von denen sich man-
che um Kriegsdienstverweigerer wie um Soldaten
kümmern, andere vor allem Totalverweigerer ver-
treten, trotz mancher weltanschaulichen Unter-
schiede immer gut zu sammen gearb eitet hab en .
D as ist nicht selb stverständlich .

Dem D ank muss die Bitte folgen, in der Un-
terstützung der Zentralstelle KDV nicht müde zu
werden; denn e s ist no ch viel zu tun . E s geht um die
volle Verwirklichung de s Grundrechtes und dafür
brauchen wir die Zentralstelle . Wie in den traditio-
nellen D emokratien muss die Wehrpflicht fallen
und j eder Mensch das Recht hab en, das Töten zu
verweigern, selb st wenn er schon Soldat ist. Solan-
ge kriegerische Interventionen auf das Recht - ei-
gentlich das Unrecht - der Stärkeren setzen, bleibt
die Aufgab e der Zentralstelle KDV unverzichtb ar :
D as Eintreten für Recht und Schutz der Kriegs-
dienstverweigerer aus Gewissensgründen .

Ulrich Finckh, Pastor i. R. undJahrga ng 192 7, war
vo n 19 71 bis 2003 Vorsitzender der Zen tralstelle
KDV. Dieser Text wurde vo n ihm als Vortrag bei der
50-Jahre-Feier der Zen tralstelle KDVam 2. März in
der Französischen Friedrichstadtkirche in Berlin
gehalten.

Scho ck der plötzlichen Konfrontation mit Leiden
und Sterb en abzumildern . Die Prüfungsverfahren
wurden inzwischen dem Bundesamt für den Zivil-
dienst übertragen und praktisch sehr erleichtert.
Die Stimmung war längst umgeschlagen . Au s dem
Drückeberger de s Anfangs war seit der »Schwarz-
waldklinik« der beliebte und fast unentb ehrliche
Zivi geworden, und sp äter hat der Bundesb eauf-
tragte Hackler seiner Partei, der CDU, deutlich ge-
macht, dass viele ihrer Söhne verweigerten . So gab
es zwar no ch 1 9 9 1 Aufregung, als üb er 1 5 0 . 0 0 0 An-
träge ge stellt wurden, aber kaum Aufregung, als die
Zahl der Verweigerer weiter stieg.

D as Erreichte ist zu wenig

Weil die Bunde swehr nur no ch wenige einberuft
und faktisch zur Freiwilligenarmee geworden ist,
werden j etzt die Zivis missbraucht, um die fehlen-
de Wehrgerechtigkeit etwas zu verringern und die
Wehrpflicht zu retten . Kriegsdienstverweigerer
werden leichthin tauglich geschrieb en, großzügig
anerkannt und stärker zum Dienst herangezogen
als die zum Wehrdienst B ereiten . Die Bunde swehr
ist längst eine Freiwilligenarmee geworden mit nur
noch ca. 3 0 . 0 0 0 , demnächst angeblich 3 5 . 0 0 0 will-
kürlich für neun Monate zum Grundwehrdienst
Ein-b erufenen unter 2 5 0 . 0 0 0 Soldatinnen und Sol-
daten, auch wenn das Weißbuch sie Wehr-pflicht-
armee nennt. Geblieben ist lediglich die Diskrimi-
nierung der Kriegsdienstverweigerer durch die
stärkere Heranziehung zum Dienst.

Immerhin ist die Situation be sser als vor 5 0 Jah-
ren, b esser − ab er nicht gut. D ass die Zentralstelle
KDV ohne j ede Möglichkeit, Vorteile zu gewähren,
viel erreicht hat, ist schön . D o ch das Grundprob-
lem ist nicht gelö st. Solange Anträge ge stellt wer-
den müssen und nicht der Grundrechtsträger son-
dern staatliche Stellen üb er die Zuteilung de s
Grundrechtes urteilen, können die Prüfungen j e-
derzeit wieder in Willkür ausarten . D azu reicht ei-
ne einfache Änderung de s Gesetzes o der der
Zuständigkeiten . Ein Grundrecht hat man ab er,
wenn es wirklich ein Grundrecht ist, ohne staatli-
che Üb erprüfung, und es darf nur eingeschränkt
o der gar entzogen werden, wenn Missbrauch zwei-
felsfrei b ewiesen wird .

Die Zentralstelle KDV b eruft sich auf das in der
Verfassung garantierte Recht. D as ist typisch b eim
Eintreten für Menschenrechte und gibt Kraft. Die
vergangenen 5 0 Jahre machen Mut, dass no ch
mehr erreicht werden kann . Wie nötig das Nein
zum Töten ist, zeigen die katastrophalen Folgen der
kriegerischen Einsätze in Somalia, im völkerrechts-
widrig angegriffenen ehemaligen Jugo slawien, in
Afghanistan und im Irak, sowie die mörderischen
Kollateralschäden der Luftangriffe . D ass Kriege
mit Lügen b egründet wurden, macht die S ache Kr
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achdem wir von Herrn Finckh einen au s-
führlichen Rückblick üb er die Arbeit der

Zentralstelle KDV in den vergangenen 5 0 Jahren er-
halten hab en, soll e s j etzt um einen Ausblick gehen .
»I st Kriegsdienstverweigerung denn noch ein The-
ma?« , fragen viele . »D as ist do ch j etzt alles leicht ge-
macht ! « Ab er das Thema bleibt auf der Tage sord-
nung, weil, das hab en wir eb en gehört, no ch immer
B eratung notwendig ist, no ch immer.

D o ch es gibt no ch einen weiteren Horizont über
die B eratung hinau s : Kriegsdienstverweigerer tra-
gen dazu b ei, dass unsere Welt friedensfähiger wird
− und das ist lebensnotwendig . D azu drei Punkte
als Ausblick:

Wehrpflicht

Die Öffentlichkeit und insb esondere die Politik,
nehmen die Zentralstelle KDV als ständige Kritike-
rin der Wehrpflicht wahr. Ja, das ist so . Und das
wird auch so bleib en . D er Grund ist einfach und
liegt in der satzungsmäßigen Aufgab e : Unsere Zen-
tralstelle KDV setzt sich für die uneingeschränkte
Gewissensfreiheit der Kriegsdienstverweigerer
ein . Ein Konflikt zwischen der eigenen Gewissens-
entscheidung, die sich gegen militärische Dienste
richtet, und dem staatlichen Verlangen, einen sol-
chen Dienst leisten zu müssen, entsteht aber üb er-
haupt erst durch die Verpflichtung zum Wehr-
dienst, durch die Wehrpflicht. Wird niemand mehr
gezwungen, Kriegsdienst zu leisten, dann wird
auch niemand mehr gezwungen, gegen sein Gewis-
sen zu handeln . D er Wegfall der Wehrpflicht garan-
tiert als Minde stvoraussetzung die Gewissensfrei-
heit der Kriegsdienstverweigerer am b esten .

Als gemeinsame Einrichtung von 2 6 Organisa-
tionen kann die Zentralstelle KDV nur etwas vertre-
ten, was von allen Organisationen gemeinsam ge-
tragen wird . An den Informationsständen, die Sie
[h ier im Saal] sehen, können Sie die ganze Vielfalt
dieser Organisationen erkennen . Wenn heute hier
vermehrt Pastoren zu Wort kommen, liegt das auch
an der derzeitigen Aufgab enverteilung. Meine Vor-
gängerin Renate Schmidt o der mein Vorgänger
Helmut Simon waren auch evangelisch, ab er keine
Pastoren . In der Zentralstelle KDV kommen sehr
unterschiedliche Träger zusammen, nur ein Teil ist
kirchlich, und denno ch arbeiten wir seit 5 0 Jahren
vertrauensvoll zusammen . D as mö chte ich hier in
der Friedrichstadtkirche no ch einmal b etonen . Die

kirchliche Motivation ist dab ei in der Bib el selb st
b egründet : »Selig sind die Friedfertigen« (Matthäus
5 , 9) .

Nach dem Ende de s Kalten Krieges Anfang der
1 9 9 0 er Jahre wurde schnell klar, dass die Zentral-
stelle KDV im Sinne aller Mitglieder spricht, wenn
sie den Wegfall der Wehrpflicht fordert. Zwang
steht der Freiheit, auch der Gewissensfreiheit, ent-
gegen, da sind wir uns einig.

Wir hab en uns in den letzten 1 5 Jahren nicht nur
mit der Forderung nach dem Wegfall der Wehr-
pflicht b efasst, sondern auch mit den möglichen
Folgen eines solchen Wegfalls . I st eine Freiwilligen-
bundeswehr demokratieverträglich? Was wird aus
dem b erühmten »Bürger in Uniform« ? Bricht der
Sozialb ereich zusammen, wenn es keine Zivis mehr
gibt? Was wird au s Diakonie und C aritas? Kann eine
allgemeine Dienstpflicht die Wehrpflicht gerech-
ter machen? Gründlich und breit diskutiert und
wohlüberlegt können wir nach all den D eb atten sa-
gen : Wir können auf die Wehrpflicht verzichten !
Freiwillig ist b e sser und einer freiheitlichen D emo-
kratie ohnehin angeme ssener.

Eine freiheitliche Gesellschaft lebt vom freiwil-
ligen Mitmachen der Bürgerinnen und Bürger ei-
nes Landes . D afür kann und muss natürlich gewor-
b en und motiviert werden − −wer sich engagiert,
sollte dadurch auch Vorteile hab en . Gerade erst b e-
ginnt die Steuerpolitik darüb er nachzudenken . Po-
litische Konzepte werden so eine »Ab stimmung mit
den Füßen« erleb en . Menschen entscheiden durch
ihr freiwilliges Mitmachen, ob etwas richtig und
unterstützenswert ist o der nicht. Alle unsere Mit-
gliedsverb ände sind Organisationen, in denen sich
Menschen freiwillig engagieren und die durch frei-
willige B eiträge finanziert werden . Wir wissen al-
so , wovon wir reden .

E s gibt keinen B ereich in unserem Land , in dem
Menschen unter Androhung von Gefängnisstrafen
zum Mitmachen gezwungen werden . Die Kranken-
häuser und Unfallrettungsdienste arbeiten mit
Freiwilligen, selb st die Feuerwehren b estehen aus
freiwilligen Profis o der Ehrenamtlichen . Nur wenn
es darum geht, zu verteidigen o der Krieg zu führen,
mö chten sich die Regierenden nicht auf die freiwil-
lige Unterstützung der Bürger verlassen . Vielleicht
fürchten sie genau hier die »Ab stimmung mit den
Füßen« .

»Die Prop aganda für Kriegsdienstverweigerung
aus Gewissensgründen gehört nicht zu den Aufga-

Margot Käßmann

Kriegsdienstverweigerer
für eine friedensfähige Welt
Ausblick auf die weitere Arbeit der Zentralstelle KDV
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ben der Zentralstelle KDV. « So steht es in unserer
S atzung . Wir dürfen es nicht, j a wir wollen auch nie-
manden üb erreden, den Kriegsdienst zu verwei-
gern . Jede muss mit ihrem und j eder mu ss mit sei-
nem Gewissen vereinb aren, ob sie oder er sich an
einem Waffeneinsatz und der Tötung anderer Men-
schen beteiligen kann .

D as gilt auch in einer Freiwilligen-Bundeswehr.
D as Bundesverwaltungsgericht hat die Rechte der
Kriegsdienstverweigerinnen und Kriegsdienstver-
weigerer b ei den freiwilligen Soldatinnen und Sol-
daten gerade gestärkt. Wir werden auch hier nicht
müde werden, immer wieder auf die Gewissens-
freiheit hinzuweisen, die in j eder Situ ation unein-
geschränkt gelten muss . Die Entscheidung üb er
»richtig« und »falsch« bleibt ab er j eder und j edem
selb st überlassen .

Zuweilen irritiert es offenb ar, wenn die Zentral-
stelle KDV ganz praktische Vorschläge zur Verb es-
serung de s Zivildienstes macht. »Wie können Wehr-
pflichtgegner helfen, dass die Pflichtdienste effek-
tiver gestaltet werden?« , heißt e s dann . Die erste
Frage , die uns unsere Ge sprächsp artner in den B e-
hörden und Ministerien, ab er auch die Abgeordne-
ten stellen, ist : »Was führen Sie mit die sem Vor-
schlag im Schilde ? Wo ist der Hintergedanke , der
die Wehrpflicht ins Straucheln bringen soll?« E s
gibt ab er diesen Hintergedanken nicht. Die Zent-
ralstelle KDV kämpft mit offenem Visier − um es mi-
litärisch au szudrücken . Wir sind für die Ab schaf-
fung der Wehrpflicht und damit auch für den Weg-
fall de s Pflicht-Zivildienstes . Solange e s die Wehr-
pflicht ab er gibt, sollen die Verpflichteten ordentli-
che B edingungen für ihren Dienst vorfinden .

D e shalb haben wir etwa, als die Listen mit freien
Zivildienstplätzen au s dem Bunde samt und den
Wohlfahrtsverb änden hoffnungslo s veraltet wa-
ren, vorgeschlagen, eine Zivildienstplatzb örse im
Internet einzurichten . Wer Zivildienst leisten will,
soll schnell eine geeignete Stelle finden können !
Zurzeit engagieren wir uns in der Ge staltung de s
Zivildienstes als Lerndienst. Wer als Kriegsdienst-
verweigerer Zivildienst leisten muss, soll j edenfalls
gute B edingungen vorfinden und am Ende de s
Dienste s sagen können : E s war nicht eine verlorene
Zeit. Wir setzen uns auch − wie auch der Bundes-
wehrverb and − für eine Erhöhung de s Wehr- und
Zivildienstsoldes um zwei Euro ein .

Die Zentralstelle KDV wird sich in den nächsten
Jahren zudem dafür einsetzen, dass Zivildienstleis-
tende nicht mehr b ei profitorientierten Einrich-
tungen − Aktiengesellschaften und Gmb Hs − einge-
setzt werden dürfen . Ihr Einsatz mu ss auf gemein-
nützige Einrichtungen b eschränkt werden . Wir en-
gagieren uns dafür, dass im Verhältnis nicht mehr
Kriegsdienstverweigerer zum Zivildienst einberu-
fen werden dürfen als Wehrpflichtige zum Grund-
wehrdienst. Wir setzen uns dafür ein, dass ein Ar-
beitsplatz Vorrang vor dem Wehr- und Zivildienst
hab en mu ss .

Ich hoffe , Sie denken j etzt nicht : D as ist j a ein
Programm für die nächsten fünfzig Jahre . Wir ha-
b en im Vorfeld dieses Jubiläums ernsthaft disku-
tiert, ob unser Jubiläum denn eine s zum Feiern
o der eines zum Trauern ist. E s wäre uns natürlich
lieber gewe sen, wenn es uns heute gar nicht mehr
geb en würde , wenn unsere Aufgab e erledigt wäre .
Nein, das ist kein Programm für die nächsten fünf-
zig Jahre ! E s ist ein Programm für die Zeit, in der e s
die Wehrpflicht no ch gibt. Diese Zeit sollte so kurz
wie möglich sein . D aran arb eiten wir − um der Ge-
wissenfreiheit der Kriegsdienstverweigerer wil-
len . Zudem gibt eine Ge sellschaft ein deutliche s
Signal ihre s Friedenswillens , wenn sie ihren Bür-
gern keine Pflicht zum Waffendienst mehr aufer-
legt. D as würde uns in D eutschland gut anstehen .

Freiwilligendienste
1 )

Nun sind immer wieder Überlegungen im Raum,
Pflichtdienste einzuführen . Ich halte das für einen
Irrweg . Zum einen : Wer wollte eine B ehörde schaf-
fen, die Jahrgänge von 8 0 0 . 0 0 0 jungen Leuten in
Pflichtdiensten b etreut bzw. verwaltet? Zum ande-
ren : Wer will Pflegeb edürftigen, B ehinderten,
Dienstleistern Zwangsverpflichtete in der B etreu-
ung zumuten ohne j ede innere B ereitschaft zu sol-
chem Dienst?

Die Zukunft liegt in Freiwilligendiensten, davon
bin ich überzeugt. Gerade erst hab en wir den ein-
hundersttau sendsten Freiwilligen gefeiert, der
bzw. die in einer kirchlich-sozialen Einrichtung ein
Freiwilliges Diakonisches oder ein Freiwilliges So-
ziales Jahr ab solviert hat. Und das ist nur die Zahl
au s dem evangelischen B ereich . D as FSJ zeigt, dass
all das Gerede üb er eine unmotivierte Jugend , die
sich nicht engagiert, unzutreffend ist. Allein in den
letzten fünf Jahren wurde die Teilnehmendenzahl
von 3 . 5 0 0 auf 6 . 0 0 0 ge steigert. Und no ch immer
gibt e s nicht genügend Plätze für alle , die einen sol-
chen Dienst leisten wollen . D as ist eine großartige
Erfolgsgeschichte ! Sie b eruht auch darauf, dass das
Spektrum der Einsatzfelder erweitert und die Ein-
satzdauer flexibilisiert wurde . Seit 2 0 02 können
auch Kriegsdienstverweigerer anstelle ihre s Zivil-
diensts ein zwölfmonatiges Freiwilliges Diakoni-
sches , Soziale s o der Ökologische s Jahr ableisten .

Von Anfang an war das FSJ als Bildungs- und Ori-
entierungsj ahr angelegt. Die einzelnen Jugendli-
chen mit ihren B esonderheiten sollen in ihrem Ein-
satz vorkommen .

E s hat sich gezeigt, wie wichtig Freiwilligen-
dienst für die Biographie ist, etwa mit Blick auf die
Persönlichkeitsentwicklung, die Entfaltung sozial-
er Kompetenzen oder die B erufsorientierung. Die
Freiwilligen lassen sich auf etwas Neues ein, j a, sie
wollen neue Erfahrungen machen . D as ist nicht
selb stverständlich. Zudem tauchen sie nicht nur

1 ) Vgl . Freiheit und D ienst, EKD-Texte 84 , 2 0 0 6
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kurzfristig in einen anderen Kontext ein, sondern
ein ganzes Jahr. D as ist gerade für Jugendliche ein
langer Zeitraum, der einen enormen Lernproze ss
birgt, mit allen Höhen und Tiefen .

Viele junge Leute sind zudem erstmals mit den
so genannten Schwachen der Ge sellschaft kon-
frontiert : mit geistlich Armen, B ehinderten, sol-
chen, die Leid tragen, mit Kindern mit Lernproble-
men, Alten . Soziales Lernen von großer Dichte ist
anges agt. Und die se s soziale Lernen hat immer eine
Rückwirkung auf die Persönlichkeit. D ass j eder
Mensch eine eigene Würde hat und sei er in seinen
Leb ensäußerungen no ch so einge schränkt, das ist
zu lernen im Freiwilligen Jahr. D ass die Schöpfung
b ewahrt werden will, dass es dazu Geduld und
manche kleine Schritte braucht, das ist zu lernen im
Freiwilligen Ökologischen Jahr.

Und dass außerhalb der Grenzen D eutschlands
manches anders ist, dass wir üb er eine Fremd-
heitserfahrung etwas üb er unsere Identität erfah-
ren, das ist zu lernen im Freiwilligen Diakonischen
Jahr. Gleichzeitig gibt e s Programme für Jugendli-
che , die aus dem Ausland einreisen. D a geht es um
ein Lernen üb er nationale und kulturelle Grenzen
hinweg. Die ökumenische B ewegung als Friedens-
b ewegung ist einst aus der Jugendarb eit entstan-
den, weil junge Leute sich üb er Grenzen hinweg
kennengelernt hatten . So wird ein B eitrag zu einer
friedensfähigen Welt geleistet.

D eshalb muss schon j etzt der Freiwilligendienst
gefördert und ausgeb aut werden . Und mit dem
Wegfall des Zivildienstes , der mit dem Ende der
Wehrpflicht einhergehen wird , muss der konse-
quente Au sb au von Angeb oten eines Freiwilligen-
dienstes einhergehen . Wer die Kurzb erichte ein-
zelnerJugendlicher lie st, b eginnt zu ahnen, wie ein
solche s Jahr ein Leb en lang prägen kann . D a lernen
junge Leute , sich für andere und für Frieden, Ge-
rechtigkeit und B ewahrung der Schöpfung zu en-
gagieren .

Ja, manche mögen sagen, das sei naiv. Weltver-
b esserer halt. D amit kann man do ch keine Politik
machen . Ab er wir brauchen diesen Stachel im
Fleisch gegen das Diktat de s »E s geht nicht anders« .
Wenn junge Leute hierfür in ihrem Freiwilligen-
dienst ein Ge spür erhalten, wenn sie b ewegt wer-
den, Verantwortung zu üb ernehmen in unserem
Land üb er das Alltägliche hinaus , dann leistet das
Freiwillige Jahr auch einen unschätzb aren B eitrag
zur D emokratie .

D as geschieht schon dadurch, dass Jugendliche
sich im FSJ gebraucht fühlen, viele b eschreib en das
in ihren B erichten . Oft machen sie ansonsten of-
fenb ar eher gegenteilige Erfahrungen . Hier wird
ein Trauerspiel unserer Gesellschaft unterbro-
chen : E s wird viel Engagement gebraucht, aber die
Not der einen und die B ereitschaft der anderen
zum Engagement kommen nicht zu sammen . Im
Freiwilligendienst b egegnen sich Menschen neu
und offen füreinander, diej enigen, die Unterstüt-

zung brauchen und diej enigen, die sich engagieren
wollen .

Die jungen Leute sind in der Tat wichtig für die
Menschen in den Einrichtungen, in denen sie ar-
b eiten . Und die betreuten Menschen fühlen sich
durch Freiwillige nicht abgefertigt, sondern ernst-
genommen, lieb evoll umsorgt. D e shalb bin ich
üb erzeugt: Wir werden in Zukunft als Zivilge sell-
schaft Freiwilligenb örsen brauchen . Nehmen wir
allein den B ereich der Pflege . Schon j etzt ist nicht
b ezahlb ar, was an Zuwendung notwendig ist, in ei-
ner alternden Gesellschaft wird sich diese Herau s-
forderung no ch ausweiten . Gleichzeitig sind nur
no ch 3 8 Prozent der B evölkerung üb er 5 0 Jahre er-
werb stätig und viele der übrigen 62 Prozent sind
sehr fit, zudem mit viel Leb enserfahrung ausgestat-
tet. Hier liegt ein Potenzial für zivilge sellschaftli-
che s Engagement, das zum sozialen Frieden b ei-
trägt. Solcher Freiweilligendienst kann zertifiziert
werden, in Lebensläufen Pluspunkte bringen, als
Qualifikation wahrgenommen werden .

Übrigens geht e s dab ei dann nicht nur um junge
Leute . Auch Ältere können ein solches Jahr leisten .
Wir könnten die üb erlasteten Mütter, die nicht wis-
sen, wie sie B eruf und Familie vereinb aren sollen,
zusammenbringen mit freiwilligen Großeltern, die
ihnen zur Seite stehen . Wir können dem älteren
Herrn neu Verantwortung geb en, indem er dem

Jungen mit der Le se schwäche zweimal die Wo che
Zeit schenkt. Wir können die arb eitlo se Frau von
der Lethargie de s D auerfernsehens lö sen, wenn sie
weiß : Die b ettlägerige Nachb arin wartet, dass ich
komme und zuhöre und Zeit habe .

Im Verhältnis von Pflicht- und Freiwilligen-
diensten sollten die Gewichte verschob en werden .
E s kann do ch nicht angehen, dass das Engagement
einer o der eines Freiwilligen im FSJ von der Bun-
de sregierung mit 75 Euro pro Monat gefördert
wird , das von Kriegsdienstverweigerern, die im FSJ
ihren Zivilersatzdienst leisten, aber mit 4 2 0 Euro
b ezuschusst wird . Diese Zahlen zeigen : No ch hat
der Bund für Pflichtdienste mehr übrig als für die
Förderung von freiwilligem Mitmachen .

Vielleicht ab er ändert sich das j a. D as Entwick-
lungshilfeministerium hat angekündigt, ab 2 0 0 8
freiwilliges Engagement junger Menschen, die in
Länder des Südens gehen, mit mehr als 5 0 0 Euro im
Monat zu fördern . D as ist ein ermutigende s Zei-
chen !

Krieg und Frieden

Unser Engagement für Kriegsdienstverweigerer
hat zusätzliche Au swirkungen, die zur Friedensfä-
higkeit unserer Welt b eitragen .

− Vor zwei Jahren war ich nach Mo skau eingela-
den zu einer Konsultation der B öll-Stiftung über
Kriegsdienstverweigerung. D a wurde deutlich,
dass e s noch viele Gesellschaften gibt, in denen
Kriegsdienstverweigerer weiterhin verachtet wer-
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den als Drückeberger und »Weicheier« . Viele müs-
sen doppelt so lange Dienst tun wie Soldaten und
werden vielfach gedemütigt wie etwa in Russland ,
wo sie oft in den Kantinen der Kasernen ihre Zeit
ableisten . Zwangsrekrutierte werden teilweise bis
zum To d gedemütigt und gequ ält. Kriegsdienstver-
weigerung als legitime s Recht − es ist no ch ein wei-
ter Weg, bis das weltweit akzeptiert ist !

− Wo kein Kriegsdienst geleistet wird , werden
auch keine Waffen gebraucht. Gerade erst haben
die b eiden großen Kirchen der Bunde sregierung
eine exp ansive Rüstungsexportpolitik vorgewor-
fen . Wir b eklagen die Kriege dieser Welt, ab er wir
verdienen auch an ihnen ! Allein imJahr 2 0 0 5 gab e s
einen rasanten Anstieg der Rüstungsexporte .
Kriegswaffen im Wert von 1 , 6 Milliarden Euro sind
au s D eutschland au sgeführt worden, das war ein
Anstieg von 4 0 Prozent gegenüb er dem Vorj ahr !
Auch das Volumen der Ausfuhrgenehmigungen
wurde von 3 , 8 Milliarden 2 0 04 auf 4 , 2 Milliarden
Euro 2 0 0 5 ge steigert. Wir sind b e sonders b eunru-
higt, dass Rüstungsgüter mit einem Volumen von
1 , 65 Milliarden Euro in Länder geliefert werden,
für die wir Entwicklungshilfe leisten . Was b edeutet
das ? Gerade die Lieferung von kleinen und leichten
Waffen in die se Länder hat j a die Fortdauer gewalt-
samer Konflikte zur Folge . Ja, wir brauchen endlich
verbindliche Standards für Rü stungsexporte − die
ich letzten Endes für inakzeptab el halte . Standards
ab er bitte zuminde st, das wäre do ch ein Ziel für die
EU-Ratspräsidentschaft D eutschlands .

− Wo Kriegsdienst nicht Normalität ist, müssen
neue Wege zur B ewältigung von Konflikten gefun-
den werden . Ich nenne die Themen Mediation und
zivile Krisenintervention als B eispiel . Immer wie-
der höre ich als Gegenargument, b ewaffnete Kon-
flikte könnten nun einmal nur mit Waffen gelö st
werden, siehe Blauhelme in Srebrenica. Wenn ab er
derzeit j eden Monat acht Milliarden US-D ollar für
den Krieg im Irak investiert werden, darf do ch ge-
fragt werden, was denn mit acht Milliarden D oller
monatlich an Friedensinvestition möglich wäre .
D as ist no ch nie au sprobiert worden . Stattdessen
werden E skalationen hingenommen, bis schließ-
lich mit »humanitärer Intervention« o der gar »pre-
emptive strike« argumentiert wird .

− Mit der Frage der Kriegsdienstverweigerung
wird die Frage nach dem Krieg auf der Tagesord-
nung gehalten . Fast Normalität ist e s , dass derzeit
5 6 Kriege weltweit geführt werden . Die Lage wird
dadurch immer schwieriger, dass b ewaffnete Aus-
einandersetzungen zwischen nichtstaatlichen Par-
teien zunehmen, die als Verhandlungsp artner
kaum zu greifen sind , während »offizielle« Kriege
zwischen Staaten abnehmen . Und in D eutschland
hab en wir uns offenb ar gewöhnt, dass deutsche
Soldaten in Afghanistan, im Ko sovo , im Lib anon
Dienst tun .

Die M acht der Bilder wird dabei immer stärker.
Krieg ist eine Nachricht unter vielen in der »Tages-

schau« . D a arb eitet CNN mit »emb edded j ourna-
lists« und sendet Fernsehbilder von vermeintlich
präzisen, saub eren Angriffen, die keinen Men-
schen treffen . Und al-D schasira zeigt extensiv die
hässliche Seite de s Kriege s, Bilder, b ei denen der
Fernsehzu schauer wegsehen muss . Tote mit zer-
fetzten Köpfen, einen Pfleger, der versucht, mit ei-
nem Lappen Blut aufzuwischen . Ja, es gibt auch ei-
nen Krieg der Bilder in unserer Medienwelt.

D eutschland hat erlebt, was e s heißt, andere mit
Krieg zu üb erziehen und wie eine Zivilb evölke-
rung unter den Großmachtphantasien einzelner
leiden kann . Sollte e s nicht möglich sein, au s den
Erfahrungen von Vernichtung und Vertreibung,
von Zerstörung und Flucht ein tief verwurzelte s
Engagement für friedliche Konfliktlö sungen vo-
ranzutreib en . D o ch, ich bin üb erzeugt, da könnte
unser Land Vorreiter sein ! E s geht darum, dass wir
au s der Erfahrung der Vergangenheit heraus an der
Spitze der B ewegung für eine friedensfähige Welt
stehen !

Friedrich Siegmund Schultze hat das 1 9 4 6 so for-
muliert : »D er Haß ist sicherlich eine der stärksten
M ächte im Leb en der Menschheit. . . . D er Haß zer-
stört die Güter, die die Menschheit empfing und
vermehrte . Die se reiche Erde , den Menschen als
B e sitz anvertraut, droht die Stätte ihres Untergan-
ges zu werden . D er Garten, der aus der Wildnis er-
stand , wird wieder zur Wüste . Die Felder, mit un-
endlicher Mühe angelegt, werden versengt. . . . All
die Kräfte , die dem Aufb au dienen sollten, werden
in den Dienst des To des ge sp annt. . . . Vielleicht,
dass nicht in j edem Fall, in dem die Erde versengt
o der der To d gestreut wird , der Haß den Zerstörer
treibt; aber unsichtb ar steht der D ämon des Hasse s
hinter dem, der die B omb e plant o der wirft. Und
die Menschheit läßt sich wie stets in die Verantwor-
tungslo sigkeit hineinschläfern, die die Tat ermög-
licht, die den Täter schützt, j a bewundert. «

2 )

Ja, e s geht um ein Engagement für eine friedens-
fähige Welt. E s geht um eine junge Generation, die
in Frieden investiert, die weltläufig ist, die sich den
Menschen zuwendet, die »care« zum Thema macht.
Kriegsdienstverweigerer wird ein B egriff der Ver-
gangenheit werden . Zivis − was das war, wird nach-
geschlagen in den Geschichtsbüchern . Ab er Frei-
willige − das wird das Merkmal einer Gesellschaft,
die aufmerksam ist für den anderen, die nicht in
Egomanie verfällt, sondern weiß , was Solidarität
ist. D azu tragen sie b ei, die Kriegsdienstverweige-
rer.

»Krieg soll nach Gotte s willen nicht sein« hab en
die Kirchen 1 94 8 b ei der Gründung de s Ökumeni-
schen Rate s gesagt. Als Christin sehe ich den Frie-
densauftrag biblisch b egründet. Und e s ist mir
wichtig, mit allen zu sammen zu arb eiten, die sich
für die Üb erwindung von Krieg einsetzen, sei e s in

2 ) Friedrich Siegmund-Schultze , Friedenskirche , Kaffeeklappe und
die ökumenische Vision. Texte 1 9 1 0- 1 9 69 , hrsg . v. Wolfgang Grün-
b erg, München 1 9 9 0 , S . 1 9 3 f.
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der Zentralstelle KDV und anderswo . D as ist nicht
naiv, sondern hoffnungsvoll . Und es ist letzten En-
de s ein Eintreten für Menschenwürde , j a Mensch-
lichkeit und Zukunftsfähigkeit.

Und da gibt e s auch Hoffnungszeichen, dass
Friedensfähigkeit wächst. Seit den 1 9 9 0 er Jahren
wurden mehr Kriege durch Verhandlungen zwi-
schen den Gegnern als durch den Sieg einer Seite
b eendet. Zwischen 2 0 0 0 und 2 0 0 5 wurden 1 7 ge-
waltsame Konflikte durch Verhandlungen und nur
drei durch »Siege« b eendet. Friedensschlü sse schei-
nen stabiler als Abkommen früher. D o ch, mit die-
sem Hoffnungsbild will ich schließen . Wenn die se

Welt j edes Jahr eine B illion D ollar für Verteidigung
ausgibt, kommt sie vielleicht endlich dazu , einen
Bruchteil die ser Summe für Prävention, Friedens-
initiativen und die Stabilisierung von Frieden b e-
reitzustellen . E s bleibt die große Hoffnung, dass die
Menschheit den Krieg üb erwinden kann .

Dr. Margo t Käßma nn, Bisch öfin der Evang. -luthe-
rischen Landeskirche Hanno vers, ist Präsiden tin
der Zen tralstelle KDV. Dieser Text wurde vo n ihr
als Vortrag bei der 50-Jahre-Feier der Zen tralstelle
KDV am 2. März in der Französischen Friedrich-
stadtkirche in Berlin gehalten.

ass ausgerechnet im Zentrum des früheren
O st-B erlins der 5 0 . Jahrestag der Zentral-

stelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverwei-
gerer aus Gewissensgründen gefeiert wird , hätte in
deren Gründungsj ahr wohl kaum j emand für mög-
lich gehalten . 1 9 5 7 war D eutschland geteilt, schein-
b ar auf ewig. In O st wie We st wurden die Streitkräf-
te formiert und ausgeb aut. Die Bunde swehr und
die Nationale Volksarmee symb olisierten in j enen
Jahren die Zerrissenheit des Lande s sehr anschau-
lich .

Enorme symb olische B edeutung hatte auch die
Gründung der KDV-Zentralstelle − heute , vor 5 0

Jahren . Ab er die ser Gründungsakt b ezeugte etwas
ganz anderes : Er war ein Symbol der Hoffnung . Er
war Au sdruck der Möglichkeit alternativen D en-
kens und alternativen Handelns in Gewissensfra-
gen . D ass sich eine solche Zentralstelle üb erhaupt
konstituieren konnte , war alle s andere als selb st-
verständlich − zuminde st aus o stdeutscher Per-
spektive . Trotz des Gegenwinde s , trotz aller Wider-
stände und Unzulänglichkeiten, mit denen sich die
Gründungsmitglieder der KDV-Zentralstelle vom
D eutschen Au sschuss für Wehrdienstverweige-
rungsfragen im Sozialp ädagogischen Seminar
D ortmund 1 9 5 7 und in den Folgej ahren auseinan-
derzusetzen hatten : Die Etablierung dieser zivilge-
sellschaftlichen Institution war ein Glanzpunkt der
jungen D emokratie in der Bunde srepublik. Sie kön-
nen e s mir glaub en : Tausende der o stdeutschen
Wehrpflichtigen b eneideten in den kommenden
drei Jahrzehnten ihre Altersgeno ssen im Westen
um eb en diesen Intere ssenvertreter und um den

von ihm repräsentierten Rechtsanspruch auf Ver-
weigerung de s Kriegsdienstes .

E s war eine weise Entscheidung der Väter und
Mütter de s Grundgesetze s , die se s Recht als Grund-
recht auszuge stalten und in den Grundrechtskata-
log des Grundge setzes aufzunehmen . An promi-
nenter Stelle , in Artikel 4 , der die Freiheit des Glau-
b ens und de s Gewissens garantiert, heißt e s unter
Ab satz 3 : »Niemand darf gegen sein Gewissen zum
Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden . «
Wer der Überzeugung ist, dass der Griff zur Waffe
stets in die falsche Richtung weist und j eder Krieg,
ganz gleich in welcher Form und mit welcher In-
tention geführt, inhuman ist, der kann sich auf die-
ses Recht b erufen und hat die Möglichkeit, den
Dienst an der Waffe zu verweigern . Was für ein
Rechtsanspruch !

Die se Gewissensentscheidung wurde vom
Grundge setzgeb er im Übrigen nicht nur geduldet,
sondern au sdrücklich gewollt − als B ekenntnis zu
einer friedlichen Welt. Die se s B ekenntnis findet
sich auch in der Präamb el des Grundgesetze s , die
den Willen po stuliert, dem Frieden in der Welt zu
dienen . Ich erinnere auch an Artikel 2 6 , der Hand-
lungen, die der Vorbereitung eines Angriffskriege s
dienen, für grundgesetzwidrig erklärt, und an Arti-
kel 2 5 , der die allgemeinen Regeln de s Völkerrechts
dem Bunde srecht vorschaltet. All dies macht deut-
lich : Unser Grundgesetz wurde als Friedensverfas-
sung konzipiert, als eine Verfassung, die den staatli-
chen Organen die Pflicht auferlegt, im Einklang
mit den anderen Völkern zu leben . D er Schutz de s
Individuums vor der Heranziehung zum Kriegs-

Wolfgang Thierse

Symbol der Hoffnung
Grußwort bei der 5 0-Jahr-Feier der Zentralstelle KDV
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dienst durch den Staat, die Einräumung de s indivi-
duellen Rechts also , den Dienst an der Waffe zu ver-
weigern, ist unmittelb arer Ausdruck die ser Ver-
pflichtung.

D er D eutsche Bundestag hat diese Entschei-
dung de s Parlamentarischen Rate s im Grundsatz
stets respektiert und b ekräftigt.

Gleichwohl hat er sich mitunter auch schwer ge-
tan, das wissen Sie . Nicht wenige hätten wohl gerne
auf den kleinen Nachsatz in Artikel 4 , Ab satz 3 de s
Grundgesetze s verzichtet : »D as Nähere regelt ein
Bunde sge setz . « Aus Sicht der Kriegsdienstverwei-
gerer standen diese Bunde sge setze , die das Nähere
regeln, nicht selten in einem − freundlich formu-
liert − Sp annungsverhältnis zu S atz 1 die ser B e stim-
mung, dem Grundrecht auf Verweigerung .

Mit der Wiedereinführung der allgemeinen
Wehrpflicht im Jahr 1 9 5 6 normierte der Bundestag
zugleich ein Verfahren für die Anerkennung als
Kriegsdienstverweigerer. Dieses Verfahren und an-
dere gesetzliche Regelungen hinsichtlich des da-
mals no ch so genannten »Ersatzdienste s« hat e s
Kriegsdienstverweigerern in der Bundesrepublik
der 5 0er und 60er Jahre − man mu ss es leider so sa-
gen − nicht immer leicht gemacht. Neb en anderen
diskriminierenden Regelungen war e s vor allem
das quälende Verfahren der » Gewissensprüfung« ,
das die Ausübung die ses Grundrechts für viele er-
schwerte .

D er B egriff der Gewissensprüfung steht d ab ei
stellvertretend für eine re striktive , den Vorrang der
Landesverteidigung und des Kriegsdienste s b eto-
nende Grundrechtsauslegung. Zugleich bringt der
B egriff einen Widerspruch zum Ausdruck, der die
frühere Praxis de s Anerkennungsverfahrens präg-
te : Ist doch das Gewissen selb st die einzige − we-
nigstens irdische − Instanz die eine Frage von sol-
cher Tragweite wie die Verweigerung des Kriegs-
dienstes b e antworten, »prüfen« kann .

Die ge setzgeberische Diskussion und Entschei-
dungsfindung in die ser Frage sollte j edo ch immer
auch vor dem gesellschaftlichen Hintergrund der
damaligen Zeit b eleuchtet werden . Als die ersten
Kriegsdienstverweigerer ihren Ersatzdienst antra-
ten, waren sie in den Augen vieler Bürger nicht et-
wa »Üb erzeugungstäter« , die mit guten Gründen
keine Waffe in die Hand nehmen wollten . Sie galten
allzu oft schlicht als »Drückeb erger« . D er so ge-
nannte Ersatzdienst wurde als »Ersatz« , nicht ab er
als gleichwertig zum Wehrdienst b etrachtet.

Die Zeiten der regelmäßigen Gewissensinquisi-
tion sind heute glücklicherweise vorb ei . Zwar
reicht die reine B ehauptung, dass das Gewissen
den Kriegsdienst verbiete , für eine Anerkennung
als Kriegsdienstverweigerer auch heute nicht aus ,
do ch ist das schriftliche Anerkennungsverfahren
seit den 8 0er Jahren die Regel . Die Ausschü sse und
Kammern für Kriegsdienstverweigerung sind auf-
gelö st. D er Ersatzdienst heißt heute nicht mehr Er-

satzdienst, sondern Zivildienst und seine D auer ist
dem de s Wehrdienstes angeglichen . Und nicht zu-
letzt : Die Zivildienstleistenden werden schon lan-
ge nicht mehr als Drückeb erger b etrachtet. Viel-
mehr werden ihre Leistungen für das Gemeinwohl
gesellschaftlich anerkannt und geschätzt. Ob es die
B etreuung von B ehinderten, der Einsatz im Um-
weltschutz, der Friedensdienst im Ausland − zum
B eispiel b ei der Gedenkstättenpflege − ist : In all
die sen B ereichen leisten sie nicht nur unverzicht-
b are soziale Arb eit, sondern zugleich aktive Frie-
densarbeit.

Die Entscheidung gegen den Kriegsdienst ist zu-
gleich ein Plädoyer dafür, Krisen, Konflikte mit
friedlichen Mitteln zu lö sen − eine humane Option
gerade auch im Zeitalter glob aler Verflechtungen .
Kriegsdienstverweigerer setzen auf die Chance de s
Friedens , auf den Abb au von Feindbildern, auf Ver-
zicht aufAggressionen − im Reden wie im Handeln,
insbe sondere im politischen Handeln .

Als Politiker, der mit seiner Stimme auch Verant-
wortung trägt für den Einsatz der Bundeswehr im
Ausland − die Bunde swehr ist j a eine Parlamentsar-
mee − weiß ich ab er, dass die friedliche Konfliktre-
gulierung, die natürlich immer Vorrang hab en
muss , auch scheitern kann . D ann sind ebenfalls Ge-
wissensentscheidungen zu treffen, die bekannt-
lich Kopfzerbrechen bereiten . E s ist eine unb eque-
me , sperrige Einsicht : Friedliche , zivile Konfliktre-
gulierung hängt auch, j a ganz entscheidend davon
ab , dass alle Konfliktbeteiligten willens sind , fried-
lich zu bleiben o der e s zu werden .

E s ist nicht zuletzt das Verdienst der Kriegs-
dienstverweigerer und Pazifisten, dass es sich heu-
te niemand leicht machen kann, wenn üb er militä-
rische Einsätze zu entscheiden ist.

Und das ist nicht zuletzt auch ein Verdienst der
Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegs-
dienstverweigerer. Als Anwalt der Kriegsdienstver-
weigerer hat sie in ihrer nunmehr 5 0-j ährigen Ge-
schichte einen herau sragenden B eitrag für die An-
erkennung dieser Form ge sellschaftlichen Engage-
ments geleistet. Sie hat gegenüber Gesetzgeb er
und B ehörden die freie Gewissensentscheidung
eingefordert und in der Gesellschaft das B ewusst-
sein für die B edeutung des Grundrechtes auf
Kriegsdienstverweigerung ge schärft.

Und darum sage ich aus tiefer Üb erzeugung: Die
Zentralstelle KDV hat sich um die D emokratie in
D eutschland verdient gemacht ! D as heutige Jubilä-
um ist eine schöne Gelegenheit, Ihnen allen, den
ehrenamtlichen und fe sten Mitarb eitern, für Ihr
b eispielhaftes zivile s Engagement für unsere Ge-
sellschaft, für unsere D emokratie zu danken !

Grußwort vo n Wolfga ng Th ierse, Vizepräsiden t
des Deu tschen Bundestages, bei der 50-Jahr-Feier
der Zen tralstelle KDV am 2. März in der Franzö i-
schen Friedrichstadtkirche in Berlin.

Kr
ie

gs
di

e
ns

tv
er

w
ei

g
er

u
n

g



Freiwilligkeit oder Pflicht −
von Gewissen, Gerechtigkeit und Militär
Maybrit Illner im Gespräch mit

Gerd Greune (Präsident des Europ äischen Büro s für Kriegsdienstverweigerung) ,

Margot Käßmann (Präsidentin der Zentralstelle KDV) ,

Jürgen Kohlheim (Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht) ,

Martin Morgner (Dramaturg, ehemaliger B au soldat) ,

Renate Schmidt (Ex-Jugendministerin und frühere Präsidentin der Zentralstelle KDV)

bei der 5 0-Jahr-Feier der Zentralstelle KDV am 2 . März in Berlin

Illner: Gleich zur S ache : Herr Greune , Sie hab en
tatsächlich Wehrdienst geleistet, drei Jahre lang
1 9 67 bis 1 9 69 .

Greune: E s waren anderthalb Jahre , von Ende
1 9 67 bis Anfang 1 9 69 .

Illner: Wie ging es zu in der Armee ?

Greune: E s war so , dass ich selb er aus einem El-
ternhaus kam, das nicht sehr politisch war. In der
Schule wurden zwar Brecht, Grass und B öll b ehan-
delt, aber recht wenig die Politik b etrachtet. Für
mich war die Vorstellung, zur Bunde swehr zu ge-
hen, dass man in diesem Land sehr viel reformieren
kann, also auch die Bundeswehr. Mit diesem Enga-
gement ging ich schon dorthin, das war ab er dann
eine Illusion . D as Militär konnte man nicht refor-
mieren . D ort waren natürlich no ch alte Haudegen
aus der Wehrmacht. Knapp 2 0 Jahre nach dem
Krieg und 1 0 Jahre nach dem Wiederaufb au waren
dort no ch eine ganze Menge Leute aus den alten
Zeiten dab ei . Wenn man kritisch hinterfragte − was
ich natürlich gelernt hatte − wurde man schnell an
die Seite gedrückt. Die Chance , Diskussionen zu
führen und etwas in Frage zu stellen, gab es nicht.
E s war relativ schnell klar, dass man dort nichts ver-

ändern kann . Also habe ich verweigert
und gesagt, ich kann da nicht mitmachen .
Die Ausschüsse und Kammern allerdings
hab e ich nicht sehr ernst genommen . Von
denen anerkannt zu werden, fand ich
nun nicht gerade witzig, das waren auch
alles Soldaten aus der Zeit 1 9 3 3 bis 1 9 45 .
Ich war wirklich sehr froh, dass am Ende
ein Verwaltungsgericht meine Anerken-
nung als Kriegsdienstverweigerer aus-
sprach .

Illner: Gab es ein b esondere s Ereignis ,
das dafür sorgte , dass sie die danach fol-
gende Karriere z . B . als Vorsitzender der
der DFG-VK gemacht haben?

Greune: Ich wollte mich nicht organisieren . Als
ich dann ab er sah , was auf mich zukam, dass ich ei-
ne Klage gegen die B RD machen musste , um als
Kriegsdienstverweigerer anerkannt zu werden, da
mu sste ich mir do ch Hilfe holen . So kam ich damals
zur DFG-IDK nach München und hab e gefragt:
»Was mache ich denn j etzt, das ist mir juristisch zu
kompliziert?« In dem Gerichtsverfahren gab e s ei-
nen Streitwert von 6 . 0 0 0 D-Mark, und das konnte
ich mit meinem Sold gar nicht b ezahlen . Um das
Thema Bundeswehr ging e s dann auch nicht mehr
nur alleine , sondern generell um Krieg und Frie-
den, um Fragen des O st-West-Konflikts . D a stand
die Existenzfrage : Schaffen wir es , den Frieden zu
erhalten, o der gehen wir unter im atomaren Zeital-
ter?

Illner: Renate Schmidt, nicht nur diese wahnsin-
nig vielen politischen Funktionen, sondern auch
no ch Mutter von drei Kindern, zwei Söhne sind da-
b ei . Wie hat man im Hause Schmidt das Thema für
die se zwei Jungs b espro chen?

Schmidt : Mein Vater war im Krieg Soldat und kam
zurück mit dem S atz »Nie wieder Krieg ! « D enno ch
bin ich in einem eher unpolitischen Elternhau s auf-
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gewachsen . Ich glaube , dass meine Eltern in den
ersten Jahren nach Gründung der Republik wahr-
scheinlich CSU gewählt hab en .

Illner: Hab en Sie mit Ihren Eltern üb er deren
Kriegserfahrungen gesprochen?

Schmidt : D a war ich j a no ch sehr klein . Ich bin
zwar uralt, ab er so alt bin ich nun auch wieder
nicht.

Illner: Stimmt ! Wir hab en j etzt noch nicht dazu ge-
sagt, üb er welches Alter wir reden, ab er . . . Sie sind
sowieso die schönste 4 0-Jährige die ich kenne !

Schmidt (lach t) : So , s o . . . Als damals die Wiederb e-
waffnung entschieden worden ist, war mein Vater
das erste und einzige Mal auf einer D emonstration .
Allerdings ist er auch nicht mehr wählen gegangen .
D as war zwar höchst unpolitisch, ab er für ihn war
ein Versprechen gebrochen worden: »Wer no ch
einmal ein Gewehr in die Hand nimmt, dem soll die
Hand abfallen« , hatte Strauß ge sagt. Ich war also kri-
tisch erzogen worden, und mein M ann hatte ähnli-
che Üb erzeugungen . Unsere Kinder haben wir
zwar nicht indoktriniert, ab er natürlich war unsere
Haltung zu Krieg ein Gesprächsthema. Meine b ei-
den Söhne hab en den Kriegsdienst verweigert.
Mein älterer Sohn musste no ch das ge samte Verfah-
ren mit Gewissenprüfung und allem drum und
dran durchstehen . Er ist erst zum Technischen
Hilfswerk gegangen, hat geglaubt, dass er dann da-
durch die Bundeswehr vermeiden kann . Nachdem
er bereits drei o der vier Jahre dabei war, j ede s Wo-
chenende mit nur vier Wo chen Urlaub im Jahr, kam
eine Übung; er musste üb en, Verletzte auszusortie-
ren . D a hat er ge sagt, das würde er im Ernstfall nie-
mals machen, Menschen danach einzu sortieren,
wer zuerst ins Krankenhaus kommt, wer eine B e-
handlung verdient und wer nicht. B ei meinem jün-
geren Sohn war dann das KDV-Verfahren problem-
lo s .

Illner: Weil e s keine Gewissensprüfung mehr gab ?

Schmidt : Ja, das war ein großer Fortschritt.

Illner: Herr Kohlheim, Sie wären so wahnsinnig
gern zur Armee gegangen .

Kohlheim: Ja, das ist richtig .

Illner: Warum eigentlich? Sie waren jung und
brauchten das Geld ! ?

Kohlheim: So ist es ! D as waren ganz einfache und
normale Gründe . Ich bin auch in einem völlig un-
politischen Elternhaus groß geworden . In meiner
gesamten Klasse , ich hab e 1 9 62 Abitur gemacht,
war nicht ein einziger, der den Kriegsdienst ver-

weigert hat, das war üb erhaupt kein Thema. M an
ging zum Bund , und das war ´ s ! Und dann kam die-
ser zweite Aspekt, der finanzielle . Ich wollte mich
auf zwei Jahre verpflichten, man konnte dann näm-
lich nach anderthalb Jahren Leutnant werden und
kriegte dann ordentliche s Gehalt als Offizier, man
konnte den LKW-Führerschein machen, all diese
Dinge . . . E s waren also rein materielle B eweggrün-
de . Ich habe mir üb er die Frage der Kriegsdienst-
verweigerung und de s Tötens von Menschen zu
die sem Zeitpunkt, das muss ich ge stehen, keine Ge-
danken gemacht. D as war eb en einfach so . Man hat
mich nicht gelassen, weil ich nur tauglich 3 war.

Illner: Martin Morgner, Sie haben 1 973 bis 1 975
Wehrdienst in der NVA geleistet als B ausoldat. Kön-
nen Sie den Menschen hier erzählen, wie es in einer
Einheit von B ausoldaten zuging?

Morgner: Genau so , wie es sehr unterschiedliche
Gründe gab , zu den B au soldaten zu gehen, war das
im Verlauf von 2 5 Jahren zwischen 1 9 64 und 1 9 9 0
do ch sehr unterschiedlich . Ich war in der Mitte die-
ser 2 5 Jahre B au soldat, und das war do ch sehr mili-
tärisch . E s gibt die Anekdote zu unserer Uniform
mit den goldenen Sp aten auf den Schulterklappen :
In der NVA gab e s nur zwei Waffengattungen, die
Gold hatten auf der Schulter, das waren Generäle
und B ausoldaten . D as war unser Stolz damals ! Im
Nachhinein ist das sehr intere ssant mit der Gewis-
sensentscheidung : Wir haben militärische Aufga-
b en gelö st und konkret einen Flugplatz in der Nähe
von Jüterb og geb aut. Im nahegelegenen D orf wur-
de gemunkelt, dass dort sowj etische Atomwaffen
gelagert werden sollten . Wir haben also dazu b eige-
tragen, die Lage zu verschärfen . Und das war dann
eine der wichtigsten Gewissensentscheidungen :
Geht man dorthin o der verweigert man total . Die-
ser Flugplatz ist j etzt no ch aktiv als Fliegerhorst der
Bunde swehr. E s war also − ironisch ausgedrückt ! −
nicht ganz sinnlo s , dass wir den geb aut haben . Ab er
damit mu ss man j a fertig werden . Ich hab e dann in
der zweiten Hälfte meiner B au soldatenzeit einen
Atomschutzbunker geb aut, natürlich für Generäle ,
in der Nähe von B erlin . Nach dem Zusammen-
bruch der DDR war ich wieder dort, und der Bun-
ker war zerfallen, verrottet . . .

Illner: . . . einen schöneren Anblick hätten Sie nicht
erwarten können .

Morgner: Genau . Dieser riesige Aufwand zum
Schutz der DDR ist nun eigentlich für die Katz' ge-
wesen .

Illner: E s gibt ein ganz interessante s Zitat von
Admiral Wellershoff, de s 2 0 0 5 verstorb enen Gene-
ralinspekteurs der Bundeswehr: »Wir Soldaten ha-
b en den Frieden zum B eruf. « Er machte die se These
fest an der gelungenen Verschmelzung von NVA
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und Bunde swehr. Frau Käßmann, was ist gegen die-
sen S atz zu sagen, dass der Sinn des Soldatenseins
im Frieden b estehen kann?

Käßmann: Ich kann das so nicht sehen . Ich weiß
auch, dass der Nationalsozialismus nur militärisch
b esiegt werden konnte . Ich hab e allerdings vorhin
in meinem Vortrag schon ge sagt : D em Gegenteil
wurde nie eine wirkliche Chance gegeb en − For-
men von Bürgerwiderstand , Finanzierung bürger-
lichen Engagements in friedliche Lö sungen von
Konflikten, Mediation und andere Metho den, die
vorhanden sind . Ich denke , es ist leicht, immer ganz
schnell zur Waffe zu greifen, ab er es ist ganz
schwer, au s einem Waffengang wieder rau szukom-
men . Und die Ko sten, der Preis ist mir zu ho ch .

Illner: Kann ich da gleich b ei Herrn Morgner
nachfragen, wie Sie das sehen?

Morgner: Ich war Gott sei D ank nicht dabei, als
die b eiden Armeen angeblich verschmolzen sind .
Ich hab e das eher so erlebt, dass die NVA unterge-
gangen ist. Mir ist eigentlich als schöne Erinnerung
nur geblieb en, dass ich hier heute als Vertreter ei-
ner der b esten Armeen der Welt bin, nämlich einer,
die sich aufgelö st hat !

Illner: Man könnte also sagen, Sie sind quasi Exi-
lant einer Armee , die es nicht mehr gibt !

Morgner: Ja, ungewählter Abge sandter einer Ar-
mee , und ich denke , es wäre gut, wenn das Schule
machen würde !

Illner (lach t) : Noch mehr davon !

Greune: D as war auch eine der ersten Aktionen,
die wir nach der Wiedervereinigung mit den D e-
mokratie- und Friedensgruppen aus der DDR
machten : D eutschland ohne Armee . D a gab es eine
große Initiative , und man hatte das Gefühl, dass das
Schule machen kann, was da abgelaufen ist. Warum
sollten wir j etzt eigentlich in D eutschland genauso
viele Streitkräfte hab en, wie e s sie im Kalten Krieg
gab ? Wir taten gut daran zu sagen : D arauf können
wir verzichten, wir sind von Freunden umgeb en !
Die Gegenseite hat verzweifelt nach Argumenten
ge sucht , wenn ich das richtig verfolgt hab e . Die se
Idee von Wellershoff finde ich wirklich völlig fatal !
E s ist keine gute Idee zu sagen, dass das eine Frie-
densarb eit ist, die da stattfindet. D as ist eher eine
Selb stb eschäftigung . Die Friedensarb eit, die gibt es
wegen der Europ äischen Union . D a ist etwas ohne
Waffen zusammengekommen, was üb er Jahrhun-
derte Kriege gemacht hat. . .

Illner: . . . und nicht nur als Philo sophie existiert.
Greune: Zunächst j edenfalls . Jetzt b emüht man
sich auch da, Streitkräfte hinzusetzen .

Illner: Vielleicht stellen wir uns no ch einmal die
Frage nach dem Gewissen . Frau Schmidt, man
wünscht sich natürlich, dass alle Politikerinnnen
und Politiker nach ihrem Gewissen entscheiden .
Wo lag und liegt da bisher Ihre Lö sung?

Schmidt : Trotz der von mir gerade ge schilderten
Ge schichte sehe ich mich nicht als Pazifistin . E s ist
j ede s Mal wieder eine neue Entscheidung zu tref-
fen . Ich weiß zum B eispiel bis j etzt no ch nicht, bin
mir j etzt allerdings schon ein bisschen klarer, dass
ich e s diesmal wahrscheinlich nicht mit meinem
Gewissen verantworten kann, dem Tornado ein-
satz zuzustimmen, ab er ich . . . (Appla us brich t los)
. . . nein, nein ! Ich hab e hohen Re spekt vor all denen,
die in Kenntnis der Tatsachen zu einer anderen Ent-
scheidung kommen . Ich befürworte alles , was Frau
Käßmann ge sagt hat, dass man Alternativen versu-
chen mü sste − nur, dazu gehört soviel ! Nicht nur
b ei uns, sondern in der Welt insgesamt, was da p as-
sieren müsste . Zum B eispiel das Sich-unterordnen
aller Nationen unter die Uno . Auch wenn ich als Po-
litikerin e s am lieb sten ohne Waffen versuchen
würde , kann e s Situationen geb en, wo man sagt :
»Dieser Einsatz von Waffen ist notwendig ! « Und e s
kann andere Situ ationen geben, wo man sagt :
»Nein, an die ser Stelle mache ich nicht mit ! « Ich
würde mir niemals anmaßen, mich gegenüb er an-
deren, die anders entscheiden, zu überheb en und
ihnen abzu sprechen, dass auch sie nach ihrem Ge-
wissen entschieden hab en .

Illner: Herr Kohlheim, es gibt das Recht auf
Kriegsdienstverweigerung. Wie ist vereinb ar, dass
ich das, was mir zuge standen wird durch die Verfas-
sung, b esonders erklären mu ss?

Kohlheim: D as liegt daran, dass diese Verfas-
sungsnorm, die die Gewissensfreiheit garantiert,
dem Gesetzesvorbehalt unterliegt − und damit
wird der Gesetzgeb er tätig und führt ein Verfahren
ein . Ein Verfahren zur Üb erprüfung de s Gewis-
sens, mit dem ich als Richter durchaus Probleme
habe , weil ich mich immer gefragt hab e , wie ich ei-
ne Gewissensentscheidung denn tatsächlich üb er-
prüfen kann? Ich hab e die se Verfahrensweise der
Gewissensprüfung nie wirklich nachvollziehen
können . B ei mir hab en die Verhandlungen nie län-
ger als eine halb e Stunde gedauert, und das war ei-
gentlich schon immer viel zu viel .

Illner: S agt ein Richter diese s Landes ! Herr Morg-
ner, Frage an Sie mit dem Hintergrund , dass Sie aus
der DDR kommen, B ausoldat waren und von der
Staatssicherheit b espitzelt wurden : Wie frei ist man
als Bürger wirklich in einer solchen Entscheidung
und wie sehr bräuchte man gegebenenfalls die Un-
terstützung de s Staate s und eine Einweisung in
Rechte , die man hat, wenn man eine solch schwere
Entscheidung fällen will?
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Morgner: B ei mir war das so , das ich üb er die Exis-
tenz von B ausoldaten in der evangelischen Studen-
tengemeinde hier in O st-B erlin hörte . Die Gewis-
sensentscheidung wurde gefördert im kirchlichen
Raum, obwohl ich selb st nicht religiö s war. Ein
grundsätzlicher religiö ser Pazifismus wurde dort
gepflegt, und man wurde unterstützt, ähnlich wie
das in der B RD die Zentralstelle KDV gemacht hat.
Sie hab en nach Freiheit gefragt : Auf der einen Seite
war es natürlich Zwang, und e s gab drei Möglich-
keiten : Ganz normal zur NVA zu gehen, B ausoldat
werden o der ins Gefängnis − und da kann man j a
auch nicht von Freiheit sprechen .

Illner: Frau Käßmann, warum fällt es der evangeli-
schen Kirche so schwer, ein ganz klare s Statement
gegen die Wehrpflicht lo szuwerden?

Käßmann: D as ist natürlich ein bisschen gemein,
mir die se Frage zu stellen, weil ich immer für eine
solche Po sition eingetreten bin . Aber die Evangeli-
sche Kirche in D eutschland ist natürlich vielfältig
in der inneren Meinungsfreiheit. D a ist also Diskus-
sionsb edarf. D abei wissen ganz viele gar nicht, wie
krass die Wehrungerechtigkeit ist, das von 4 1 0 . 0 0 0
eben nur no ch 70 . 0 0 0 zur Bunde swehr einb erufen
werden .

Illner: Herr Greune , ist üb er kurz o der lang mit ei-
nem europ äischen B e schluss in S achen Wehr-
pflicht, Kriegsdienstverweigerung und Rechte von
Kriegsdienstverweigerern zu rechnen?

Greune: Nein ! Die Europ äische Union ist für die-
sen ganzen B ereich gar nicht zuständig ist, das ist
eine souveräne Frage der Einzelstaaten . Was p assie-
ren kann, ist, dass wir das einzige Land in Europ a
sein werden, was no ch die Wehrpflicht hat. Immer
mehr, Frankreich, Sp anien, Italien hören damit auf.
D a sollte man sich europ äisch mal ein bisschen ori-
entieren .

Illner: Nun haben wir Herrn Kohlheim hier auch
deshalb sitzen, weil er zu den mutigen Richtern ge-
hört, die die Grundsatzfrage nach der Verfassungs-
mäßigkeit der Wehrpflicht gestellt hab en . Ihr Ge-
richt hat 2 0 04 Einberufungsb e scheide aufgeho-
ben. Mit welcher B egründung?

Kohlheim: Für uns war ausschlaggeb end , dass wir
die Wehrgerechtigkeit nicht mehr gewährleistet
gesehen hab en . Wir sind j a grundsätzlich als Rich-
ter an Recht und Gesetz gebunden, wir mü ssen also
das Wehrpflichtgesetz auslegen; ab er dieses Wehr-
pflichtge setz steht natürlich unter dem Vorbehalt
der Gleichheit, Artikel 3 Grundge setz . Wir haben
aufgrund der offiziellen Zahlen de s Verteidigungs-
ministeriums festgestellt, dass eb en nicht die 9 0
Prozent, die j a eigentlich erforderlich sind , um
noch von einer Gerechtigkeit sprechen zu könne ,

eingezogen werden, sondern nur ein Drittel der
Wehrpflichtigen . Und sogar unter Einbeziehung
der Zivildienstleistenden, die we sentlich häufiger
und stärker herangezogen werden, selb st unter
Einb eziehung dieser größeren Zahlen ergab sich
eben immer no ch ein weitau s geringerer Teil, der
tatsächlich zum Zwangsdienst gezogen werden
würde . D as war für uns der ausschlaggeb ende Ge-
sichtspunkt zu sagen : D as ist mit der Verfassung
nicht mehr vereinb ar. Wir hab en dann dem Bun-
desverfassungsgericht, weil wir als Verwaltungs-
richter nicht üb er die Verfassungsmäßigkeit de s
Gesetze s selb st entscheiden können, die se Frage
vorgelegt, ob die Wehrpflicht noch zu rechtferti-
gen ist im Hinblick auf die Wehrgerechtigkeit.

Illner: Jetzt erzählen Sie uns , wie der Fortgang der
Dinge war.

Kohlheim: E s gab zwei Verfahren . D as eine Ver-
fahren b etrifft eb en den Vorlagenb eschluss . D er
hängt no ch beim Bunde sverfassungsgericht. B ei
dem anderen Verfahren hat das Bunde sverwal-
tungsgericht unsere Entscheidung aufgehob en,
die S ache an uns zurückverwiesen, und wir hab en
es dann auf rheinische Art erledigt. . .

Illner: D as müssen Sie uns erklären : Was ist die
»rheinische Art« ?

Kohlheim: Einige kennen j a den kölschen Klün-
gel . So hab en wir ' s natürlich nicht gemacht, ab er
wir hab en eine einvernehmliche Lö sung gefunden,
so dass wir keine Entscheidung treffen mussten .
D er junge Mann ist dann zurückgestellt worden .

Illner: Ab er e s wird eine Entscheidung des Bun-
desverfassungsgericht geb en mü ssen?

Kohlheim: Hoffentlich ! Wir warten darauf, dass
das möglichst b ald ge schieht ; mir ist signalisiert
worden, dass das im nächsten Jahr kommt.

Illner: Was tippen Sie denn, wie das Bunde sverfas-
sungsgericht entscheidet? Immerhin hat Alt-Bun-
despräsident Roman Herzog die Wehrpflicht einen
»tiefen Einschnitt in die individuelle Freiheit de s
jungen Bürgers« genannt, sie ist »kein allgemein
gültige s Prinzip . «

Kohlheim: So ist das ! Und wir hoffen, dass die Zah-
len dem Bundesverfassungsgericht zu denken ge-
b en . Nun hat Herr Finckh j a in seiner Ansprache
schon sehr deutlich gemacht, wie man Zahlen und
damit letztendlich auch Gerichte manipulieren
kann . Wir hoffen dass das Bunde sverfassungsge-
richt die ses M al von den richtigen Zahlen ausgeht
und erkennen wird , dass die ser Kriegsdienst, im-
merhin ein Zwangsdienst, mit dem Gleichheits-
grundsatz nicht mehr zu vereinb aren ist.
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Illner: Frage sofort an die Politikerin : Warum üb er-
lassen wir e s eigentlich wieder den Gerichten zu
entscheiden, ob wir no ch wehrgerecht o der längst
wehrungerecht einziehen?

Schmidt : E s gibt hier sehr sehr unterschiedliche
Auffassungen . Meine Auffassung ist allgemein b e-
kannt : Ich bin der Meinung, dass wir erstens wegen
der gerade geschilderten Wehrungerechtigkeit die
Wehrpflicht nicht mehr aufrecht erhalten können .
Ich sag' no ch mal die Zahlen : Im letzen Jahr 70 . 0 0 0
Eingezogene zur Bundeswehr, und zwar ein-
schließlich der Freiwilligen, also nicht nur der
Wehrpflichtigen, von rund 4 1 0 . 0 0 0 , die in Frage
gekommen wären . Und da können wir nun nicht
die Zivildienstleistenden, die 9 0 . 0 0 0 no ch dazu-
rechnen, weil es nur darum geht: Wie viele braucht
die Bunde swehr? Die braucht von einem Jahrgang
ungefähr nur ein Fünftel . E s ist no ch nicht einmal
mehr so , dass alle gemu stert werden, und dies ist
auch keine po sitive Ge schichte den jungen Men-
schen gegenüb er, sondern das b edeutet eine hohe
Unsicherheit, was Studium, Au sbildungsplatz und
Arbeitsplatz bedeutet. D as ist der zweite Grund .
Und der dritte : Ich meine , dass die Bundeswehr
heute so viele andere Aufgab en hat als zu der Zeit,
als die Wehrpflicht eingeführt worden ist. D amals
ging e s ausschließlich um Landesverteidigung und
da war auch eine größere Zahl von jungen Leuten
angeblich notwendig . Heute geht e s nicht mehr
nur um Lande sverteidigung, sondern heute geht es
um Friedenssicherung in irgendeiner Art und Wei-
se auf der Welt. Und die se s ist in meinen Augen mit
einer Wehrpflichtarmee nicht zu vereinb aren .
Ab er das ist meine Po sition . Und ich bin in meiner
Partei, in der SPD , in einer − wie ich hoffe − wach-
senden Minderheit. Ab er eb en in der Minderheit.

Illner: Was kämpft in Ihrer Partei so ?

Schmidt : Die einen sagen, dass nur eine Wehr-
pflichtarmee in der Gesellschaft ausreichend ver-
ankert ist. Ich referiere j etzt, dass ist nicht meine
Po sition ! Und der zweite Grund ist, dass eine Frei-
willigenarmee eine negative Ausle se b edeuten
würde . B ei dem zweiten Argument gibt e s solche
Äußerungen b ei den europ äischen Ländern, die ih-
re Wehrpflichtarmee in eine Freiwilligenarmee
umgewandelt hab en . D ass sie nicht gerade b eson-
ders glücklich sind , wie sich die Strukturen die ser
Armee verändert haben . Diese Diskussion ist no ch
nicht ausgestanden, wir werden auf dem nächsten
Bundesp arteitag im Herb st wieder darüb er disku-
tieren, und ich hoffe , dass das wenigstens ein Signal
wird , dass das auf D auer nicht so bleiben kann .

Illner: Woher kommt dann das Aufbegehren und
die Unterstützung für die Freiwilligenarmee ? Herr
Greune , hab en Sie das Gefühl, dass da Druck von
der B asis gemacht wird ?

Greune: Also ich erwarte da auch nicht zuviel von
Parteien o der von der Regierung . Wenn da nicht ge-
sellschaftlicher Druck entsteht, wird es keine Ver-
änderung geb en . Die Parteien und der Bunde stag
alleine werden da wahrscheinlich weiter so rum-
diskutieren wie bisher ! Die Tendenz ist dort : Las-
sen wir die Finger davon, b evor wir uns verbren-
nen, und lassen es , so wie es ist. Ich denke , das mu ss
eine B ewegung sein, die auf der Straße stattfindet !
Zwangsdienst muss man ernster diskutieren ! D as
ist nicht eine Frage von Statistik o der eine Frage
von Ungerechtigkeit. Zwangsdienste gegenüber
jungen Menschen kann man nur rechtfertigen,
wenn sie begründet sind , und nicht weil sie immer
stattgefunden hab en oder weil sie irgendwie histo-
risch . . . o der möglicherweise demokratische Kon-
trolle . . . Nichts davon ist b ewie sen !

Illner: Gerhard Schrö der hat 2 0 02 Wahl mit dem
Thema Krieg und Frieden gewonnen . Warum ist
das mittlerweile kein Gewinnerthema mehr, Frau
Käßmann?

Käßmann: Ich denke , dass die Zivilge sellschaft in
D eutschland eine ganz klare Option gegen den
Krieg hat. D a ist meine Frage : Wie können unter-
schiedliche Organisationen dieses zivilge sell-
schaftliche Engagement gegen den Krieg stärker
stützen? Die Diskussion um die Wehrpflicht ist ein
guter Partner in die ser Diskussion . Ich bedaure e s
und wundere mich auch, warum die se Diskussion
so gedämpft geführt wird .

Schmidt : E s gibt im Moment eine Mehrheit in der
B evölkerung gegen den Einsatz der Tornado s . Aber
das heißt nicht, dass eine Mehrheit der B evölke-
rung gegen die Wehrpflicht wäre .

Illner: Wenn es keine Wehrpflicht mehr gäbe : Wä-
re dann eigentlich no ch gewährleistet, das sich j e-
mand diesem Dienst verweigern könnte ?

Käßmann: Ab er das Recht auf Gewissensfreiheit
bleibt j a b estehen ! Und dafür tritt die Zentralstelle
KDV j a ein, dass auch Soldaten in der Bundeswehr
sich entscheiden, no ch zu verweigern .

Kohlheim: Ich denke nicht, das Artikel 4 abge-
schafft wird , denn er steht in der Verfassung . Unser
Vorlageb e schluss tangiert diese Frage j a üb erhaupt
nicht. Wenn das Bundesverfassungsgericht sagen
würde , die Wehrgerechtigkeit ist nicht mehr gege-
b en, wird es dem Ge setzgeb er aufgeben, für Weh-
gerechtigkeit zu sorgen o der die Wehrpflicht abzu-
schaffen . D as ändert ab er nichts daran, dass das all-
gemeine Recht auf Gewissensfreiheit, das j a auch
üb er die Wehrpflicht hinausgeht, unb erührt ist.

Illner: Klar, es mu ss nur auch heute schon heftig
erkämpft werden, wie wir sehen .
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Kohlheim: E s muss in diesem B ereich erkämpft
werden, weil wir den Artikel 1 2 a hab en, der den
Zwangsdienst für M änner vorsieht.

Illner: D ann stellen wir no ch mal die Frage nach
dem Zivildienst und die geht an Frau Käßmann :
Wie viel Uneigennützigkeit wohnt der EKD inne
beim Zivildienst b ezüglich der diakonischen Ein-
richtungen . Warum − ich frage es no ch einmal zu-
gespitzt − sagt die EKD nicht sehr viel massiver: Ei-
gentlich wäre e s auch ganz schön, wenn anstelle
der Zivildienstleistenden Freiwillige in unseren
Einrichtungen tätig wären .

Käßmann: In den Einrichtungen, ich nehme j etzt
mal das Diakonische Werk, weil ich das am be sten
kenne , ist doch längst klar: Die wissen auch, wie
Wehrgerechtigkeitszahlen aussehen und dass e s ei-
ne Wehrungerechtigkeit gibt ; die hab en sich do ch
längst darauf vorb ereitet, dass es eine Zeit geben
wird nach der Wehrpflicht und nach dem Zivil-
dienst. Zivildienstleistende ko sten übrigens auch
Geld , die sind nicht ganz umsonst zu haben . Und
die neun Monate Zivildienst sind für viele Einrich-
tungen auch schon eine relativ kurze Zeit. B is j e-
mand einge arb eitet ist und dann schon wieder
geht, also einarb eiten, weggehen und wieder neu
einarbeiten, so dass die Zahlen de s Diakonischen
Werke s sagen : Für drei Zivildienstleistende werden
dann zwei Stellen geschaffen, und da werden Men-
schen langfristig einge arbeitet. Diese Zeit wird
kommen, und darauf ist das Diakonische Werk vor-
bereitet.

Kohlheim: D as ist ein ganz entscheidender Ge-
sichtspunkt, weil der Zivildienst j a geprägt sein soll
von dem Prinzip der arb eitsmarktpolitischen Neut-
ralität. D as ist er re al natürlich nicht, denn Zivil-
dienstplätze sind Arb eitsplätze geworden . Und
wenn ich den Zivildienst ab schaffen würde , müss-
te ich auf der anderen Seite neue Stellen schaffen,
denn der soziale B ereich braucht natürlich Arb eits-
kräfte .

Schmidt : Ich habe in meiner Zeit als Ministerin
die Kommission »Zukunft de s Zivildienste s und der

Freiwilligendienste in D eutschland« eingerichtet.
Wir sind zu dem Ergebnis gekommen : E s ist üb er-
haupt keine Schwierigkeit, diese Umstellung vorzu-
nehmen . E s gibt genügend junge Leute − und ältere
− , die gerne Freiwilligendienste leisten mö chten .
Wir haben heute auf j edem Platz im Freiwilligen
und Ökologischen Jahr minde stens drei bis fünf
B ewerbungen . Wir hab en also gar nicht genug Plät-
ze . E s ist üb erhaupt keine Schwierigkeit, den Zivil-
dienst umzuwandeln in Freiwilligendienste und in
geregelte Arb eitsplätze . Man braucht ein bisschen
Zeit dazu , und man muss vor allem das Geld , was
heute für Zivildienst ausgegeb en wird , dann für
Freiwilligendienste ausgeb en und nicht glaub en,
das wäre die Sp arkasse des Finanzministers .

Illner: Zum Schlu ss mö chte ich wahnsinnig gerne
von Herrn Morgner wissen : Wenn Sie so in die Zu-
kunft schauen, wie denken Sie , sieht D eutschland
in B ezug auf die Wehrpflicht aus ?

Morgner: Die ist ganz b e stimmt abgeschafft. In
drei Jahren, ganz b estimmt !

Schmidt : 2 0 1 0 !

Illner: Frau Käßmann, Ihre Visionen? Auf einem
Feld was j etzt nicht wirklich von Visionen durch-
setzt ist.

Käßmann: Ich stimme Herrn Morgner da völlig
zu : Sie ist abgeschafft. Außerdem sind sämtliche
Gelder, die im Zivildienst vorhanden sind , üb erge-
führt in einen gut organisierten Freiwilligendienst.

Illner: Okay! Ich würde mal sagen, auch auf diese s
B ild kann man sich hier vorne schnell verständi-
gen . Und darf sich bei fünf au sge schlafenen Geis-
tern sehr herzlich für diese D eb atte bedanken . Ma-
chen Sie weiter so ! Vielen D ank!

Der Verla uf der (einstündigen) Gesprächsrunde
wurde a ufgezeich net. Für die Veröffen tlich ung
wurde die vo n der Banda ufnah me transkirbierte
Textfassung stark gekürzt und redaktio nell erheb-
lich bearbeitet.
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Kurze Chronik
der Zentralstelle KDV

Im Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland vom 2 3 . Mai 1949 wird als
Grundrecht im Artikel 4 Absatz 3 festgelegt :
»Niemand darf gegen sein Gewissen zum
Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen wer-
den. D as Nähere regelt ein Bundesgesetz.«
19 5 6 führt der Bundestag die Wehrpflicht
(wieder) ein, am 1 . April 19 57 treten die ers-
ten Wehrpflichtigen den (1 2-monatigen)
Dienst bei der Bundeswehr an.

19 5 6
8 Durch die Wehrverfassung und das Wehrpflicht-
ge setz wird die friedensstaatliche Au srichtung des
Grundge setzes aufgehoben . D as Grundrecht der
KDV wird durch die Regelung des Wehrpflichtge-
setze s dem Verwaltungsrecht zugeordnet mit der
Folge , dass KDVer einen Antrag stellen, das Recht
dazu selb st b eweisen und die ses von einem Au s-
schuss der Wehrverwaltung üb erprüfen lassen
müssen .
8 D er Ausschu ss für Wehrdienstverweigerungsfra-
gen der »Arb eitsgemeinschaft D eutscher Friedens-
verb ände« organisiert erste B eratungen für Kriegs-
dienstverweigerer und bereitet die Gründung ei-
ner deutschen Zentralstelle für Recht und Schutz
der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgrün-
den vor.

2 . März 19 57
8 Gründung der Zentralstelle KDV mit 1 1 Mit-
gliedsverb änden; Vorsitzender: Prof. Dr. Friedrich
Wilhelm Siegmund-Schultze ( 1 8 8 5- 1 9 69) ; Sitz der
Zentralstelle KDV in So e st
8 Im M ai legt die Bundesregierung den »Entwurf ei-
nes Ge setzes üb er den zivilen Ersatzdienst« vor, der
eine Dienstdauer von 2 1 Monaten vorsieht. Einsatz-
b ereiche sollen »insb esondere Neulandgewin-
nung, Kultivierung von Ö dland , Anlage von Ein-
richtungen für soziale und karitative Zwecke , fer-
ner Dienst in der öffentlichen Krankenpflege und
b ei der Verhütung und B e seitigung von Schäden,
die durch Naturkatastrophen o der Unglücksfälle
hervorgerufen werden, sowie p assiver ziviler Luft-
schutz« sein .

19 5 8
Zahl der KDV-A n träge: 2. 447 (Bei den h ier a ngege-
benen KDV-Zahlen ist es wich tig zu wissen, dass es
um »registrierte KDV-A n träge« geh t. Bis Mitte 19 7 7
wurden n ur die KDV-A n träge registriert, die nach
der Musterung als A n träge vo n ta uglichen und
verfügbaren Wehrpflich tigen schließlich zu den
Prüfungsa ussch üssen kamen. Das war n ur ein

Teil der A n träge und bedeutete meist a uch erhebli-
che zeitliche Verzögerungen zwischen dem Tag der
A n tragstellung und der Registrierung.

19 59
8 Dr. Heinz Kloppenburg ( 1 9 0 3- 1 9 8 6) wird Vorsit-
zender, Siegmund-Schultze üb ernimmt die Präsi-
dentschaft. D er Sitz der Zentralstelle KDV wird
nach D ortmund an den Wohnsitz Kloppenburgs
verlegt.
8 Die Zentralstelle KDV b etreibt eine kontinuierli-
che Informationsarbeit üb er die Regularien der
KDV-Antragstellung.
Zahl der KDV-A n träge: 3. 25 7

19 60
8 Nach dem Aufb au der Kader für die Bundeswehr
sollen allgemeine Einberufungen b eginnen . D e s-
halb b e schließt der Bunde stag das » Ge setz über
den zivilen Ersatzdienst« . Die Dienstdauer wird auf
1 2 Monate festgesetzt und als Ausgleich für die

Wehrübungen der Soldaten eine zweite Dienstzeit
von neun Monaten . Sie gilt bis zum Zivildienstge-
setz von 1 973 , wird ab er kaum praktiziert, weil e s
nur geringe Wehrübungen gibt und die grob e Un-
gleichbehandlung zu offensichtlich ist. Als Aufga-
b en de s Zivildienste s nennt das Gesetz »insb eson-
dere Dienst in Kranken-, Heil- und Pflege anstalten« .
D er Dienst soll im Regelfall b ei anerkannten Orga-
nisationen abgeleistet werden, die üb erwiegend
gemeinnützigen und mildtätigen Aufgab en die-
nen . Zugeordnet wird die Durchführung de s Er-
satzdienstge setzes dem Bunde sministerium für Ar-
b eit und Sozialordnung. D ass das Ersatzdienstge-
setz gegenüber dem Regierungsentwurf deutlich
gemildert und entschärft wurde , ist auch der ent-
sprechenden Lobbyarb eit der Zentralstelle KDV zu
verdanken .
Zahl der KDV-A n träge: 5. 439

19 61
8 Zum 1 0 . April werden die ersten Kriegsdienstver-
weigerer zum zivilen Ersatzdienst einb erufen .
Zahl der KDV-A n träge: 3. 804

19 62
8 Die D auer de s Grundwehrdienste s wird auf 1 8
Monate verlängert, ebenso die D auer de s zivilen Er-
satzdienste s .
Zahl der KDV-A n träge: 4. 489

19 63
Zahl der KDV-A n träge: 3. 31 1
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1964
Zahl der KDV-A n träge: 2. 7 7 7

1965
Zahl der KDV-A n träge: 3. 43 7

1966
Zahl der KDV-A n träge: 4. 431

1967
8 D as Amt des Vorsitzenden wird abge schafft,
Kloppenburg wird Präsident, Siegmund-Schultze
Ehrenpräsident.
Zahl der KDV-A n träge: 5. 963

1968
8 Nicht nur die Studentenb ewegung sondern ins-
be sondere der Vietnamkrieg und die Entsendung
des Lazarettschiffes Helgoland nach Vietnam
lassen die KDV-Zahlen steigen . D as b egann 1 9 67,
wird ab er erst 1 9 68 b ei den Registrierungen wirk-
sam .
Die Zahl der in diesem Jahr registrierten KDV-A n-
träge liegt bei 1 1. 952.

1969
8 Einrichtung de s Lagers Schwarmstedt für Ersatz-
dienstleistende . Die Dienstleistenden werden in ei-
nem von Stacheldraht umzäunten B arackenkom-
plex untergebracht und mit Bussen in die Dienst-
stellen gefahren . D er Prote st der Ersatzdienstleis-
tenden gegen die se Unterbringung wird von der
Zentralstelle KDV unterstützt. (D as Lager wurde im
Febru ar 1 970 wieder aufgelö st.)
Zahl der KDV-A n träge: 14. 420

1970
8 Kloppenburg wird als Präsident be stätigt, Vize-
präsident wird Pastor Ulrich Finckh .
8 D er frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Hans
Iven wird erster »Bunde sbe auftragter für den zivi-
len Ersatzdienst« .
Zahl der KDV-A n träge: 19. 3 63

1971
8 D as Amt des Vorsitzenden wird wieder einge-
führt, Vorsitzender wird Ulrich Finckh (und bleibt
das bis 2 0 0 3 ) ; der Sitz der Zentralstelle KDV wird
nach Bremen verlegt. Präsident bleibt Kloppen-
burg (bis zu seinem To d 1 9 8 6) .
8 D er Grundwehrdienst wird von 1 8 auf 1 5 Monate
verkürzt, der Zivildienst auf 1 6 Monate .
8 Empfang des Vorstands der Zentralstelle KDV b ei
Bunde spräsident Heinemann .
Zahl der KDV-A n träge: 2 7. 65 7
Bis Ende 19 71 wurden 1 00. 795 A n träge a ufA ner-
kenn ung als Kriegsdienstverweigerer gestellt. A n-
erkenn t wurden bis Ende 19 71 56. 348 Kriegs-
dienstverweigerer.

1972
Zahl der KDV-A n träge: 33. 792; Zahl der KDV-A ner-
kenn ungen: 14. 243

1973
8 Mit dem » 3 . Gesetz zur Änderung de s Gesetze s
über den zivilen Ersatzdienst« wird der »zivile Er-
satzdienst« in »Zivildienst« umb enannt, das Bun-
desamt für den Zivildienst wird errichtet sowie ein
B eirat für den Zivildienst b eim zu ständigen Bun-
desministerium eingerichtet, dem die Zentralstelle
KDV von B eginn an angehört. D er B eirat wird zu j e
einem Drittel von Vertretern der Verb ände der
Dienststellen, der Öffentlichkeit und der KDV ge-
bildet. Die Zentralstelle erreicht, dass unter den
sechs Vertretern der KDV drei ZDL sind .
Zahl der KDV-A n träge: 35. 192; Zahl der KDV-A ner-
kenn ungen: 1 6. 75 7

1974
8 D as Zivildienstgesetz tritt in Kraft. Die zweite
Dienstzeit von neun Monaten wird gestrichen . Je
angefangener tatsächlicher Monat Wehrübungs-
zeit wird p auschal ein Monat an den Zivildienst an-
gehängt, praktisch b edeutet das die Verlängerung
um einen Monat.
8 Hermann Brinkmann b egeht in Verzweiflung
über die Nichtanerkennung als Kriegsdienstver-
weigerer Selb stmord . Seine Todesanzeige er-
scheint am 2 3 . Janu ar in der »Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung« .
8 Im April fordern 2 2 5 kirchliche B eistände auf ei-
nem Kongress »Gegen die Inquisition der Gewis-
sen« in B onn die sofortige Einstellung des Prü-
fungsverfahrens für Kriegsdienstverweigerer.
8 Im M ai versprechen Abgeordnete von SPD und
FDP auf einer Großveranstaltung der KDV-Verb än-
de »Grundrechte schützen« zum 2 5 . Jahrestag de s
Grundgesetze s , die p arlamentarische Initiative für
die Ab schaffung der Prüfungsverfahren zu ergrei-
fen .
8 Im Oktob er schlägt der Verteidigungsminister
vor, das Prüfungsverfahren bis auf Widerruf auszu-
setzen . Die ser Vorschlag geht in die p arlamentari-
sche B eratung .
Zahl der KDV-A n träge: 34. 150; Zahl der KDV-A ner-
kenn ungen: 19. 501

1975
Zahl der KDV-A n träge: 32. 565; Zahl der KDV-A ner-
kenn ungen: 23. 803

1976
8 D er Bundestag be schließt die Aussetzung der
Prüfungsverfahren, der Bundesrat stimmt dage-
gen . D er Bunde spräsident fertigt das Ge setz nicht
au s . E s bleibt b ei den Ausschussverfahren .
Zahl der KDV-A n träge: 40. 618; Zahl der KDV-A ner-
kenn ungen: 1 6. 003

1 3
I / 2 0 0 7
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1977
8 D as Parlament b eschließt eine Neuregelung des
KDV-Anerkennungsverfahrens (»Po stkartenrege-
lung«) , das am 1 . August in Kraft tritt. Die CDU/C SU-
Bundestagsfraktion sowie die Bunde sländer B ay-
ern, B aden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kla-
gen gegen das neue Ge setz und erwirken zunächst
eine einstweilige Anordnung de s Bundesverfas-
sungsgerichts, die das mo difizierte Wehrpflicht-
und Zivildienstge setz am 1 5 . 1 2 . 2 97 7 außer Anwen-
dung setzt.
8 8-Punkte-Plan des Bundesregierung zur Verände-
rung des Zivildienstes , unter anderem Kasernie-
rung aller Zivildienstleistender, heimatferne Ein-
b erufungen, vorrangiger Einsatz in der Alten- und
B ehindertenarb eit und im Katastrophenschutz,
Werbung für den Dienst in der Bunde swehr. Die Zi-
vildienstkaserne Vinckehof in Castrop-Rauxel
wird eingerichtet.
8 Die KDV-Statistik wird heimlich umgestellt. E s
werden nicht mehr die Anträge der tauglichen und
verfügb aren Wehrpflichtigen nach der Musterung
registriert sondern alle Anträge sofort mit Eingang
b eim KWEA, auch vorsorgliche Anträge von Eltern
für B abys und demonstrative Anträge von Rent-
nern etc . Zudem mü ssen die no ch nicht registrier-
ten Anträge mitgezählt werden . D as täu scht eine
»Verweigererflut« vor.
8 D a die Anerkennung als Kriegsdienstverweige-
rer in der Zeit vom 1 . August bis 1 5 . D ezember
durch die Vereinb arung des Zivildienstes erfolgt,
ist die Zahl der Anerkennungen wegen der no ch of-
fenen Verfahren aus den Vorj ahren in die sem Jahr
höher als die Zahl der registrierten Anträge .
Zahl der KDV-A n träge: 69. 969; Zahl der KDV-A ner-
kenn ungen: 81. 831

1978
8 Im Januar streikt ein Drittel der Zivildienstleis-
tenden einen Tag lang gegen die Kasernierungsplä-
ne im Zivildienst, 1 2 . 0 0 0 Menschen kommen am
nächsten Tag zu einer D emonstration nach D ort-
mund . Auf der Kundgebung spricht Herbert Fröh-
lich vom Vorstand der Zentralstelle KDV.
8 Peter Tobiassen b eginnt als studentische Aushil-
fe seine Tätigkeit bei der Zentralstelle KDV und ist
bis heute dort als Geschäftsführer tätig .
8 D as Bunde sverfassungsgericht erklärt die KDV-
Neuregelung als mit dem Grundgesetz unverein-
b ar. Erst im Nachhinein gelingt e s der Zentralstelle
KDV und vor allem ihrem Vorsitzenden Finckh
nachzuweisen, dass die von der Regierung dem Ge-
richt vorgelegten Zahlen, die das Urteil stützten,
ein statistischer B etrug waren . Während zuvor nur
die KDV-Anträge registriert wurden und in den Sta-
tistiken ausgewiesen wurden, die von tauglichen
Wehrpflichtigen kamen und die keine Wehrdienst-
ausnahme b eanspruchen konnten, wurden nun al-
le KDV-Anträge in der Statistik ausgewiesen, ohne
dass die Regierung die Umstellung deutlich mach-

te . D adurch entstand der Eindruck, dass die Zahl
der Kriegsdienstverweigerer enorm ange stiegen
war, gleichzeitig ab er nicht genügen Zivildienst-
plätze zu Verfügung stünden, so dass j eder aner-
kannte Kriegsdienstverweigerer auch zum Zivil-
dienst herangezogen werden kann .
8 Mit dem Urteil des Bunde sverfassungsgerichts
gilt wieder die alte Gesetze slage , nach der j eder
Kriegsdienstverweigerer in ein mündliches Gewis-
sensprüfungsverfahren muss . Die se Praxis wird
von der Zentralstelle KDV als Inquisition gegeißelt.
8 Totale Kriegsdienstverweigerer schließen sich
zur Gruppe »Kollektiver Gewaltfreier Widerstand
gegen Militarismu s« zusammen . Die Gruppe wird
Mitgliedsverb and in der Zentralstelle KDV.
8 Die Zahl der registrierten sinkt, weil die Statistik
wieder auf bisherige Registrierung umge stellt
wird (Eingang beim Ausschu ss für Kriegsdienst-
verweigerung) . Außerdem hat das Bundesverfas-
sungsgericht alle KDV-Anerkennungen aus der Zeit
vom 1 . August bis 1 5 . D ezemb er 1 97 7 rückgängig
gemacht. Nur wer schon einen Ersatzdienst ange-
treten hat, bleibt als KDV anerkannt. Aus die sem
Grunde sinkt die Ge samtzahl der Anerkennanten
Kriegsdienstverweigerer in die sem Jahr trotz der
Anerkennungen, die natürlich auch 1 978 erfolgten .
Zahl der KDV-A n träge: 3 6. 986; Zahl der KDV-A n-
erkenn ungen: (m in us) -42. 541

1979
8 Die B ro schüre »Theorie eine s Grundrechts − Pra-
xis einer Wehrbehörde« veröffentlicht, in der 2 0
wortgleiche Ablehnungsb escheide des Prüfungs-
ausschusse s Ravensburg abgedruckt werden .
Zahl der KDV-A n träge: 45. 545; Zahl der KDV-A ner-
kenn ungen: 3 0. 750

1980
Zahl der KDV-A n träge: 54. 193; Zahl der KDV-A ner-
kenn ungen: 33. 483

1981
8 Kongress »Menschenrecht Gewissensfreiheit«
mit 3 8 0 Teilnehmern in Köln . Ulrich Finckh sagt in
seiner Eröffnungsrede : »An dem zentralen Punkt
der Gewissensfreiheit erleb en wir Tag für Tag un-
seren Staat als Unrechtsstaat. An j edem Arb eitstag
werden über 2 5 0 mal junge Menschen unter Verlet-
zung ihrer Menschenwürde ausgefragt, über 1 5 0
mal abgewie sen . « Zu der geplanten Politikerrunde
erscheint trotz vorheriger schriftlicher Zusagen
kein Abgeordneter.
Zahl der KDV-A n träge: 58. 051; Zahl der KDV-A ner-
kenn ungen: 3 0. 008

1982
8 Die Zentralstelle KDV b e steht 2 5 Jahre . Am 5 ./6 .
März findet im Bremer Gewerkschaftshaus und im
Bremer Rathau s die Jubiläumsveranstaltung statt.
Die Zahl der Mitgliedsorganisationen ist auf 2 5 an-
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gewachsen, monatlich wenden sich 4 0 0 Ratsu-
chende an die Zentralstelle KDV. Die Zentralstelle
KDV wird als gemeinnützige Einrichtung aner-
kannt.
8 D er Vorsitzende de s Prüfungsausschusse s Ra-
vensburg wird in den Ruhe stand versetzt, als durch
eine Anfrage im Bunde stag bekannt wurde , dass er
bis 1 945 am Volksgerichtshof ge arb eitet und geur-
teilt hatte .
Zahl der KDV-A n träge: 59. 7 76; Zahl der KDV-A ner-
kenn ungen: 33851

1983
Zahl der KDV-A n träge: 68. 334; Zahl der KDV-A ner-
kenn ungen: 1 7. 796

1984
8 D as von der CDU/CSU/FDP-Ko alition b eschlo s-
sene KDV-Neuregelungsgesetz tritt in Kraft, mit
dem für alle KDV-Antragsteller, die zum ersten Mal
einen KDV-Antrag stellen und nicht b ereits zur
Bunde swehr einberufen sind , ein schriftliche s An-
erkennungsverfahren etabliert wird . D er Zivil-
dienst dauert 2 0 Monate , die B ereitschaft, den um
ein Drittel gegenüb er dem Grundwehrdienst län-
geren Zivildienst als »lästige Alternative« zu leisten,
wird als B eleg für die »Ernsthaftigkeit der Gewis-
sensentscheidung« b etrachtet.
Zahl der KDV-A n träge: 43. 8 75; Zahl der KDV-A ner-
kenn ungen: 40. 631

1985
8 Die Normenkontrollklage gegen die KDV-Neure-
gelung von den Bundesländern B remen, Hamburg,
He ssen und Nordrhein-We stfalen sowie 1 9 6 Bun-
destagsabgeordneten entscheidet das Bunde sver-
fassungsgericht mehrheitlich negativ (mit den b e-
achtlichen Sondervoten der Richter Mahrenholz
und B ö ckenförde) und stellt die Vereinb arkeit de s
Gesetze s mit dem Grundge setz fe st.
Zahl der KDV-A n träge: 53. 90 7; Zahl der KDV-A ner-
kenn ungen: 55. 1 78

1986
D as vom Parlament b eschlo ssene » Ge setz zur Ver-
be sserung der Wehrgerechtigkeit und Verlänge-
rung der D auer des Grundwehrdienste s« sieht die
Verlängerung de s Grundwehrdienstes ab Mitte
1 9 89 von 1 5 auf 1 8 Monate vor.
Zahl der KDV-A n träge: 58. 963; Zahl der KDV-A ner-
kenn ungen: 5 7. 752

1987
Zahl der KDV-A n träge: 62. 81 7; Zahl der KDV-A ner-
kenn ungen: 52. 3 05

1988
Zahl der KDV-A n träge: 7 7. 048; Zahl der KDV-A ner-
kenn ungen: 58. 614

1989
8 Die b eschlo ssene Wehrdienstverlängerung von
1 5 auf 1 8 Monate wird rückgängig gemacht (und
per Gesetz für einen Zeitraum von drei Jahren aus-
gesetzt) .
Zahl der KDV-A n träge: 7 7. 398; Zahl der KDV-A ner-
kenn ungen: 79. 435

1990
8 Die DDR erlässt die Zivildienstverordnung, die
mit einer einfachen KDV-Erklärung auskommt.
8 Mit dem Anschlu ss der DDR gelten alle B RD-KDV-
Regelungen auch in den neuen Bunde sländern .
Die in der DDR nach dem Sturz der SED-Herrschaft
praktizierte lib erale Regelung, wonach eine einfa-
che Erklärung ausreichend war, um nicht zum Mili-
tär einb erufen zu werden (DDR-Zivildienstverord-
nung) , wird nicht für eine Lib eralisierung genutzt.
8 D er 2 + 4-Vertrag legt die Ob ergrenze der (gesamt-
deutschen) Bunde swehr auf 370 . 0 0 0 Soldaten fe st.
Die Grundwehrdienstdauer wird von 1 5 auf 1 2 Mo-
nate verkürzt, die D auer des Zivildienstes auf 1 5
Monate reduziert.
8 Wehrdiensttotalverweigerer, B ausoldaten und
Zivildienstleistende der DDR werden als Kriegs-
dienstverweigerer auch in der B RD anerkannt. Die
Zentralstelle KDV informiert mit zigtausend Flug-
blättern und Informationsbro schüren in der ehe-
maligen DDR und B erlin üb er die neue Rechtslage .
8 Die Mitgliederversammlung der Zentralstelle
KDV legt als gemeinsames zentrales Ziel die Ab-
schaffung der Wehrpflicht fe st.
Zahl der KDV-A n träge: 74. 3 09; Zahl der KDV-A ner-
kenn ungen: 82. 551

1991
8 Mitte Janu ar beginnt der Golfkrieg (Operation
»D esert Storm« , B efreiung Kuwaits von irakischer
B e setzung) . Die ser Krieg vornehmlich der USA, an
dem D eutschland finanziell, j edo ch nicht mit eige-
nen Soldaten b eteiligt war, führt zu einer Verdop-
pelung der Zahl der KDV-Anträge auf 1 5 1 . 2 1 4 (Zahl
der KDV-Anerkennungen : 65 . 9 2 1 ) . Ein erheblicher
Anteil davon sind die Anträge von Re servisten, de-
ren Zahl sich gegenüb er dem Vorj ahr auf üb er
37. 0 0 0 versechsfacht.
8 Die Vizepräsidentin des Bundestage s Renate
Schmidt gibt zum Internationalen Tag der Kriegs-
dienstverweigerer einen Empfang für die Zentral-
stelle KDV, ein wichtiger Schritt zur Würdigung der
Arb eit.

1992
Zahl der KDV-A n träge: 133. 856; Zahl der KDV-A n-
erkenn ungen: 218. 526

1993
8 D er ehemalige Bundesverfassungsrichter Dr.
Helmut Simon wird Präsident der Zentralstelle
KDV.
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Zahl der KDV-A n träge: 131. 05 7; Zahl der KDV-A n-
erkenn ungen: 125. 9 76

1994
8 Fachtagung »Allgemeine Dienstpflicht − Falsche
Antwort auf richtige Fragen«
8 D as Bunde sverfassungsgericht billigt Auslands-
einsätze der Bunde swehr im Rahmen von Uno und
Nato (mit Parlamentsvorb ehalt) .
Zahl der KDV-A n träge: 125. 765; Zahl der KDV-A n-
erkenn ungen: 120. 042

199 5
8 Fachtagung »D er Widerstreit zwischen Wehr-
pflicht und Gewissen«
Zahl der KDV-A n träge: 1 60. 569; Zahl der KDV-A n-
erkenn ungen: 1 72. 144

199 6
8 Die Grundwehrdienstdauer wird von 1 2 auf 1 0
Monate verkürzt, die D auer des Zivildienstes auf 1 3
Monate reduziert.
8 Maßgebliche B eteiligung an der Gründung des
Trägerkreise s »Friedens- und KDV-Kongress O sna-
brück 1 9 9 8« zur Vorb ereitung eines internationa-
len Kongre sses aus Anlass de s 3 5 0 . Jahre stages des
Westfälischen Friedens in O snabrück
Zahl der KDV-A n träge: 156. 763; Zahl der KDV-A n-
erkenn ungen: 134. 50 7

1997
8 Fachtagung »Kriegsdienstverweigerung in Euro-
p a«
Zahl der KDV-A n träge: 154. 9 72; Zahl der KDV-A n-
erkenn ungen: 142. 747

1998
8 Pfingsten : »Friedens- und Kriegsdienstverweige-
rer-Kongress O snabrück 1 9 9 8«
8 Fachtagung „Zukunft der Wehrpflicht - Entschei-
dung im neuen Bunde stag"
Zahl der KDV-A n träge: 1 71. 65 7; Zahl der KDV-A n-
erkenn ungen: 13 7. 141

1999
8 Empfang de s Vorstands der Zentralstelle KDV b ei
Bundespräsident Rau .
Zahl der KDV-A n träge: 1 74. 347; Zahl der KDV-A n-
erkenn ungen: 141. 490

2 0 0 0
8 Fachtagung »Geht es ohne Zivis nicht? − Die Zu-
kunft des Zivildienste s«
8 Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Renate
Schmidt wird Präsidentin der Zentralstelle KDV
und lö st in diesem Amt Helmut Simon ab .
8 D er Präsident de s Bundestage s Wolfgang Thierse
gibt zum Internationalen Tag der Kriegsdienstver-
weigerer einen Empfang für ausländische Kriegs-
dienstverweigerer.

8 Die Zivildienstdauer wird auf 1 1 Monate ver-
kürzt.
Zahl der KDV-A n träge: 1 72. 685; Zahl der KDV-A n-
erkenn ungen:146. 099

2 0 01
8 Wegen der zunehmenden Einb erufungsunge-
rechtigkeit − Kriegsdienstverweigerer werden zu
einem höheren Anteil zur Zivildienstleistung he-
rangezogen als Nicht-KDVer zum Grundwehr-
dienst − startet die Zentralstelle KDV die Informati-
onskamp agne »Wehrdienst? − Zivildienst? − NULL-
Dienst ! « , mit der sie dazu rät, einen KDV-Antrag erst
dann zu stellen, wenn tatsächlich eine Einb erufung
zur Bundeswehr erfolgt. Wegen de s verringerten
Personalb edarfs der Bunde swehr b esteht in die-
sem Fall eine Chance von 5 0 Prozent, keinen Einb e-
rufungsb escheid zur Bundeswehr zu erhalten und
somit keinerlei Dienst leisten zu mü ssen . B ei
schneller und damit rechtzeitiger KDV-Antragstel-
lung nach Erhalt eine s Einberufungsb e scheide s
zur Bundeswehr hindert die se die Einb erufung, so
dass das KDV-Anerkennungsverfahren mit größter
Aussicht auf Erfolg in Ruhe b etrieb en werden
kann . Die Anzahl der KDV-Anträge verringert sich
in den Folgej ahren nach B ekanntwerden der Infor-
mation und der Rahmenb edingungen b ei den B e-
troffenen .
8 Studie »Die Neuausrichtung der Bundeswehr
und die Frage der Wehrgerechtigkeit«
Zahl der KDV-A n träge: 182. 420; Zahl der KDV-A n-
erkenn ungen: 153. 212

2 0 02
8 Renate Schmidt wird Bunde sministerin für Fami-
lie , Senioren, Frauen und Jugend und legt ihr Amt
als Präsidentin der Zentralstelle KDV nieder. Ihre
Nachfolgerin wird die Lande sbischöfin Dr. Margot
Käßmann .
8 Die Grundwehrdienstdauer wird auf 9 Monate
verkürzt, die Zivildienst-D auer auf 1 0 Monate .
Zahl der KDV-A n träge: 189. 644; Zahl der KDV-A n-
erkenn ungen: 153. 925

2 0 03
8 Ulrich Finckh kandidiert nach über 3 0 Jahren als
Vorsitzender nicht erneut, seine Nachfolge tritt die
bisherige stellvertretende Vorsitzende , die Rechts-
anwältin B arb ara Kramer au s Wolfenbüttel, an .
8 Mit dem neuen KDV-Ge setz ist für die staatliche
Anerkennung aller Kriegsdienstverweigerer au s-
schließlich das Bunde samt für den Zivildienst zu-
ständig, die Ausschü sse und Kammern für KDV
werden aufgelö st.
8 Die Ge schäftsstelle der Zentralstelle KDV wird
nach B ockhorn (Landkreis Friesland) an den
Wohnort de s Geschäftsführers Peter Tobiassen ver-
legt.
Zahl der KDV-A n träge: 1 70. 745; Zahl der KDV-A n-
erkenn ungen: 147. 809
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2 0 04
8 Die Zivildienstdauer wird auf 9 Monate verkürzt
und entspricht damit erstmals wieder den Vor-
schriften des Grundgesetze s , das im Artikel 1 2 a Ab-
satz 2 be stimmt : »Die D auer de s Ersatzdienstes darf
die D auer des Wehrdienstes nicht üb ersteigen . «
Zahl der KDV-A n träge: 154. 1 63; Zahl der KDV-A n-
erkenn ungen: 1 15. 7 79

2 0 0 5
8 Studie „Wehrgerechtigkeit 2 0 0 5 "
Zahl der KDV-A n träge: 139. 53 6; Zahl der KDV-A n-
erkenn ungen: 1 00. 9 71

2 0 0 6
Zahl der KDV-A n träge: 140. 756; Zahl der KDV-A n-
erkenn ungen: 96. 67 7
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Klaus Pfisterer

KDV-Statistik 2 006

ie Zahl der KDV-Anträge ist 2 0 0 6 um 0 , 7 %
auf 1 4 0 . 75 6 Anträge (Vorj ahr: 1 39 . 5 3 6) ge-

stiegen, die Zahl der Anerkennungen von 1 0 0 . 97 1
(2 0 0 5 ) um 4 , 2 % auf 9 6 . 67 7 ge sunken (siehe Tabel-
le a uf der nächsten Seite) . D ab ei ist die Zahl der
KDV-Anträge von Ungedienten um knapp 1 , 5 % auf
1 2 9 . 2 5 0 (Vorj ahr 1 3 1 . 1 02 ) gefallen, die der Vor-
benachrichtigten und Einb erufenen um 4 1 , 5 % auf
8 . 9 1 5 (Vorj ahr: 6 . 3 0 3 ) und die der verweigernden
Soldaten eb enfalls auf 2 . 2 69 (Vorj ahr 1 . 6 39) , ein
Plus von 3 8 , 4 % , gestiegen . Die Zahl der Mu sterun-
gen − hier gibt das Bunde sverteidigungsministeri-
um nur no ch gerundete Zahlen an − sank auf
3 60 . 0 0 0 (Vorj ahr: 37 1 . 4 0 0) .

Zahl der Musterungen

Vergleicht man die Gesamtzahl der Mu sterun-
gen im Jahr 2 0 0 6 mit der Gesamtzahl der vergeb e-
nen Tauglichkeitsgrade , so fällt auf, dass 1 3 . 0 0 0
Wehrpflichtige (Vorj ahr 2 5 . 760) fehlen . Diese
Wehrpflichtigen sind zwar gemustert worden,
ab er e s wurde der Tauglichkeitsgrad no ch nicht ab-
schließend festgestellt. Die Gründe dafür dürften
Zusatzuntersuchengen b ei Fachärzten o der Wider-
sprüche gegen die Mu sterungsb escheide sein .

Lediglich 5 9 , 9 % der Gemusterten waren taug-
lich (2 0 8 . 0 0 0 Wehrpflichtige) , 1 09 . 0 0 0 (3 1 , 4 %)
wurden als nicht wehrdienstfähig eingestuft. Vorü-
b ergehend nicht wehrdienstfähig waren 3 0 . 0 0 0
Wehrpflichtige (8 , 7 %) . Legt man die Tauglichkeits-
quote zugrunde , werden von diesen 3 0 . 0 0 0 rund
1 2 . 0 0 0 weitere Wehrpflichtige letztlich als untaug-
lich ausgemustert. Die s ergibt insge samt eine Un-
tauglichkeitsquote von 3 4 , 9 % (Vorj ahr 3 4 , 3 % , da-
vor 3 3 , 8 %) .

Zudem bleibt festzuhalten : Im Jahr 2 0 0 6 stan-
den rund 45 3 . 60 0 Wehrpflichtige zur Musterung
an . D avon wurden knapp 9 4 . 0 0 0 Wehrpflichtige
nicht gemu stert, weitere 1 2 1 . 0 0 0 untauglich ge-
mustert. Somit müssen von vorne herein rund
2 1 5 . 0 0 0 Wehrpflichtige keinerlei Dienst leisten .

Kommentar

Die Zahl der KDV-Anträge ist
2 0 0 6 auf dem Nive au de s Vor-
j ahre s geblieben . Immer mehr
Wehrpflichtige warten ab , ob
sie tauglich gemustert werden
und die Bundeswehr sie tat-
sächlich zum Dienst einb eruft.
So erklärt sich die hohe Zahl
der Verweigerungen von Vor-
b enachrichtigten und Einb e-
rufenen . Die Zahl der verwei-
gernden Soldaten stieg eb en-
falls . Offensichtlich merkten
zahlreiche Wehrpflichtige erst
als Soldat, dass sie falschen Ver-
lo ckungen seitens der Bundes-

wehr aufge se ssen sind , wenn sie im Rahmen der
Grundausbildung plötzlich merken, dass sie ler-
nen, Menschen umzubringen .

B ei den Musterungen zeigte sich dasselbe B ild
wie in den Vorj ahren . Die Zahl der Verfügb aren
wird b ewusst klein gehalten . Eine immer größere
Zahl an verfügb aren Wehrpflichtigen wird erst gar
nicht gemustert, und von den gemusterten Wehr-
pflichtigen wird ein gutes Drittel für untauglich er-

Quelle : Pressestelle B MVg ( 1 3 . 0 3 . 2 0 07) ; * enthalten auch die T3-Gemusterten

Monat 2 0 02 2 0 03 2 0 04 2 0 0 5 2 0 0 6

Janu ar 3 4 . 3 9 3 3 5 . 0 3 1 3 4 . 3 1 1 3 3 . 8 70 3 5 . 0 0 0
Febru ar 3 1 . 4 0 1 3 2 . 69 3 3 1 . 7 79 3 3 . 8 3 0 3 2 . 0 0 0
März 3 1 . 0 68 3 2 . 2 9 5 4 1 . 8 7 2 3 2 . 9 4 0 3 7 . 0 0 0
April 3 3 . 9 89 3 1 . 4 4 5 3 2 . 2 6 3 3 4 . 4 0 0 2 6 . 0 0 0
Mai 2 6 . 9 0 5 2 5 . 9 3 3 2 7 . 7 5 2 2 6 . 60 0 3 1 . 0 0 0

Juni 3 2 . 88 7 2 8 . 4 2 3 3 1 . 8 80 3 3 . 2 9 0 2 2 . 0 0 0
Juli 3 2 . 8 3 8 3 7 . 0 1 9 3 3 . 8 3 8 2 9 . 2 1 0 2 8 . 0 0 0
Augu st 2 9 . 8 5 2 2 7 . 4 8 2 2 8 . 8 3 4 2 8 . 4 8 0 2 9 . 0 0 0
Septemb er 3 1 . 7 1 1 3 4 . 3 6 3 3 3 . 2 7 5 3 1 . 5 1 0 2 9 . 0 0 0
Oktob er 3 3 . 0 3 4 2 9 . 8 7 1 3 0 . 868 2 9 . 0 5 0 3 0 . 0 0 0
Novemb er 3 5 . 2 6 1 3 1 . 1 8 1 3 2 . 0 8 5 3 0 . 0 5 0 3 6 . 0 0 0
D ezemb er 2 5 . 3 4 3 2 7 . 0 1 6 2 8 . 1 4 1 2 8 . 1 70 2 5 . 0 0 0
Gesamt 3 78 . 6 79 3 7 2 . 7 5 2 3 86 . 89 8 3 7 1 . 4 0 0 3 60 . 0 0 0
d avon
Abgeschl . Verfahr. 3 6 5 . 9 5 7 3 6 3 . 3 1 1 3 69 . 74 5 3 4 5 . 84 0 3 4 7 . 0 0 0
Wehrdienstfähig 3 0 4 . 0 8 7 2 3 5 . 3 1 9 2 3 5 . 676 2 1 1 . 3 4 0 2 0 8 . 0 0 0
Vorüb ergehend 1 1 . 6 70 1 0 . 89 0 9 . 0 89 2 5 . 760 3 0 . 0 0 0
nicht WD -fähig
Nicht WD -fähig 5 0 . 2 0 0 1 1 7. 1 0 2 * 1 2 4 . 9 8 0 * 1 0 8 . 74 0 1 0 9 . 0 0 0
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Jürgen Kohlheim

Wehrgerechtigkeit und Grundgesetz
Zur Verfassungswidrigkeit der Wehrpflicht

ie B eschäftigung mit der Wehrgerechtig-
keit und ihrer Verankerung im Grundge-

setz ist in der politischen Diskussion nicht neu .
Auslö ser der zunehmend kontrovers geführten
derzeitigen Diskussion um die Wehrpflicht sind
neb en der immer wieder gestellten Frage der
Wehrgerechtigkeit vor allem die sicherheitspoliti-
schen Veränderungen, ab er auch die Haushaltspro-
bleme der Bundesrepublik.

D er Wegfall der unmittelb aren militärischen B e-
drohung de s Territoriums der Bundesrepublik und
die Verlagerung de s Schwerpunktes zu Auslands-
einsätzen der Bundeswehr, die gut ausgebildete ,
profe ssionelle Soldaten erfordern, stellen die B ei-
b ehaltung der allgemeinen Wehrpflicht infrage .

Die aufgrund der insgesamt verkleinerten Streit-
kräfte und der starken Inanspruchnahme de s
Rechts auf Kriegsdienstverweigerung ge sunkene
Zahl der tatsächlich Wehrdienst leistenden jungen
Männer vermittelt vielen ein Gefühl der Ungerech-
tigkeit : D enn inzwischen leistet nur no ch eine Min-
derheit der männlichen B evölkerung einen »Dienst
für die Gemeinschaft« . Die Zahlen im einzelnen
sind Ihnen b ekannt; selb st wenn man der offiziel-
len »Schönrechnerei« de s Verteidigungsministeri-
ums folgt, bleib en − wie die von demselb en Minis-
terium im Bunde stag b ekannt gegeb enen Zahlen
deutlich belegen − nur no ch so wenige tatsächlich
Wehrdienst leistende junge Männer, dass die Ge-
rechtigkeitslücke offenkundig ist.

klärt. Legt man die tatsächlichen Einb erufungszah-
len für den Grundwehrdienst (60 . 0 0 0) und Zivil-
dienst (8 1 . 0 0 0) zugrunde , dann leistet nur rund ein
Viertel eine s Geburtsj ahrgangs überhaupt einen
Dienst. D a knapp die Hälfte der tauglich Gemu ster-
ten einen KDV-Antrag stellt, zeigen die Einb eru-
fungszahlen, dass Kriegsdienstverweigerer unver-
hältnismäßig mehr zum Dienst herangezogen wer-
den . Auch die SPD/CDU/CSU-Regierung b enach-
teiligt Kriegsdienstverweigerer.

Wie wenig KDV-Antragszahlen aussagen, sieht
man an der Zahl der Anerkennungen . B ekanntlich

wird inzwischen praktisch j eder, der die Antrags-
unterlagen einreicht und auf eventuelle schriftli-
che Rückfragen des Bundesamte s antwortet, auch
als Kriegsdienstverweigerer anerkannt. D enno ch
führen j ede s Jahr einige Zehntau send Anträge
nicht zum Erfolg. Die Erklärung ist einfach. Wer vor
o der b ei der Musterung verweigert, de ssen Antrag
wird gezählt. Stellt sich b ei der Musterung heraus,
dass der Antragsteller als untauglich gilt, wird der
Antrag mangels Rechtsschutzb edürfnis nicht wei-
ter be arbeitet. Wer in der politischen Diskussion
um die Wehrgerechtigkeit mit den KDV-Antrags-

zahlen statt mit
der Zahl der aner-
kannten Kriegs-

dienstverweige-
rer argumentiert,
täuscht die Öf-
fentlichkeit.

Kla us Pfisterer
ist KDV-Rech ts-
beistand und
Sprecher des
DFG- VK-
Landesverba n-
des Baden- Würt-
tem berg.

Kr
ie

gs
di

e
ns

tv
er

w
ei

g
er

u
n

g KDV-Anträge 2 0 0 6; Quellen : BAZ-Pre sse stelle ( 1 2 . 0 2 . 2 0 07) und B MVg, Presse- und Informationsstab
( 1 3 . 0 3 . 2 0 07) ; Zahlen 2 0 0 1 -2 0 0 5 : Archiv

Monat Unge- Vorbe- Solda- Reser- Gesamt D avon Aner-
diente nach./ ten visten Zweit- kennun-

Einbe- Anträ- gen
rufen ge

Janu ar 1 4 . 76 2 8 7 1 3 0 7 3 7 1 5 . 9 7 7
Febru ar 1 4 . 7 76 9 9 2 2 2 2 3 5 1 6 . 0 2 5
März 1 1 . 5 7 1 7 2 6 67 4 0 1 2 . 4 0 4
April 8 . 4 3 9 666 2 6 3 1 7 9 . 3 8 5
Mai 9 . 8 1 0 89 4 2 1 0 2 9 1 0 . 9 4 3

Juni 8 . 6 3 3 88 7 80 2 0 9 . 6 2 0
Juli 8 . 676 5 4 6 3 1 4 3 1 9 . 5 67
Augu st 8 . 4 4 2 5 4 1 2 0 3 2 8 9 . 2 1 4
Septemb er 1 1 . 6 1 5 5 6 2 6 1 3 2 1 2 . 2 70
Oktob er 9 . 2 89 7 2 2 2 5 6 2 5 1 0 . 2 9 2
Novemb er 1 1 . 4 5 5 7 5 4 2 2 7 1 8 1 2 . 4 5 4
D ezemb er 1 1 . 78 2 7 5 4 5 9 1 0 1 2 . 60 5
Summe 2 0 0 6 1 2 9 . 2 5 0 8 . 9 1 5 2 . 2 69 3 2 2 1 4 0 . 7 5 6 2 . 3 0 0 9 6 . 67 7
2 0 0 5 1 3 1 . 1 0 2 6 . 3 0 3 1 . 6 3 9 4 9 2 1 3 9 . 5 3 6 2 . 0 70 1 0 0 . 9 7 1
2 0 0 4 1 5 0 . 2 7 3 1 . 2 9 6 1 . 9 3 6 6 5 8 1 5 4 . 1 6 3 2 . 3 79 1 1 5 . 7 79
2 0 0 3 1 6 3 . 5 4 8 4 . 6 2 7 1 . 8 5 9 7 1 1 1 70 . 74 5 3 . 5 1 0 1 4 7 . 80 9
2 0 0 2 1 78 . 3 5 4 8 . 1 2 8 2 . 3 2 2 84 0 1 89 . 64 4 3 . 4 7 3 1 5 2 . 9 2 5
2 0 0 1 1 70 . 7 3 4 8 . 2 1 0 2 . 4 5 2 1 . 0 2 4 1 8 2 . 4 2 0 3 . 2 3 0 1 5 3 . 2 1 2
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rechtliche Grundpflichten« für den Bürger han-
delt ; e s hat ab er zugleich dargestellt, dass der Er-
satzdienst weder die Gewissensfreitheit einschrän-
ken darf no ch in irgendeinem Zu sammenhang mit
der Bunde swehr stehen darf.

Und es hat ge sagt, dass die D auer des Ersatz-
dienstes der Wehrdienstdauer entsprechen müsse .
Dies ist nun nach heutiger Rechtslage − endlich −
erreicht, war früher ab er lange Jahre nicht der Fall,
weil zu dem Wehrdienst die Wehrübungen gezählt
wurden − obwohl längst nicht j eder Wehrdienst-
leistende anschließend auch Wehrübungen ab sol-
vieren musste , so dass sich regelmäßig ein deutlich
längerer Zivil(Ersatz-) dienst ergab . Dieser Ge-
sichtspunkt spielte dann ab er in den Verfahren auf
Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer eine b e-
deutsame Rolle , weil die Rechtsprechung regelmä-
ßig den längeren Zivildienst als »Inanspruchnahme
einer lästigen Alternative« zugunsten der getroffe-
nen Gewissensentscheidung wertete .

Art. 3 GG − Gleichbehandlung

Art. 1 2 a GG üb erlässt die nähere Au sge staltung de s
Dienste s einem Bunde sge setz . Die s ist im Wehr-
pflicht- und im Zivildienstgesetz (WPflG und ZD G)
so dann geschehen; b eide sind häufig ge ändert und
an die gerade herrschenden Zeitläufte bzw. politi-
schen Vorgab en angep asst worden . Entscheidend
ist ab er, dass beide Ge setze dem aus Art. 3 GG fol-
genden Grundsatz der Gleichb ehandlung ver-
pflichtet sind . Die s b edeutet zunächst, dass e s nicht
im B elieb en des einzelnen steht, ob und welchen
Dienst er wie leisten mö chte ; aber genau so wenig
steht e s im B elieb en der Wehrb ehörden zu b e stim-
men, wer wann wie Dienst zu leisten hat. Entschei-
dungen der Wehrb ehörden müssen willkürfrei er-
gehen, sie dürfen und müssen j eden vom Gesetz er-
fassten Bürger gleichermaßen treffen . Die Heran-
ziehung zum Wehrdienst und ebenso zum Zivil-
dienst fordert eine gleichmäßige Heranziehung al-
ler. D as Bundesverfassungsgericht hat dies mit
dem B egriff der »Pflichten- und Lastengleichheit«
charakterisiert. D arau s folgt, dass Wehrdienstaus-
nahmen zwar grundsätzlich möglich sind , denn
nur Gleiches muss gleich b ehandelt werden . Ab er
wegen der Verpflichtung zu einem staatlichen
Zwangsdienst setzen Wehrdienstau snahmen eine
gesetzliche Regelung voraus , und zwar in Form ei-
ner engen und konkreten normativen Ausgestal-
tung . D ass Wehrdienstausnahmen im Erlasswege
unzulässig sind , hat das Bundesverwaltungsgericht
in schöner Regelmäßigkeit immer wieder betont ;
ab er genau so regelmäßig hat sich die Wehrverwal-
tung hieran nicht gehalten und immer neue so ge-
nannte administrative Wehrdienstausnahmen ge-
schaffen, die von den Kreiswehrersatzämtern mit
unterschiedlicher Intensität b eachtet o der sogar
noch ausgedehnt worden sind − j e nach B edarf.
Und dies , obwohl das Bundesverwaltungsgericht

Zudem setzt der enge Finanzrahmen für die Ver-
teidigungsau sgab en im Haushalt sowohl dem Um-
fang der Streitkräfte wie auch der für die neuen
Aufträge erforderlichen mo dernen Au srüstung
Grenzen .

Dies sind b eide s Ge sichtspunkte , die unmittel-
b ar auf die Wehrgerechtigkeit Auswirkungen ha-
ben, weil sie die Zahl der Einzub erufenden aus Kri-
terien heraus b egrenzt, die mit der Forderung nach
Leistung eines Zwangsdienstes für alle nicht mehr
zu vereinb aren sind . Folge die ser Entwicklung sind
allgemeine Reduzierungen, die letztlich nicht
mehr nur durch Verkürzungen des Wehrdienste s
aufgefangen werden können, sondern durch die
zwingend erforderliche Reduzierung der tatsächli-
chen Einb erufungszahlen in eine sinkende Wehr-
gerechtigkeit münden .

Eine Lö sungsmöglichkeit des Sp agats zwischen
Wehrgerechtigkeit und militärischen bzw. finan-
ziellen B elangen wäre die Ab schaffung o der Aus-
setzung der Wehrpflicht − wie dies in anderen Län-
dern Europ as b ereits geschehen ist.

Die Entscheidung für o der wider die Wehr-
pflicht bleibt ab er immer eine politische Entschei-
dung. Allein der politische Wille b ezüglich einer
B eteiligung möglichst aller Bürger an der Sicher-
heit unseres Landes − vielleicht auch der Frauen? −
ist ausschlaggebend für die se Entscheidung. Ein
Fortbe stehen der Wehrpflicht lässt sich ab er nur
dann rechtfertigen, wenn − anders als die s heute
der Fall ist − die Heranziehung der Wehrgerechtig-
keit entspricht, so wie sie aus dem Grundge setz ab-
zuleiten ist.

Art. 4 Abs . 3 und Art. 1 2 a GG −
Gewissensentscheidung und Wehrpflicht

D as Grundge setz trifft zunächst eine verfassungs-
rechtliche Grundentscheidung für die militärische
Landesverteidigung. E s gibt aber nicht zwingend
vor, wie diese sicher zu stellen ist. Art 1 2 a GG b e-
stimmt dann, dass Männer − also kein Zwangs-
dienst für Frauen − zum Dienst in den Streitkräften
o der einem Zivilschutzverb and verpflichtet wer-
den können. Er trifft sodann in Ab s . 2 − und dies ist
ganz wesentlich − Regelungen für einen Ersatz-
dienst, denn b ereits in Art. 4 Ab s . 3 GG ist eindeutig
po stuliert, dass niemand gegen sein Gewissen zum
Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden
darf. Schließlich werden in Ab s . 3 Regelungen für
den Verteidigungsfall getroffen, in dem auch ande-
re Personen zu Dienstleistungen für Zwecke der
Verteidigung herangezogen werden können; und
zu guter Letzt kommen in Ab s . 4 auch die Frauen für
Dienstleistungen im zivilen wie militärisch S ani-
tätswesen an die Reihe − allerdings immer nur
nachrangig und niemals mit der Waffe .

D as Bundesverfassungsgericht hat in ganz frü-
hen Entscheidungen b ereits davon ge spro chen,
dass es sich b ei die sen Pflichten um »verfassungs-
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höchstrichterlich relativiert und abhängig ge-
macht von Umständen, die letztlich j eder p arla-
mentarischen Kontrolle entzogen sind . Dies mün-
det dann schließlich in das Lotterie spiel, das wir
b ei der gegenwärtigen Einb erufungspraxis zu b e-
ob achten hab en .

Schaut man sich die jüngere gesetzliche Ent-
wicklung an, so wird mit dem Gesetz zur Verb esse-
rung der Wehrgerechtigkeit von 1 9 8 6 − b edingt
durch den Rückgang der Geburtenzahlen − zu-
nächst der Grundwehrdienst auf 1 8 Monate verlän-
gert. Zugleich wird die Tauglichkeitsgruppe 7 ge-
schaffen, um auch no ch den letzten − eigentlichen
schon fast untauglichen − jungen Mann verpflich-
ten zu können . Mit dem Ende des kalten Kriege s
und der einsetzenden Entsp annung im Jahre 1 9 9 0
wurde der Grundwehrdienst auf 1 2 Monate ver-
kürzt. Diese Umstände b etrafen nun alle Wehr-
pflichtigen gleichermaßen, so dass die s mit Blick
auf Art. 3 GG rechtlich nicht zu b eanstanden ist,
wenngleich es exemplarisch zeigt, dass selb st der
Ge setzgeber rein b edarfsorientiert entscheidet !

In der Folgezeit kam e s indes zu rechtlich sehr
b edenklichen Entwicklungen, die mit dem Gleich-
heitssatz kaum no ch zu vereinb aren waren . Gene-
rell wurde das Einb erufungsalter abgesenkt ; eb en-
so wurden die Anforderungen an die Tauglichkeit
so weit abgesenkt, dass früher taugliche Wehr-
pflichtige auf einmal nicht mehr tauglich waren .
Schließlich wurde der Katalog der administrativen
Zurückstellungen au sgeweitet : nicht nur die so ge-
nannten 3 . Brüder waren au sgenommen, sondern
auch Verheiratete , junge Männer mit Ausbildungs-
platzzusage und weitere Sondergruppen . Schließ-
lich p asste der Gesetzgeb er mit dem Streitkräftere-
serve-Neuordnungsge setz die wehrrechtlichen Re-
gelungen an die veränderten sicherheitspoliti-
schen Anforderungen an und üb ernahm weitge-
hend die administrativen Wehrdienstausnahmen
in das Gesetz . Weitere Änderungen sieht ein Ge-
setzentwurf de s Bundesverteidigungsministeri-
ums vor, der j edo ch no ch nicht in der p arlamentari-
schen B eratung ist.

Die se − nicht vollständige − Schilderung der
wehrrechtlichen Entwicklung b elegt, dass letztlich
die Politik b e stimmt, was Wehrgerechtigkeit b e-
deutet − und zwar anhand von Kriterien, die sich
vorrangig an Zweckmäßigkeitserwägungen der
Bundeswehr (und de s Haushalts?) au srichten, j e-
do ch nicht (o der weniger) an verfassungsrechtli-
chen Vorgaben .

Gleichbehandlung

Die Wehrpflicht findet j edo ch nicht in einem ver-
fassungsfreien Raum statt, auch wenn die derzeiti-
ge Einb erufungspraxis zur Ab solvierung de s
Zwangsdienste s b ei vielen jungen Männern das Ge-
fühl der Ungleichb ehandlung und Ohnmacht dem
Staat gegenüb er verstärkt.
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A us der A rbeit der Zen tralstelle KDV

Die Pflicht zur Verweigerung

Die kriegerischen Interventionen der Bundes-
wehr vertoßen in immer mehr Fällen gegen in-
ternationale s Recht. B ei dem Krieg gegen Ju-
go slawien zu Gunsten der Alb aner im Ko sovo
ist das unbe stritten . Die B egründungen hab en
sich als Lügen herau sge stellt wie die B egrün-
dungen für den Irakkrieg. D er Krieg gegen Af-
ghanistan wurde b egonnen, als der Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen sich b ereits mit den
Problemen b efasst hat und damit das Selb stver-
teidigungsrecht der USA ob solet war. Die sen
Krieg (Enduring Freedom) zu unterstützen,
statt sich auf die friedliche Hilfe zu b e schrän-
ken, ist Unrecht. B ei der Unterstützung des Irak-
krieges der USA hat das Bunde sverwaltungsge-
richt auf den Verstoß gegen das Völkerrecht
hingewie sen . D as Weißbuch b egründet kriege-
rische Interventionen sogar mit dem freien Zu-
gang zu Ressourcen in fremden Staaten, sowie
der Erzwingung freier Kommunikation und
freien Handelns . Die Zustimmung der Verein-
ten Nationen soll nur no ch wünschenwert sein .
D amit wird deren friedenserhaltende Funktion
ausgehöhlt und das geltende Völkerrecht ge-
brochen .

Angesichts dieser Situation weisen wir alle
Soldatinnen und Soldaten darauf hin, dass sie
im Falle völkerrechtswidriger kriegerischer In-
terventionen nicht nur das Recht, sondern die
Pflicht hab en, j ede Mitwirkung zu verweigern .
D as Grundgesetz verpflichtet zur Achtung der
allgemeinen Regeln des Völkerrechts . E s kann
nicht b estritten werden, dass die Charta der
Vereinten Nationen dazu gehört. Wer Informa-
tionen o der Hilfe braucht, kann sich an die
Zentralstelle KDV und ihre Mitgliedsverb ände
wenden .

Beschluss der Mitgliederversa mmlung der
Zen tralstelle KDV vo m 3. März.

b ereits in den 1 970-er Jahren ganz eindeutig au sge-
spro chen hat, dass sich Wehrdienstausnahmen
nicht am personellen B edarf orientieren dürfen .

Gegenwärtige Praxis

Hiervon ist das Bundesverwaltungsgericht in sei-
nem Urteil vom 1 9 . 0 1 . 2 0 0 5 nun allerdings in einer
Kehrtwende abgerückt, indem es − kurz gesagt −
fe ststellte , dass die Wehrgerechtigkeit abhängig ist
vom B edarf der Wehrb ehörden an Wehrpflichti-
gen . D amit wird die Wehrgerechtigkeit nun auch
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Gruppe der Verheirateten − vordergründig aus pe-
kuniären Gründen − vom Wehrdienst auszuneh-
men, ist mehr als zweifelhaft.

D er Gesetzgeb er muss sich b ei seiner Tätigkeit
eigentlich orientieren an dem, was das Bundesver-
fassungsgericht zu B eginn seiner Rechtsprechung
als »Weisung an den Ge setzgeb er« ge sagt hat : Die-
ser hat »b ei steter Orientierung am Gerechtigkeits-
gedanken Gleiche s gleich, Ungleiches seiner Ei-
genart entsprechend verschieden zu behandeln . «

Diese »Weisung« ist verletzt, wenn eine Differen-
zierung auf keinen vernünftigen Erwägungen b e-
ruht, wenn die Unsächlichkeit der Differenzierung
evident, d . h . , willkürlich ist. »Willkürlich« b edeutet
nun für uns Juristen nicht, dass von einem subj ekti-
ven Schuldvorwurf auszugehen wäre , sondern
»willkürlich« ist vielmehr obj ektiv zu b estimmen,
nämlich daran zu messen, ob eine Maßnahme tat-
sächlich und eindeutig unangemessen ist.

Zu B eginn der 1 9 8 0-er Jahre hat das Bundesver-
fassungsgericht dies no ch einmal präzisiert : D a-
nach liegt eine Ungleichb ehandlung vor, wenn »ei-
ne Gruppe von Normadre ssaten im Vergleich zu
anderen Normadressaten anders b ehandelt wird ,
obwohl keine Unterschiede von solcher Art und
solchem Gewicht be stehen, dass sie eine ungleiche
B ehandlung rechtfertigen könnten . «

Ich lasse in die sem Zusammenhang das Problem
der Frauen unerörtert. Sie kennen das Urteil de s
EuGH in der S ache Tanj a Kreil; inwieweit die s Aus-
wirkungen auf unsere Verfassung hat o der haben
wird , ob wir b ei Art. 1 2 a GG vielleicht von einem
»verfassungswidrigen Verfassungsrecht« sprechen
müssen, ist rechtlich gewiss ho ch interessant, wür-
de den heutigen Rahmen indes sprengen .

Entscheidende Grundlage für die Wehrgerech-
tigkeit ist Art. 3 GG, der die Gleichb ehandlung der
Bürger durch den Staat einfordert. Wehrgerechtig-
keit ist zugleich Willkürverbot; dem müssen die
Wehrbehörden im Rahmen ihre s − gerichtlich
nicht üb erprüfb aren − Einb erufungsermessens
nachkommen . Was ab er, wenn die Ungleichb e-
handlung b ereits im Gesetz angelegt ist?

Gleichb ehandlung bedeutet zunächst, dass
nicht ohne sachlichen Grund gleiche Tatb estände
unterschiedlich b ewertet werden dürfen . Gleich-
heit o der Ungleichheit zeigt sich regelmäßig im B e-
lastungserfolg, der von einer gesetzlichen Rege-
lung ausgeht ; dab ei ist we sentlich , dass e s hierb ei
nicht nur auf die rechtliche , sondern auch auf die
tatsächliche Komponente der B elastung ankommt.
Folgt die Ungleichheit lediglich aus dem Ge setzes-
vollzug, wie dies b ei den administrativen Wehr-
dienstau snahmen der Fall war und ist, so kann die s
auf einer gesetzlichen Lücke b eruhen . Die se kann
und mu ss der Ge setzgeb er schließen, um entstan-
dene gleichheitswidrige Zustände zu b eseitigen .

Liegt die Ungleichheit in einer fehlerhaften Ge-
setzesanwendung, so sind die Verwaltungsgerich-
te b erufen, korrigierend einzugreifen; j edo ch ge-
lingt die s im Hinblick auf das nicht üb erprüfb are
Einb erufungserme ssen nur sehr unvollkommen .
(So hat z . B . das Bundesverwaltungsgericht vor eini-
gen Jahren die Klage eine s 3 . Bruders , der vom
Kreiswehrersatzamt − entgegen der Erlasslage −
»versehentlich« einb erufen worden war, abgewie-
sen mit der (rechtlich zutreffenden) B egründung,
administrative Wehrdienstausnahme seien unzu-
lässig. Dies war für den jungen Mann gewiss wenig
hilfreich und hat sein B ild von Recht und Gerech-
tigkeit in unserem Staat wohl kaum po sitiv b eein-
flusst.)

Mit der Anp assung der Wehrgerechtigkeit an
den personellen B edarf der Bunde swehr durch
den Gesetzgeb er schafft der Ge setzgeber nun
selb st die Wehrungerechtigkeit unmittelb ar im Ge-
setz . D ab ei wird er durch das b ereits erwähnte Ur-
teil des Bunde sverwaltungsgerichts von Janu ar
2 0 0 5 auch no ch be stätigt. Nun sind grundsätzlich
Ausnahmeregelungen zu ge setzlich auferlegten
Pflichten zulässig, wenn z . B . Regelungen für b e-
stimmte Personen o der Gruppen zu unzumutb a-
ren Zu ständen o der zu persönlichen Härten führen
würden, die vom Gesetz im Grundsatz nicht inten-
diert sind . D as ganze ist j edo ch immer am Grund-
satz der Gleichb ehandlung de s Art. 3 GG zu mes-
sen . Und ob es hiernach sachgerecht ist, z . B . die
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»Unterschiede von solcher Art und solchem Ge-
wicht« − das ist das ausschlaggeb ende Kriterium,
wenn der Ge setzgeber innerhalb einer Gruppe −
hier der jungen Männer − differenzieren will .

In sp äteren Entscheidungen hat das Bunde sver-
fassungsgericht die sen Grundsatz zwar etwas rela-
tivert, indem es unter dem Blickwinkel von Verhält-
nismäßigkeitsabwägungen Ab stufungen an die An-
forderungen von »Art« und »Gewicht« gemacht hat.
E s hat aber zugleich immer wieder betont, dass b ei
einer Ungleichbehandlung von Personengruppen
eine be sonders strenge B indung an die Gleichb e-
handlung zu be achten ist, und − no ch weiterge-
hend − b ei der Differenzierung nach personenb e-
zogenen Merkmalen »b e sonders streng« zu verfah-
ren ist.

Legt man dies zugrunde , so ist b ei den Eingriffen
in die Rechte junger M änner, die das WPflG und das
ZDtG ermöglichen, b ei dem geforderten Dienst als
staatlichem Zwangsdienst gewiss die »b esonders
strenge« Bindung an Art. 3 GG zu be achten .

Als Vorgab e an den Gesetzgeb er lässt sich daraus
ableiten :

− keine uferlo se Au sweitung von Zurückstel-
lungsgründen,

− kein unb e schränktes Drehen an der Tauglich-
keitsschraub e ,

F or u m Pazi -
fi s mus

− kein Ab stellen auf die für den Pflichtdienst zur
Verfügung stehenden Jahrgangsstärken

− keine Ausrichtung allein am personellen B e-
darf.

D ass das j etzige WPflG diesen Anforderungen
nicht genügt, dürfte ohne weitere s erkennb ar sein,
denn mit der Schaffung einer Vielzahl von Ausnah-
men wird die Personengruppe der jungen Männer
in willkürhafter Weise reduziert auf einen Kernb e-
stand , der den Wehrbehörden zur Leistungen der
»allgemeinen« Dienstpflicht genehm ist. Die s ist
auch vor dem Hintergrund des Wandels der An-
schauungen üb er militärische B edrohung und Ver-
teidigungsbereitschaft nicht zu rechtfertigen . Ei-
nen Zwang zur Arb eit außerhalb einer für alle glei-
chen Dienstleistungspflicht schließt indes b ereits
Art. 1 2 Ab s . 2 GG ausdrücklich aus .

Fazit

Die j etzige Einberufungspraxis aufgrund de s
WPflG führt daher zu einem Vollzugsdefizit b ei der
erforderlichen gleichmäßigen Heranziehung aller
jungen M änner. Die se s Vollzugsdefizit schlägt auf
die Normen de s WPflG durch und führt daher zu
deren Verfassungswidrigkeit. (D as Bundesverfas-
sungsgericht hat b ereits 1 9 9 1 zur Zinsb esteuerung
eine ähnliche Situation vorgefunden, auch das Bun-
de sverwaltungsgericht zieht bei der Diskussion
dieser rechtlichen Fragen eine Parallele zur Steuer-
ge setzgebung.) Erweist sich das WPflG als verfas-
sungswidrig − wovon das Verwaltungsgericht Köln
in seinen Vorlageb eschlü ssen an das Bundesverfas-
sungsgericht j a au sgeht − , so kann natürlich auch
das ZD G keinen B estand hab en . Ob e s − und welche
− Lö sungen die ser Frage geb en wird , muss daher
wohl das Bunde sverfassungsgericht entscheiden,
da in der Politik no ch mehrheitlich an der Wehr-
pflicht fe stgehalten wird .

Jürgen Kohlheim war − bis zu seiner Pensio n ie-
rung Ende März − Vorsitzender Rich ter am Ver-
waltungsgerich t Köln. Die vo n ihm geleitete Kam-
mer ha t m it Beschluss vo m 15. 04. 2005 dem Bun-
desverfassungsgerich t die Frage vorgelegt, o b die
Wehrpflich t (noch) verfassungsgemäß ist (Dieser
Vorlagebeschluss ist veröffen tlich t inF or u m Pazi -

fi s mus 06, S. 28ff.).
Der h ier veröffen tlich te Text ist das Man uskript

eines Vortrages bei der Mitgliederversa mmlung
der Zen tralstelle KDV am 3. März in Berlin.


